
mit den Ortsgemeinden 
Bellheim, Knittelsheim, 
Ottersheim b. L. 
und Zeiskam
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47. Jahrgang Donnerstag, den 21. Februar 2019 Nr. 8/2019

KGB / TSG aktuell

Einladung zur Kinderfasenacht „Superhelden 

 feiern dieses Jahr Fasenacht in Bellonia“
Sonntag, 24. Februar 2019, 14.00 Uhr
Festhalle Bellheim, Zeiskamer Straße

Verein zur Förderung und Erhaltung 
kircheneigener Gebäude  

und Pfarrgemeinde St. Nikolaus

Einladung zum Kesselfleischessen
- auch für Selbstabholer -

Samstag, 23. Februar 2019, ab 11.00 Uhr
Pfarr- und Jugendheim St. Michael Bellheim

IG Bärenfastnacht

Einladung zur Bärenfastnacht
Samstag, 23. Februar 2019, Einlass an 18.00 Uhr, Beginn 19.11 Uhr

Schul- und Kulturhalle Ottersheim

Kegelclub „Bäreschuwler“ Ottersheim

Einladung zum „Schmutzigen Donnerstag“
Donnerstag, 28. Februar 2019, 19.00 Uhr

Bäreschuwlerheisel Ottersheim
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Öffnungszeiten
Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim
Montag - Freitag 08.00 - 12.30 Uhr
Das Sozialamt ist bis auf Weiteres dienstags geschlos-
sen.
Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr
Montag und Donnerstag  14.00 - 16.00 Uhr
........................................................Tel.: 07272/7008-0
E-Mail-Adresse VG-Verwaltung Bellheim:
Verbandsgemeinde@vg-bellheim.de
Internet-Adresse: www.vg-bellheim.de

Sprechstunden
Bürgermeister Dieter Adam
Täglich nach Vereinbarung.
Tel.: 07272/7008-328, E-Mail: d.adam@vg-bellheim.de
1. Beigeordneter Gerald Job
Telefonische Vereinbarung unter 07272/7008-328
Beigeordneter Ulrich Christmann
Telefonische Vereinbarung unter 07272/7008-328
Beigeordneter Klaus Weiß
Telefonische Vereinbarung unter 07272/7008-328
Ortsbürgermeister Paul Gärtner
Sprechstunde: Montag und Freitag, 09.30 - 12.00 Uhr 
sowie Mittwochnachmittag, 14.00 - 18.00 Uhr
Tel.: 07272/7008-902
1. Beigeordnete Gertrud Trapp
Tel.: 07272/7008-903
Sprechstunde: Dienstag und Donnerstag von 09.30 - 
12.00 Uhr sowie Mittwochnachmittag von 14.00 bis 
18.00 Uhr
Beigeordneter Harald Walter:
Tel.: 07272/7008-905
Sprechstunde:
Mittwoch, 15.00 - 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
Beigeordneter Dietmar Eßwein
Tel.: 07272/7008-904
Sprechstunde: Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr, wei-
tere Termine ach Vereinbarung
Ortsbürgermeister Ulrich Christmann
Knittelsheim - Dienstag im Gemeindehaus
19.00 bis 20.00 Uhr: Tel. 06348/251
privat: Tel. 0162/2549420
Ortsbürgermeister Gerald Job
Ottersheim - Mittwoch im Rathaus
17.15 bis 18.00 Uhr: Tel. 06348/8600, privat: Tel. 
06348/4103
Verwaltung: 17.30 bis 18.00 Uhr.
Ortsbürgermeister Klaus Weiß
Zeiskam - Mittwoch im Rathaus
16.45 bis 19.00 Uhr: Tel. 06347/8171
privat: Tel. 06347/1031
Die Bürgersprechstunde wird vom Ortsbürgermeister 
abgehalten.
Schiedsmann Norbert Gschwind:
Rathaus Bellheim, Tel.: 07272/7008-330
Behinderten-Beauftragter
Franz Horder Tel. 06348/7159
Sprechstunde nach Vereinbarung
Sicherheitsberater für Senioren
Albert Conrad,
zu erreichen über Ordnungsamt
.....................................................Tel: 07272/7008-218

Bereitschaftsdienst

Notfalldienst der Ärzte
Praxisbereich Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim, 
Zeiskam
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst in der Aks-
lepios Südpfalzklinik, Germersheim, An Fronte Karl 
2, 76726 Germersheim ist ab 1. April 2014 unter der 
einheitlichen Rufnummer 116117 (ohne Vorwahl) zu 
folgenden Zeiten zu erreichen:
Montag bis Dienstag von 19.00 - 07.00 Uhr,
Dienstag bis Mittwoch von 19.00 - 07.00 Uhr,
Mittwoch bis Donnerstag von 14.00 - 07.00 Uhr,
Donnerstag bis Freitag von 19.00 - 07.00 Uhr,
Freitag bis Montag von 16.00 - 07.00 Uhr.
Tag vor einem gesetzlichen Feiertag bis nächsten auf 
den Feiertag folgender Werktag von 18.00 - 07.00 Uhr.
Praxisbereich Offenbach, Hochstadt und Essingen
Bereitschaftsdienstzentrale Landau, Vinzentiuskran-
kenhaus, Cornichonstraße 4, 76829 Landau, Tel. 
116117 (ohne Vorwahl).
Montag bis Dienstag von 19.00 - 07.00 Uhr,
Dienstag bis Mittwoch von 19.00 - 07.00 Uhr,
Mittwoch bis Donnerstag von 14.00 - 07.00 Uhr,
Donnerstag bis Freitag von 19.00 - 07.00 Uhr,
Freitag bis Montag von 16.00 - 07.00 Uhr.
Tag vor einem gesetzlichen Feiertag bis nächsten auf 
den Feiertag folgender Werktag von 18.00 - 07.00 Uhr.

Bei akuten lebensbedrohenden Notfällen (z.B. starke 
Herzbeschwerden, Bewusstlosigkeit, schwere Ver-
brennungen) muss direkt der Rettungsdienst unter der 
Nr. 112 angefordert werden.

Augenärztlicher Notdienst
Die kassenärztliche Vereinigung in Mainz hat beschlos-
sen den Bereitschaftsdienst der Augenärzte Südpfalz 
an die Augenklinik Westpfalz Klinikum, Kaiserslautern, 
zu übertragen. Diese ist ab sofort für augenärzliche 
Notfälle zuständig.
19. -20.01. und 23.01.2019
Augenklinik Westpfalz Klinikum
Hellmut-Hartert-Str. 1, 67655 Kaiserslautern
Zentrale: Tel.: 0631-2030
Täglich 19.00-07.00 Uhr, mittwochs 14.00 Uhr bis 
donnerstags 07.00 Uhr, freitags 16.00 Uhr bis mon-
tags 07.00 Uhr sowie Brückentage, der 24.12. und 
31.12., alle Feiertage (an diesen ab 18.00 Uhr des 
Vortages).
Daneben steht jedem Patienten frei eine allgemeine 
Bereitschaftspraxis aufzusuchen oder eine Augenkli-
nik in einem anderen Bundesland. Für die Südpfalz ist 
das die Augenklinik Karlsruhe:
Augenklinik - Haus L
Moltkestraße 90, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 974 - 2010
Außerdem wird auf den Anrufbeantworter der Augen-
arztpraxen verwiesen.
Zahnärztlicher Notfalldienst
Samstag von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, Sonntag von 
11.00 Uhr - 12.00 Uhr dienstbereit.
Der Dienst habende Zahnarzt kann unter folgender 
Telefonnummer erfragt werden:
.......................................................Tel. 07272/919653.

Apothekennotdienst
Der Apothekennotdienst ist bis 08.30 Uhr des Folge-
tages erreichbar.
Sonntag, 24.02.19
Sonnen-Apotheke, Tel. 07272/74488, Schulstr. 45, 
76756 Bellheim
Montag, 25.02.19
Mauritius-Apotheke, Tel. 07272/8081, Mittlere Ortsstr. 
88, 76761 Rülzheim
Apotheke Hornbach-Zentrum, Tel. 06348/610810, 
Hornbachstr. 17, 76879 Bornheim
Dienstag, 26.02.19
Birken-Apotheke, Tel. 06347/8686, Jahnstr. 24, 67378 
Zeiskam
Mittwoch, 27.02.19
Tulla-Apotheke, Tel. 07274/ 2339, Langgwannstr. 7, 
76726 Germersheim-Sondernheim
Donnerstag, 28.02.19
Mozart-Apotheke, Tel. 06348/98220, Raiffeisenstr. 7, 
76877 Offenbach
Schwanen-Apotheke, Tel. 06344/5617, Hauptstr. 16, 
67366 Weingarten
Freitag, 01.03.19
Salus-Apotheke, Tel. 07274/079807, Konrad-Ade-
nauer-Str. 18, 76726 Germersheim
Sonnen-Apotheke, Tel. 07276/919744, Untere Haupt-
straße 127, 76863 Herxheim
Samstag, 02.03.19
Ludwig-Apotheke, Tel. 07274/94780, Ludwigstraße 
16, 76726 Germersheim
Löwen-Apotheke, Tel. 06347/2315, Am Turnplatz 5, 
76879 Essingen
Zusätzlich Mittwochnachmittag geöffnet:
Sonnen-Apotheke, Schulstraße 45, Bellheim, Tel.: 
07272/74488
Der aktuelle Stand kann sowohl aus dem Festnetz 
als auch aus dem Mobilfunknetz über folgende Ruf-
nummer erfragt werden: 01805/258825 plus die 
Postleitzahl des Standortes (Festnetz 0,14 €/Min., 
Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min.).
Oder über das Internet: www.lak-rlp.de

Sozialstation Rülzheim-
Bellheim-Jockgrim e.V.

Kuhardter Straße 37, 76761 Rülzheim, Tel.: 0 72 72-91 
91 77
Fax: 0 72 72-91 91 78, www.sozialstation-ruelzheim.
de, E-Mail: sozialstation@ruelzheim.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 08.00-16.00 Uhr und 
nach Vereinbarung.
24-Stunden-Erreichbarkeit: 0 72 72-91 91 77
Wir bieten: Pflege zu Hause, Medizinische Versorgung, 
Wundversorgung, Hauswirtschaftliche Leistungen, 
Betreuungen zu Hause und im Tagesbegegnungszen-
trum „St. Elisabeth“, Hausnotruf, Angehörigenbera-
tung, Pflegekurse und vieles mehr…

Ökum. Sozialstation/AHZ 
Germersheim-Lingenfeld e.V.

Haus Pamina, Bismarckstr. 12, Germersheim
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 09.00 -16.00 Uhr 
und nach Vereinbarung ...................Tel. 07274/7045-0

Senioren-Zentrum Haus 
Edelberg Bellheim

Adenauerring 11, 
Betreutes Wohnen, Pflege und Tagespflege
...........................................................Tel. 07272/937-0

Anmeldezeiten für Fahrten mit 
Bürgerbus Bellheim:

Für Fahrten an Donnerstagen jeweils am Dienstag 
zuvor zwischen 14:30 - 17:30 Uhr unter Tel.: 0172 / 
2601622. (Bitte Feiertage beachten).

Terra Mater Umwelt- und 
Tierhilfe

Herrenlose Tiere nimmt die Terra Mater Umwelt- 
und Tierhilfe, Am Klärwerk 2, 67363 Lustadt, Tel.: 
06347/608672, an. Ansprechpartner ist Herr Zimmer-
mann, Telefon 0170/3157 618 oder 07255/8037.

Pflegestützpunkt Rülzheim
Kuhardter Straße 37, 76761 Rülzheim, 07272 / 750342 
und 07272 / 072968
Offene Sprechstunde montags 09.00-13.00 Uhr, 
ansonsten nach Vereinbarung.

Notrufe
Polizei .................................................................... 110
Feuerwehr .............................................................. 112
Sonstige Rufnummern
Verbandsgemeindeverwaltung ..............07272/7008-0
Gemeindeverwaltung
Knittelsheim ....................................... 06348/251/4364
Gemeindeverwaltung
Ottersheim ....................................... 06348/8600/4103
Gemeindeverwaltung Zeiskam
(Ortsbürgermeister)................................... 06347/1031
Polizeiinspektion
Germersheim ............................................ 07274/9580
Kripo-Sicherheitsberatung
Ludwigshafen ....................................... 0621/9631440
Wasserzweckverband
Nordgruppe ......................................... 0172/7106 481
(zuständig für Zeiskam)
Südgruppe
(zuständig für Bellheim) ........................ 07271/ 95 860
bei Vermittlungsproblemen ................. 0151/42225783
(zuständig für Bellheim,
Knittelsheim und Ottersheim)
Internet-Homepage: www.wgs-jockgrim.de
Störungsdienst Erdgas Thüga Energienetze GmbH
Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim
Zeiskam ................................................ 0800/0837111
Asklepios Südpfalz Kliniken,
Klinik Germersheim .................................07274/504-0
Vinzentiuskrankenhaus
Landau ........................................................ 06341/170
Krankentransporte/Funktaxi (Tag und Nacht)
Taxi Beil .............................................Tel.: 07272/2959
Landesberatungsstelle für Vergiftungserscheinun-
gen Giftnotrufzentrale Berlin
..............................................................Tel. 030/19240
Rettungsdienst/Notarzt/
Feuerwehr ............................................................ 112
DRK-Krankentransport
Servicenummer ................................................. 19222
(mit jeweiliger Ortsvorwahl)
Deutsches Rotes
Kreuz - Kreisverband
............................................................Tel. 07274-2460
- Bürozeiten: Mo. - Fr. 08.00 - 12.00 Uhr, GER, Hans-
Graf-Sponeckstr. 33
Bereich Aus- u. Fortbildung: u.a. in Erster Hilfe, SM für 
den Führerschein, Betriebshelfer, u.v.m.
Bereich Ambulante Dienste: Mobiler Mittagstisch, 
Hausnotruf, Fahrdienste Tel. 07274-2460 oder 07275-
918122
Stromversorgung
Für alle Orte der Verbandsgemeinde
Pfalzwerke NetzAG .............................. 06323/941 310
Bei Störungen im
Stromnetz ............................................. 0800/7977777
................................................ Telefax (06323) 941320
Gasentstörung .................................... 0800/0837111
Frauenhaus Landau ........................Tel. 06341/89626
Frauenhaus Speyer ........................Tel. 06232/28835
Kinder- und
Jugendtelefon .................................... 0800/111 0333
Seelsorglicher Notdienst des kath. Pfarrverbandes 
Germersheim:
............................................................ 0176/66024810
Störungsdienst Kabel
RP Zeiskam ....................................... 07272/9080970
Beratungsstelle pro familia Landau (Xylanderstraße 
21, Landau)
Schwangerenberatung, Schwangerenkonfliktbe-
ratung, Paar- und Sexualberatung, Terminvereinba-
rung bitte telefonisch: Tel.: 06341-82424
Telefonzeiten: täglich von 10 bis 12 Uhr, donnerstags 
zusätzlich von 16 bis 18 Uhr.
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Verbandsgemeinde
Amtliche Nachrichten

Schulbuchausleihe im Schuljahr 2019/2020
Für das Schuljahr 2019/2020 wird wieder die Schulbuchausleihe als 
unentgeltliche Ausleihe und als Ausleihe gegen Gebühr angeboten.
Die Frist für Anträge auf Gewährung von Lernmittelfreiheit (unentgelt-
liche Ausleihe) endet am 15. März 2019.
Anträge auf Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2019/20 können noch 
bis 15. März 2019 gestellt werden. Sie müssen bei dem zuständigen 
Schulträger der Schule gestellt werden, die im Schuljahr 2019/2020 
voraussichtlich besucht wird. Wer der zuständige Schulträger ist, 
erfahren Sie im Sekretariat der Schule. Für Schülerinnen/Schüler, die 
die Grundschule Bellheim, Ottersheim/Knittelsheim oder Zeiskam 
besuchen, sind die Anträge fristgerecht und mit den entsprechenden 
Unterlagen vom Einkommen direkt bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Bellheim, Zimmer 11 abzugeben. Sollte die Frist versäumt wer-
den, kann man nur noch an der Ausleihe gegen Gebühr teilnehmen. 
Ausführliche Informationen zum Antragsverfahren gibt es im Internet 
unter www.LMF-online.rlp.de.

Öffentliche Festlichkeiten und 
Veranstaltungen

Antragstellung für die Schankerlaubnis 
 nach § 12 Abs. 1 des Gaststättengesetzes

Für alle öffentlichen Festlichkeiten und Veranstaltungen bei 
denen Alkohol ausgeschenkt wird gilt, dass der Veranstalter die 
sog. Schankerlaubnis (Gestattung) bei der örtlich zuständigen 
Verbandsgemeindeverwaltung mindestens 14 Tage vor Beginn 
schriftlich beantragt.
In der Vergangenheit wurde vermehrt festgestellt, dass Vereine 
oder Veranstalter diese erforderliche Erlaubnis nicht oder nicht 
rechtzeitig schriftlich beantragt haben.
Gemäß § 28 (1) Gaststättengesetz handelt derjenige ordnungs-
widrig, der vorsätzlich oder fahrlässig ohne die erforderliche 
Erlaubnis ein Gaststättengewerbe (hierunter fällt als Sonderfall die 
Gestattung) betreibt. Wird künftig bei erlaubnispflichtigen Veran-
staltungen nach dem Gaststättengesetz keine Schankerlaubnis 
beantragt, kann die Verbandsgemeindeverwaltung im Nachgang 
die Verwaltungsgebühr nachfordern und die Ordnungswidrigkeit 
mit einem Bußgeld bis zu 5.000 € belegen.
Antragsvordrucke und Merkblätter rund um die Vorbereitung des 
geplanten Events, können bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Bellheim, Frau Ruf, Zimmer 2, telefonisch unter 07272/7008-122 
oder per E-Mail c.ruf@vg-bellheim.de angefordert werden.

Redaktionsschluss- 
Vorverlegung

Amtsblatt  
Woche 10 / 2019 - Fastnacht

Der Redaktionsschluss wird auf

Montag (Rosenmontag),  
den 4. März, 10.00 Uhr

vorverlegt.
Wir bitten Termin und Uhrzeit unbedingt 
einzuhalten. Später eingehende Texte 
können nicht mehr berücksichtigt wer-
den.

www.wittich.de

Mitteilung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Bellheim 
Amtlicher Teil 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Entgelte nach den Bestimmungen der 
Preisangabenverordnung 

 
 
Die laufenden und einmaligen Entgelte des Zweckverbandes für Wasserversorgung 
„Germersheimer Nordgruppe“ für das Jahr 2019 werden gemäß den Bestimmungen 
der Preisangabenverordnung bekannt gemacht: 
 
 
Laufende Entgelte  
       Netto  Mehrwertsteuer Brutto 
-Grundgebühren-      7 % 
 
für Zähler Q3 = 4“ (Qn 2,5)      monatlich 5,00 €  0,35 €   5,35 € 
 
für Zähler Q3 = 10“ (Qn 6)      monatlich 5,73 €  0,40 €   6,13 € 
 
für Zähler Q3 = 16“ (Qn 10)   monatlich 8,75 €  0,61 €   9,36 € 

für Zähler Q3 = 25“ (Qn 15)   monatlich 13,18 € 0,92 €   14,10 € 

für Zähler Q3 = 40“ (Qn 25)     monatlich 14,72 € 1,03 €   15,75 € 

für Zähler Q3 = 63“ (Qn 40)     monatlich 16,14 € 1,12 €   17,26 € 

-Benutzungsgebühr-  

Wassergebühren pro cbm   1,35 €  0,09 €   1,44 €  

Einmalige Entgelte 

Einmaliger Beitrag    7,25 €  0,50 €   7,75 € 
pro qm gewichtete 
Grundstücksfläche  

Lingenfeld, den 13. Feb. 2019 

Leibeck 
Vorsteher 
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Bekanntmachung des Landrats
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für 

die Kommunalwahlen und die Wahl der/des 
Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers -Bürgermeisterin/

Bürgermeisters

am 26. Mai 2019

I.
Aufgrund der §§ 16 und 62 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in 
Verbindung mit den §§ 23 und 74 der Kommunalwahlordnung (KWO) 
fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wah-
len der Ortsbeiräte, Gemeinderäte, Stadträte, Verbandsgemeinderäte 
und des Kreistags sowie von Wahlvorschlägen für die Wahlen der 
Ortsvorsteherinnen/ Ortsvorsteher - Ortsbürgermeisterinnen/ Orts-
bürgermeister - Stadtbürgermeisterinnen/ Stadtbürgermeister - Bür-
germeisterinnen/ Bürgermeister auf.

II.
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes und von Wählergruppen, Wahlvorschläge zur Wahl 
der/des Ortsvorsteherin/ Ortsvorstehers - Ortsbürgermeisterin/ Orts-
bürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/ Stadtbürgermeisters - Bür-
germeisterin/ Bürgermeisters auch von Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerbern eingereicht werden.
Parteien und Wählergruppen können zur Wahl der/ des Ortsvorste-
herin/ Ortsvorstehers - Ortsbürgermeisterin/ Ortsbürgermeisters 
- Stadtbürgermeisterin/ Stadtbürgermeisters - Bürgermeisterin/ Bür-
germeisters auch eine gemeinsame Bewerberin oder einen gemein-
samen Bewerber in einem gemeinsamen Wahlvorschlag benennen.
Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitgliedschaftlich orga-
nisierter Wählergruppen sind in einer Versammlung der wahlberech-
tigten Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter des Wahlgebiets 
(Ortsbezirk, Gemeinde, Stadt, Verbandsgemeinde, Landkreis), Wahl-
vorschläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen in 
einer Versammlung, zu der die Wahlberechtigten des Wahlgebiets ein-
zuladen sind, in geheimer Abstimmung aufzustellen. Eine gemeinsame 
Bewerberin oder ein gemeinsamer Bewerber kann auch in geheimer 
Abstimmung einer gemeinsamen Versammlung von wahlberechtigten 
Mitgliedern/Anhängerinnen und Anhängern/Vertreterinnen und Vertre-
ter der beteiligten Parteien und Wählergruppen gewählt werden.
Neu auftretende Parteien im Sinne des § 16 Abs. 4 KWG müssen spä-
testens am Dienstag, dem 2. April 2019, bis 18 Uhr beim Landes-
wahlleiter Rheinland-Pfalz, Mainzer Straße 14 - 16, 56130 Bad Ems, 
die Teilnahme an der Wahl anzeigen und ihre Eigenschaft als Partei 
im Sinne des Parteiengesetzes gemäß § 24 Abs. 1 KWO nachweisen.

III.
Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von Wahlbe-
rechtigten des Wahlgebiets, die den Wahlvorschlag unterstützen, 
unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften), soweit die Wahl-
vorschlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG 
davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvorschlag 
unterschrieben werden.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass eine ausrei-
chende Zahl gültiger Unterstützungsunterschriften rechtzeitig einge-
reicht wird. Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können 
Unterstützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

IV.
Die vollständig unterzeichneten Wahlvorschläge sollen mit allen erfor-
derlichen Anlagen möglichst frühzeitig bei der zuständigen Wahllei-
terin oder dem zuständigen Wahlleiter oder, soweit es sich nicht um 

Wahlvorschläge für die Wahlen des Kreistags, bei der Gemeinde-/ 
Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung eingereicht werden.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 8. April 2019, 18 Uhr,
ab.

V.
Nimmt eine nicht im Landtag vertretene Partei oder Wählergruppe 
im Landkreis an der Kreistagswahl und an mit ihr verbundenen Kom-
munalwahlen oder lediglich an Verbandsgemeinderatswahlen und an 
damit verbundenen Wahlen zum Ortsgemeinderat oder Ortsbeirat teil, 
so erhält sie auf Antrag für jede Wahl, an der sie teilnimmt, dieselbe 
Listennummer. Im Antrag müssen die Kennwörter der Wahlvorschläge, 
für die dieselbe Listennummer beantragt wird, mit Angabe des Wahl-
gebiets, für das der jeweilige Wahlvorschlag gilt, und die Namen der 
jeweiligen Vertrauensperson und ihrer Stellvertreterin/ ihres Stellver-
treters aufgeführt werden. Der Antrag ist von den Vertrauenspersonen 
aller beteiligten Wahlvorschläge zu unterzeichnen und möglichst früh-
zeitig, spätestens

am Montag, dem 8. April 2019, 18 Uhr,
beim Landrat (siehe Abschnitt VIII, letzter Satz) einzureichen.
Der Antrag ist bei dem Vorsitzenden des Bezirkstags des Bezirks-
verbands Pfalz, Bismarckstraße 17, 67655 Kaiserslautern, zu stellen, 
wenn die Partei oder Wählergruppe an mehreren Kommunalwahlen 
innerhalb des Gebiets des Bezirksverbands Pfalz teilnimmt.

VI.
Die Wahlvorschläge verschiedener Parteien und Wählergruppen kön-
nen gemäß § 15 Abs. 2 KWG miteinander verbunden werden (Listen-
verbindung). Die Verbindung muss der zuständigen Wahlleiterin oder 
dem zuständigen Wahlleiter spätestens

am Freitag, dem 3. Mai 2019, 18 Uhr,
schriftlich von den Vertrauenspersonen erklärt werden. Der Listenver-
bindung muss die Mehrheit der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
der einzelnen Wahlvorschläge schriftlich zustimmen; bei Wahlvor-
schlägen nach § 16 Abs. 3 KWG genügt die schriftliche Zustimmung 
der Vertrauenspersonen.

VII.
Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter der Gemeinden, Städte und 
Verbandsgemeinden geben in ortsüblicher Weise die Zahl der zu 
wählenden Rats- und Ortsbeiratsmitglieder, die Höchstzahl der auf-
zustellenden Bewerberinnen und Bewerber, die Mindestzahl der 
Unterstützungsunterschriften, im Falle der Einteilung des Wahlgebiets 
in Wahlbereiche die Wahlbereichseinteilung sowie die Anschrift der 
Wahlleiterin oder des Wahlleiters bekannt. Parteien und Wählergrup-
pen erhalten auf Anforderung einen Abdruck des Bekanntmachungs-
textes.
Die Niederschrift über die Aufstellung der Bewerberinnen und 
Bewerber hat jeweils getrennt nach Frauen und Männern folgende 
paritätsbezogene Angaben gesondert auszuweisen: die Zahl der 
wahlberechtigten Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungs-
teilnehmer sowie die Zahl der angetretenen und der gewählten Bewer-
berinnen und Bewerber (getrennt nach Plätzen).
Die öffentlichen Bekanntmachungen der Wahlvorschläge enthalten 
den im Wortlaut abzudruckenden Text des Artikels 3 Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes und den Geschlechteranteil in der jeweiligen Vertre-
tungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl. Darüber hinaus hat die 
öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge bei der Verhältnis-
wahl folgende paritätsbezogenen Angaben gesondert auszuweisen: 
die Zahl der wahlberechtigten Versammlungsteilnehmerinnen und 
Versammlungsteilnehmer sowie die Zahl der angetretenen und der 
gewählten Bewerberinnen und Bewerber (getrennt nach Plätzen).

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden 
des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den 
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II.
- entfällt -

III.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Verbandsgemeinderats dür-
fen höchstens 56 Bewerberinnen und Bewerber benannt werden. Für 
die Wahl des Verbandsgemeinderats kann dieselbe Bewerberin oder 
derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt werden. Die Wahlvor-
schläge müssen von mindestens 80 zum Gemeinderat wahlberechtig-
ten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschriften, 
soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 
3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein 
Wahlvorschlag unterschrieben werden.

IV.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die Unter-
stützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unterstützungs-
unterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder auf gesonderten 
amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist (Abschnitt V) können Unterstützungsunterschriften nicht 
mehr geleistet werden.

V.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anlagen 
versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig eingereicht 
werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Verbandsgemeinderats sind beim 
Bürgermeister als Wahlleiter oder bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung, Schubertstraße 18, 76756 Bellheim, Zimmer 32, einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 8. April 2019, 18.00 Uhr,
ab.

VI.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und Wäh-
lergruppen muss dem Wahlleiter oder der Verbandsgemeindeverwal-
tung gegenüber spätestens

am Freitag, dem 3. Mai 2019, 18.00 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Bellheim, den 18.01.2019
Dieter Adam, Wahlleiter

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die 

Wahl des Gemeinderats Bellheim sowie für die Wahl 
der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 14.01.2019 über 
die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen wird 
Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 26.05.2019 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in Bell-
heim sind 24 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
- entfällt -

III.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen höchs-
tens 48 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/ des Ortsbürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann die-
selbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt 
werden.
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 60 zum Gemeinderat 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungsunter-
schriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschriften, 
soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 
3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein 
Wahlvorschlag unterschrieben werden.

IV.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die Unter-
stützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unterstützungs-
unterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder auf gesonderten 
amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist (Abschnitt V) können Unterstützungsunterschriften nicht 
mehr geleistet werden.

VIII.
In den Kreistag des Landkreises Germersheim sind 46 Mitglieder zu 
wählen. Der Landkreis ist nicht in Wahlbereiche eingeteilt.
In einem Kreiswahlvorschlag dürfen höchstens 92 Bewerberinnen und 
Bewerber benannt werden. Im Wahlvorschlag kann dieselbe Bewer-
berin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt werden.
Der Wahlvorschlag muss von mindestens 230 zur Kreistagswahl wahl-
berechtigten Personen unterzeichnet sein. Bei Wahlvorschlägen von 
Parteien und Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedarf 
es keiner Unterstützungsunterschriften.

Kreiswahlvorschläge sind beim zuständigen Wahlleiter
Herrn Landrat Dr. Fritz Brechtel,

Kreisverwaltung Germersheim, Luitpoldplatz 1, Zimmer-Nr. 42, 76726 
Germersheim

oder bei
der Kreisverwaltung Germersheim, Fachbereich 41 – Ordnung, Kom-

munalaufsicht, Katastrophenschutz,
Außenstelle 17er Straße 1, Zimmer-Nr. 3.04, 76726 Germersheim,

einzureichen.

IX.
Vordrucke für Wahlvorschläge, Versammlungsniederschriften zur Auf-
stellung der Bewerberinnen und Bewerber, Erklärungen der Bewer-
berinnen und Bewerber, dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnahme 
in den Wahlvorschlag zustimmen, und Bescheinigungen der Wählbar-
keit sind bei der Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadt-/Kreisverwal-
tung gegen Kostenerstattung erhältlich.
Amtliche Formblätter für Unterstützungsunterschriften werden auf 
Anforderung von der zuständigen Wahlleiterin oder dem zuständigen 
Wahlleiter und von der Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadt-/Kreis-
verwaltung kostenfrei abgegeben.
Weitere Einzelheiten über die Aufstellung und Einreichung von Wahl-
vorschlägen sind dem Kommunalwahlgesetz und der Kommunalwahl-
ordnung zu entnehmen.

Germersheim, den 14.01.2019
In Vertretung gez.: Buttweiler, 1. Kreisbeigeordneter

Bekanntmachung des Landrats
zur Eintragung der von der Meldepflicht befreiten 

wahlberechtigten Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union in das 

Wählerverzeichnis

I.
Am Sonntag, dem 26. Mai 2019, von 8 bis 18 Uhr findet
die Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - Ortsbürgermeis-
terin/Ortsbürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeisters 
- Bürgermeisterin/Bürgermeisters - sowie des Ortsbeirats - Gemein-
derats - Stadtrats - Verbandsgemeinderats - Kreistags -
und am Sonntag, dem 16. Juni, von 8 bis 18 Uhr
die etwaige Stichwahl
der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - Ortsbürgermeisterin/
Ortsbürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/ Stadtbürgermeisters - 
Bürgermeisterin/Bürgermeisters -
statt.

II.
Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union, die von der Meldepflicht befreit und deshalb in der 
Gemeinde nicht gemeldet sind und daher auch nicht von Amts wegen 
in das Wählerverzeichnis eingetragen werden können, werden hier-
mit aufgefordert, ihre Eintragung in das Wählerverzeichnis bis zum 19. 
April 2019, 12 Uhr, bei der Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadtver-
waltung zu beantragen.
Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a der Kommunal-
wahlordnung gestellt werden. Antragsvordrucke können Sie bei der 
Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadtverwaltung erhalten.

Germersheim, den 14.01.2018
In Vertretung gez.: Buttweiler, 1. Kreisbeigeordneter

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die 

Wahl des Verbandsgemeinderats Bellheim
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 14.01.2019 über 
die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen wird 
Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 26.05.2019 stattfindenden Wahl des Verbandsgemeinde-
rats in Bellheim sind 28 Ratsmitglieder zu wählen.
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ab.

VI.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und Wäh-
lergruppen muss dem Wahlleiter oder der Verbandsgemeindeverwal-
tung gegenüber spätestens

am Freitag, dem 3. Mai 2019, 18.00 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Knittelsheim, den 23.01.2019
Ortsbürgermeister Ulrich Christmann, Wahlleiter der Gemeinderats-
wahl
1. Beigeordnete Annette Götz, Wahlleiterin der Ortsbürgermeisterwahl

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl des Gemeinderats Ottersheim sowie 

für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des 
Ortsbürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 14.01.2019 über 
die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen wird 
Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 26.05.2019 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in 
Ottersheim sind 16 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
- entfällt -

III.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen höchs-
tens 32 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/ des Ortsbürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann die-
selbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt 
werden.
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 30 zum Gemeinderat 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungsunter-
schriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschriften, 
soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 
3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein 
Wahlvorschlag unterschrieben werden.

IV.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die Unter-
stützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unterstützungs-
unterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder auf gesonderten 
amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist (Abschnitt V) können Unterstützungsunterschriften nicht 
mehr geleistet werden.

V.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anlagen 
versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig eingereicht 
werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats Ottersheim und Wahl-
vorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/ des Ortsbürgermeis-
ters der Gemeinde Ottersheim sind beim jeweiligen Wahlleiter oder 
bei der

Verbandsgemeindeverwaltung,
Schubertstraße 18, 76756 Bellheim, Zimmer 32,

einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 8. April 2019, 18.00 Uhr,
ab.

VI.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und Wäh-
lergruppen muss dem Wahlleiter oder der Verbandsgemeindeverwal-
tung gegenüber spätestens

am Freitag, dem 3. Mai 2019, 18.00 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Bellheim, den 18.01.2019
Ortsbürgermeister Gerald Job, Wahlleiter der Gemeinderatswahl
1. Beigeordneter Peter Kreiner, Wahlleiter der Ortsbürgermeisterwahl

V.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anlagen 
versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig eingereicht 
werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats Bellheim und Wahl-
vorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/ des Ortsbürgermeis-
ters der Gemeinde Bellheim sind beim jeweiligen Wahlleiter oder bei 
der

Verbandsgemeindeverwaltung,
Schubertstraße 18, 76756 Bellheim, Zimmer 32,

einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 8. April 2019, 18.00 Uhr,
ab.

VI.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und Wäh-
lergruppen muss dem Wahlleiter oder der Verbandsgemeindeverwal-
tung gegenüber spätestens

am Freitag, dem 3. Mai 2019, 18.00 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Bellheim, den 18.01.2019
Ortsbürgermeister Paul Gärtner, Wahlleiter der Gemeinderatswahl
1. Beigeordnete Gertrud Trapp, Wahlleiterin der Ortsbürgermeister-
wahl

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvorschlägen 

für die Wahl des Gemeinderats Knittelsheim 
sowie für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des 

Ortsbürgermeisters
Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 14.01.2019 über 
die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen wird 
Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 26.05.2019 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in Knit-
telsheim sind 16 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
- entfällt -

III.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen höchs-
tens 32 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/ des Ortsbürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann die-
selbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt 
werden.
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 30 zum Gemeinderat 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungsunter-
schriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschriften, 
soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 
3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein 
Wahlvorschlag unterschrieben werden.

IV.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die Unter-
stützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unterstützungs-
unterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder auf gesonderten 
amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist (Abschnitt V) können Unterstützungsunterschriften nicht 
mehr geleistet werden.

V.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anlagen 
versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig eingereicht 
werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats Knittelsheim und 
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/ des Ortsbür-
germeisters der Gemeinde Knittelsheim sind beim jeweiligen Wahl-
leiter oder bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Schubertstraße 18, 
76756 Bellheim, Zimmer 32, einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 8. April 2019, 18.00 Uhr,
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VI.
Die Verbindung der Wahlvorschläge verschiedener Parteien und Wäh-
lergruppen muss dem Wahlleiter oder der Verbandsgemeindeverwal-
tung gegenüber spätestens

am Freitag, dem 3. Mai 2019, 18.00 Uhr,
schriftlich durch die Vertrauenspersonen der jeweiligen Wahlvor-
schläge erklärt werden. Der Listenverbindung muss die Mehrheit der 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der einzelnen Wahlvorschläge 
schriftlich zustimmen; bei Wahlvorschlägen nach § 16 Abs. 3 KWG 
genügt die schriftliche Zustimmung der Vertrauenspersonen.

Bellheim, den 18.01.2019
Ortsbürgermeister Klaus Weiß, Wahlleiter

Zweckverband für Wasserversorgung 
„Germersheimer Südgruppe“

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für 
Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe

Sitz: Jockgrim, Landkreis Germersheim

für das Wirtschaftsjahr 2019
Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 26. November 2018 
sowie § 11 der Betriebssatzung in Verbindung mit § 6 des Zweckver-
bandsgesetzes und § 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419) und der staatsaufsichtlichen Genehmi-
gung vom 6. Februar 2019 wird folgende

Haushaltssatzung
erlassen.

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
auf der Aufwandseite auf  € 5.838.800.--
auf der Ertragsseite auf   € 5.838.800.--
und im Vermögensplan
auf der Einnahmenseite auf  € 2.573.800.--
auf der Ausgabenseite auf  € 2.573.800.--
festgesetzt.

§ 2
(1) Der Höchstbetrag der zulässigen Kassenkredite wird festgesetzt 
auf € 155.000,00.

§ 3
(1) Für die zu erhebenden Beiträge und Gebühren gelten die Allge-
meine Wasserversorgungssatzung und die Entgeltsatzung in der 
jeweiligen Fassung.
(2) Der Beitragssatz für die einmaligen Beiträge beträgt incl. Mehr-
wertsteuer € 2,70 (€ 2,52 netto) je qm gewichteter Grundstücksfläche.
(3) Die Kostenpauschalen laut Entgeltsatzung § 10 werden wie folgt 
festgesetzt:
1. Herstellung einer Anschlussleitung
(bis 1 ½“ und 10 m sowie einer Wasserzähleinrichtung „Q3=4“ (vor-
mals QN 2,5 )
incl. MwSt.:   € 1.000,00
 (€ 934,58 netto)
2. Erneuerung einer Anschlussleitung
(bis 1 ½“ und 10 m sowie einer Wasserzähleinrichtung „Q3=4“ (vor-
mals QN 2,5)
incl. MwSt.:   € 1.100,00
  (€ 1.028,04 netto)
3. Gesamtherstellung einer Anschlussleitung
(bis 1 ½“ und 10 m sowie einer Wasserzähleinrichtung „Q3=4“ (vor-
mals QN 2,5)
incl. MwSt.:   € 1.540,80
 (€ 1.440,00 netto)
4. Pauschalbetrag für Mehrlängen (pro m) incl. MwSt.:   € 98,91
 (€ 92,44 netto)
Bei Eigenleistung der Erd- und Oberflächenarbeiten (pro m)
incl. MwSt.:   € 10,79
 (€ 10,08 netto)
(4) Die Verbrauchsgebühr nach § 11 Entgeltsatzung beträgt incl. 
MwSt. € 1,16 (€ 1,08 netto) je gemessenen Kubikmeter Wasser; die 
Verbrauchsgebühr der Sondervertragsabnehmer beträgt incl. MwSt. 
€ 1,07 (€ 1,00 netto).
(5) Die Bereitstellungsgebühr nach der Größe des eingebauten Was-
serzählers nach § 11 Abs. 6 Entgeltsatzung beträgt incl. MwSt.
monatlich:
5,94 € (5,55 € netto) für Hauswasserzähler bis „Q3=4“ (vormals QN 
2,5) von 3 – 5 m³/h
11,56 € (10,80 € netto) für Hauswasserzähler bis „Q3=10“ (vormals 
QN 6) von 7 – 10 m³/h
30,71 € (28,70 € netto) für Hauswasserzähler bis „Q3=16“ (vormals 
QN 10) von 10 - 20 m³/h

Öffentliche Festlichkeiten und 
Veranstaltungen

Antragstellung für die Schankerlaubnis nach § 12 
Abs. 1 des Gaststättengesetzes

Für alle öffentlichen Festlichkeiten und Veranstaltungen bei 
denen Alkohol ausgeschenkt wird gilt, dass der Veranstalter die 
sog. Schankerlaubnis (Gestattung) bei der örtlich zuständigen 
Verbandsgemeindeverwaltung mindestens 14 Tage vor Beginn 
schriftlich beantragt.
In der Vergangenheit wurde vermehrt festgestellt, dass Vereine 
oder Veranstalter diese erforderliche Erlaubnis nicht oder nicht 
rechtzeitig schriftlich beantragt haben.
Gemäß § 28 (1) Gaststättengesetz handelt derjenige ordnungs-
widrig, der vorsätzlich oder fahrlässig ohne die erforderliche 
Erlaubnis ein Gaststättengewerbe (hierunter fällt als Sonderfall die 
Gestattung) betreibt. Wird künftig bei erlaubnispflichtigen Veran-
staltungen nach dem Gaststättengesetz keine Schankerlaubnis 
beantragt, kann die Verbandsgemeindeverwaltung im Nachgang 
die Verwaltungsgebühr nachfordern und die Ordnungswidrigkeit 
mit einem Bußgeld bis zu 5.000 € belegen.
Antragsvordrucke und Merkblätter rund um die Vorbereitung des 
geplanten Events, können bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Bellheim, Frau Ruf, Zimmer 2, telefonisch unter 07272/7008-122 
oder per E-Mail c.ruf@vg-bellheim.de angefordert werden.

Bekanntmachung des Wahlleiters
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die 

Wahl des Gemeinderats Zeiskam sowie für die Wahl 
der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 14.01.2019 über 
die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen wird 
Folgendes bekannt gegeben:

I.
Bei der am 26.05.2019 stattfindenden Wahl des Gemeinderats in Zeis-
kam sind 16 Ratsmitglieder zu wählen.

II.
- entfällt -

III.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen höchs-
tens 32 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/ des Ortsbürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann die-
selbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt 
werden.
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 30 zum Gemeinderat 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungsunter-
schriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschriften, 
soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 
3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein 
Wahlvorschlag unterschrieben werden.

IV.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die Unter-
stützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unterstützungs-
unterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder auf gesonderten 
amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist (Abschnitt V) können Unterstützungsunterschriften nicht 
mehr geleistet werden.

V.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anlagen 
versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig eingereicht 
werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats Zeiskam und Wahl-
vorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/ des Ortsbürgermeis-
ters der Gemeinde Bellheim sind beim Wahlleiter oder bei der

Verbandsgemeindeverwaltung,
Schubertstraße 18, 76756 Bellheim, Zimmer 32,

einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 8. April 2019, 18.00 Uhr,
ab.
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Unternehmensflurbereinigung  
Bellheim Südumgehung L509

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum

67433 Neustadt, 18.02.2019

(DLR) Rheinpfalz Konrad-Adenauer-Str. 35
Abt. Landentwicklung, Ländliche 
Bodenordnung

Telefon: 06321/671-0

Unternehmensflurbereinigung
Bellheim Südumgehung L509

Telefax: 06321/671-1250

Aktenzeichen: 41377-HA8.1 Internet: www.dlr.rlp.de

Unternehmensflurbereinigung Bellheim 
Südumgehung L509

Vorläufige Anordnung
nach § 88 Nr. 3 in Verbindung mit § 36 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 

(BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Geset-
zes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794)

I. Anordnung
1. Den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke, 

die von dem vorzeitigen Ausbau der Südumgehung Bellheim 
L509 (öffentliche Anlage) gemäß Planfeststellungsbeschluss 
des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz vom 01.12.2011 
betroffen sind, wird zum Zweck des Ausbaues dieser Anlagen ab 
dem 15.03.2019 Besitz und Nutzung an den betroffenen Flächen 
entzogen und der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz als 
Unternehmensträger zum gleichen Zeitpunkt in den Besitz dieser 
Flächen eingewiesen.

2. Durch diese Vorläufige Anordnung sind folgende Grundstücke 
berührt:
Gemarkung Bellheim, Flurstücke Nrn.
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 
2028/1, 2028/2, 2029, 2030, 2035, 3417, 3475/1, 3489, 3490, 
3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 
3501, 3501/1, 3501/2, 3502, 3504, 3505, 3506, 3506/1, 3507, 
3507/1, 3507/2, 3508, 3731, 3843/2, 3844/5, 3844/6, 3844/7, 
3846/3, 3847/3, 3848/3, 3849/3, 3850/3, 3850/4, 3851/3, 3852, 
3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 
3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 
3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 
3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 
3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3940/6, 4070/4 und 4958/51

II. Entschädigung
1. Soweit die Teilnehmergemeinschaft oder der Unternehmensträ-

ger über Flächen aus dem Verzicht auf Landabfindung nach § 52 
FlurbG verfügt, werden auf Antrag Ersatzflächen zur Verfügung 
gestellt.

2. Den Betroffenen wird eine Entschädigung für die durch die Vorläu-
fige Anordnung entstehenden Nachteile gezahlt. Diese Entschädi-
gung wird für den Zeitraum der Inanspruchnahme, spätestens bis 
zu dem Jahr des Besitzüberganges entsprechend den Ergebnis-
sen des Flurbereinigungsplanes gezahlt.

3. Für Feldfrüchte, deren Ernte bis zum Tag der Inanspruchnahme 
nicht möglich ist, kann auf Antrag eine besondere Entschädigung 
festgesetzt werden.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung 
vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 

39,48 € (36,90 € netto) für Großwasserzähler bis „Q3=25“ (vormals 
QN 15)
40,34 € (37,70 € netto) für Großwasserzähler bis „Q3=40“ (vormals 
QN 20)
50,72 € (47,40 € netto) für Großwasserzähler bis „Q3=63“ (vormals 
QN 30)
65,59 € (61,30 € netto) für Großwasserzähler bis „Q3=100“ (vormals 
QN 50)
161,68 € (151,10 € netto) für Großwasserzähler bis „Q3=250“ (vormals 
QN 150)
Zähler mit Fernauslesbarkeit:   je nach Ausstattung auf Anfrage
(6) Wasserabgabe für Bauwasser:
Die Wasserabgabe, ausgenommen Gewerbeobjekte, erfolgt ohne 
Messeinrichtung nach Pauschalsätzen und ist zweckgebunden:
- Einfamilienhaus:   € 64,20 brutto (€ 60,00 netto)
- Mehrfamilienhaus:
1. Wohneinheit   € 64,20 brutto (€ 60,00 netto)
jede weitere Wohneinheit:   € 16,05 brutto (€ 15,00 netto)
- Fertighaus:   € 32,10 brutto (€ 30,00 netto)
- Mehrfamilien-Fertighaus:
1. Wohneinheit   € 32,10 brutto (€ 30,00 netto)
jede weitere Wohneinheit:  € 8,03 brutto (€ 7,50 netto)
- Gewerbeobjekte bis 6000 m³ umbauter Raum:  € 192,60 brutto (€ 
180,00 netto)
- Bei Gewerbeobjekten über 6000 m³ wird Bauwasser nur über Was-
serzähler abgegeben. Die Einrichtung für die Bauwasserentnahme 
wird nach tatsächlichen Kosten berechnet.
Die Herstellung eines Bauwasseranschlusses wird mit einer Pau-
schale berechnet.
- Bauwasseranschluss:   € 260,00 brutto (€ 218,49 netto)
Wasserabgabe über Hydrantenstandrohr-Zähler:
- Für die Wasserabgabe über Hydrantenstandrohr-Zähler beträgt der 
Arbeitspreis nach dem gemessenen Verbrauch € 1,16/m³ brutto (€ 
1,08 netto)
Hydrantenstandrohrmiete 3/5 m³ - 7/10 m³:
Grundpreis-Pauschale   € 15,00 brutto (€ 14,02 netto)
Benutzungsgebühr pro Tag   € 0,50 brutto (€ 0,47 netto)
Hydrantenstandrohrmiete 20 m³ - 50 m³:
Grundpreis-Pauschale   € 15,00 brutto (€ 14,02 netto)
Benutzungsgebühr pro Tag   € 1,00 brutto (€ 0,93 netto)
(7) Die Pauschalgebühr für den nicht durch Wasserzähler gemessenen 
Verbrauch der Gemeinden nach § 11 Abs. 5 Entgeltsatzung beträgt € 
0,06 netto je Einwohner.
Zu allen genannten Netto-Entgelten ist die Mehrwertsteuer in der 
jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen.
Der Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 liegt 
nach der staatsaufsichtlichen Genehmigung durch die Kreisverwal-
tung vom 25. Februar 2019 bis 8. März 2019 bei den Stadt- und 
Verbandsgemeindeverwaltungen des Verbandsgebietes und bei der 
Verwaltung des Zweckverbandes in Jockgrim zur Einsichtnahme aus.

Jockgrim, den 26. November 2018
gez. Seiter, Verbandsvorsteher

Hinweis
Die Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen wurde von der Ver-
bandsversammlung in öffentlicher Sitzung am 26. November 2018 
beschlossen.
Der Wirtschaftsplan 2019 liegt in der Zeit vom 25. Februar 2019 bis 
8. März 2019 bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Zimmer 24, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus.
Die Kreisverwaltung Germersheim hat mit Schreiben vom 6. Februar 
2019 mitgeteilt, dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erho-
ben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung der 
Verfahrensvorschriften nach der Gemeindeordnung (GemO) oder auf-
grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen 
gelten.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber dem Zweckverband für 
Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen (§ 24 Abs. 6 GemO).

Jockgrim, den 15. Februar 2019
Seiter, Verbandsvorsteher
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Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung wird im öffentlichen Inte-
resse angeordnet, weil der Neubau der Südumgehung Bellheim L509 
in Anbetracht der jetzigen hohen Verkehrsfrequenz vordringlich durch-
geführt werden muss und weil das Bodenordnungsverfahren parallel 
zum Bau der Landesstraße aus Gründen der Effizienz keinen weiteren 
Aufschub erdulden darf.
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt auch im Interesse 
der Beteiligten, weil ihnen daran gelegen ist, dass eine innerörtliche 
Verkehrsberuhigung durch die Südumgehung schnellstmöglich her-
beigeführt wird. Die sofortige Vollziehung liegt ferner im Interesse 
der Grundstückseigentümer, deren Grund und Boden oder Landbe-
wirtschaftung durch den Bau der Landesstraße betroffen ist und die 
berechtigt erwarten können, dass die Benachteiligungen möglichst 
rasch behoben werden.
Die Voraussetzungen für die Anordnungen der sofortigen Vollziehung 
liegen damit vor (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,
Abt. Landentwicklung, Ländliche Bodenordnung,

Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt
oder wahlweise bei der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD),
- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier

einzulegen.
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist 
bei einer der o.g. Behörden eingegangen ist.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elekt-
ronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Trans-
aktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/
EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73) in der jeweils geltenden Fassung 
zu versehen. Hierbei sind besondere technische Rahmenbedingungen 
zu beachten. Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische 
Form bei dem DLR sind diese im Internet auf der Seite www.dlr.rlp.de 
unter Service/Elektronische Kommunikation ausgeführt.
Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei der 
ADD sind diese im Internet auf der Seite https://add.rlp.de/de/service/
elektronische-kommunikation/ ausgeführt.

Im Auftrag Claudia Merkel

Weitere Informationen zu diesem Flurbereinigungsverfahren sind im 
Internet unter www.landentwicklung.rlp.de Rubrik „Bodenordnungs-
verfahren“ zu finden.
Ansprechpartner für das Verfahren sind:
Projektleiterin Claudia Merkel Tel. 06321/671-1101
Sachgebietsleiter Planung und Vermessung Günter Brenner Tel. 
06321/671-1179
Sachgebietsleiterin Verwaltung Bianka Litzel Tel. 06321/671-1107

Aufforderung zur Abgabe von 
Wahlvorschlägen

Parteien und Wählergruppen zur Teilnahme an 
Bezirkstagswahl aufgerufen

Parteien und Wählergruppen können bis zum Montag, 8. April, um 18 
Uhr ihre Wahlvorschläge beim Bezirksverband Pfalz einreichen, wenn 
sie an der Bezirkstagswahl am 26. Mai teilnehmen wollen. Jene, die 
nicht im rheinland-pfälzischen Landtag oder in der aktuellen Wahlperi-
ode im Bezirkstag Pfalz vertreten sind, müssen für eine Zulassung zur 
Wahl mindestens 800 Unterstützungsunterschriften von zur Bezirks-
tagswahl berechtigten Personen einreichen. Parteien und Wähler-
gruppen können ihre Wahlvorschläge auch miteinander verbinden 
(Listenverbindung), was sie bis spätestens 3. Mai, 18 Uhr, mitteilen 
müssen. Insgesamt wählt die pfälzische Bevölkerung 29 Mitglieder 
in den Bezirkstag Pfalz. Die Listenwahl auf gelbem Wahlzettel findet 
im Rahmen der Kommunal- sowie Europawahl alle fünf Jahre statt. 
In einem Wahlvorschlag dürfen höchstens 58 Bewerberinnen und 
Bewerber benannt werden, für die auch noch Nachfolgerinnen oder 
Nachfolger aufgestellt werden können, für den Fall, dass ein gewähl-
tes Mitglied während der Wahlperiode ausscheidet. Die benannten 
Personen dürfen jeweils nur in einem Wahlvorschlag für die Bezirks-
tagswahl aufgeführt werden. Alle erforderlichen Unterlagen nimmt für 
den Bezirkswahlleiter, den Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder, die 
Verwaltung des Bezirksverbands Pfalz in Kaiserslautern, Bismarck-
straße 17, entgegen. Wer Unterlagen benötigt oder Fragen hat, wende 
sich an die Telefonnummer 0631 3647-167. Informationen über den 
Bezirksverband Pfalz stehen unter www.bv-pfalz.de bereit.

Gesetzes vom 12.07.2018 (BGBl. I Nr. 26 S. 1151), wird angeordnet 
mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende 
Wirkung haben.

IV. Hinweise
1. Die Grenzen der beanspruchten Flächen sind örtlich durch Pfähle 

kenntlich gemacht. Die Flächen sind in einer Karte farbig darge-
stellt.

2. Die Karte sowie ein Abdruck dieser Anordnung liegen ab sofort 
bei
· der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim, Schubertstraße 18 
in 76756 Bellheim,
· der Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Am Deutschor-
densplatz 1 in 76761 Rülzheim,
· der Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld, Hauptstraße 60 in 
67360 Lingenfeld,
· der Stadtverwaltung Germersheim, Kolpingplatz 3 in 76726 Ger-
mersheim
während der allgemeinen Dienstzeit sowie zusätzlich bei dem 
Vorsitzenden des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Herrn 
Jürgen Böhm, Im Vogelgesang 2, 76756 Bellheim und beim 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, Zim-
mer 3, Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten aus.

3. Die Vorläufige Anordnung und die zugehörige Karte können eben-
falls im Internet unter www.dlr.rlp.de eingesehen werden.

4. Die von der Vorläufigen Anordnung betroffenen Bewirtschafter 
werden darauf hingewiesen, dass sie für beantragte Prämien im 
Rahmen der Agrarförderung in dem jeweiligen Wirtschaftsjahr ihre 
Flächennachweise um die jeweiligen Flurstücke entsprechend 
korrigieren und unverzüglich der zuständigen Bewilligungsbe-
hörde mitteilen (siehe § 3 Abs. 1 Gesetz gegen missbräuchli-
che Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz 
- SubvG) vom 29.07.1976 (BGBl. I S. 2034, 2037)).

Begründung
1. Sachverhalt:
Das Flurbereinigungsverfahren Bellheim Südumgehung L509 wurde 
durch Beschluss des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinpfalz vom 06.02.2018 angeordnet. Die Anordnung ist für sofort 
vollziehbar erklärt worden.
Der unter Nr. I. 1. genannte Planfeststellungsbeschluss ist seit dem 
18.07.2013 unanfechtbar.
Der Unternehmensträger, der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-
Pfalz, hat den Erlass der Vorläufigen Anordnung beantragt und die 
Pläne sowie Bestandskarten und -verzeichnisse vorgelegt.
Der Zustand der benötigten Flächen einschließlich deren Bestand-
teile ist festgestellt worden, soweit dies für die Wertermittlung und die 
Bemessung der Entschädigung von Bedeutung ist.
Der Vorstand wurde am 05.07.2018 zu den vorgesehenen Regelungen 
und den Entschädigungsfragen gehört.
2. Gründe
2.1 Formelle Gründe
Der Verwaltungsakt wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum (DLR) Rheinpfalz als zuständige Behörde erlassen.
Die sachgerechte Verwendung der für das Haushaltsjahr bereitge-
stellten öffentlichen Mittel setzt einen planmäßigen und fristgerechten 
Ausbau der Maßnahmen voraus. Damit ist die Dringlichkeit der Maß-
nahme gegeben.
Die Anordnung hält sich auch im Rahmen dessen, was zulässiger-
weise in einer Vorläufigen Anordnung bestimmt werden kann. Die 
Regelung wird abschließend im Flurbereinigungsplan festgesetzt.
Die formellen Gründe für den Erlass dieser Anordnung liegen vor.
2.2 Materielle Gründe
Auf Grund der erheblichen Verkehrsbelastung und zu enger Fahrbahn-
breiten soll die Ortslage Bellheim durch eine Ortsumgehung entlastet 
werden. Bei dem Straßenneubau handelt es sich um eine südlich der 
Ortslage verlaufende Landesstraße.
Mit dem rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss sind die Voraus-
setzungen für den Bau der Umgehungsstraße erfüllt. Entsprechend 
den Ausführungen des Planfeststellungsbeschlusses, ist die Durch-
führung der Maßnahme dringend geboten, um eine -im öffentlichen 
Interesse liegende- Verbesserung der Verkehrsbelastung zu erreichen.
Zur Einweisung des Unternehmensträgers in den Besitz der benötig-
ten Flächen zum Bau der planfestgestellten Landesstraße, wird die 
Vorläufige Anordnung gemäß § 88 Nr. 3 in Verbindung mit § 36 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) zwingend notwendig.
Die Entschädigung für den Nutzungsausfall und für vorübergehende 
Nachteile wird nach Anhörung des Vorstandes der Teilnehmergemein-
schaft festgelegt und gesondert bekannt gegeben.
Die Voraussetzungen gemäß § 88 Nr. 3 in Verbindung mit § 36 FlurbG 
zum Erlass dieser Anordnung sind daher gegeben.
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Nach § 67 Abs. 2 GemO bedarf die endgültige Entscheidung des Ver-
bandsgemeinderates über die Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Zustimmung der Ortsgemeinde.
Nach anschließender Genehmigung durch die Kreisverwaltung (§ 6 
Abs. 1 BauGB), Ausfertigung und öffentlicher Bekanntmachung tritt 
der Änderungsplan in Kraft.
Beschluss:
Die Ortsgemeinde Ottersheim erteilt einstimmig zum Änderungsplan 
11 des Flächennutzungsplans II (Feuerwehrgerätehaus Ottersheim) 
ihre Zustimmung.
TOP 5 Verbindliche Bauleitplanung; Abwägungs- und Satzungs-
beschluss Bebauungsplans „Feuerwehrgerätehaus“
Der Gemeinderat Ottersheim hat am 29.06.2017 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Feuerwehrgerätehaus“ beschlossen. Dazu befin-
den sich der entsprechende Bebauungsplan sowie die 11. Änderung 
des Flächennutzungsplanes II der VG Bellheim im Parallelverfahren 
in Aufstellung. Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans der 
Ortsgemeinde Ottersheim erfolgte am 29.06.2017 und der Verbands-
gemeinde am 29.06.2017 für die 11. Änderung des Flächennutzungs-
plans II.
Zu den Bauleitplänen, die vom dem Planungsbüro Fischer erstellt wur-
den, wurde zunächst im März/April 2018 die frühzeitige Beteiligung 
durchgeführt. Das Planungsbüro Fischer arbeitete die Anregungen 
der frühzeitigen Beteiligung auf und passte die Planentwürfe an. Der 
entsprechende Abwägungsbeschluss sowie der Beschluss zur Offen-
lage des Bebauungsplanentwurfs wurden am 12.06.2018 durch den 
Gemeinderat Ottersheim gefasst. Die Beschlüsse zum Flächennut-
zungsplanentwurf fasste der Verbandsgemeinderat am 20.06.2018.
Die Offenlage der Pläne fand in der Zeit vom 26.10.2018 bis ein-
schließlich 26.11.2018 gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB statt.
Die im Rahmen der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen wur-
den in der Abwägungstabelle zusammengefasst. Planänderungen 
sind nicht mehr erforderlich, sodass der Abwägungs- und Satzungs-
beschluss gefasst werden kann.
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.12.2018 den 
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss zur 11. Änderung des Flä-
chennutzungsplans II gefasst.
Beschluss:
Der Gemeinderat Ottersheim fasst einstimmig den Abwägungsbe-
schluss zum Bebauungsplan „Feuerwehrgerätehaus“ gemäß der 
Abwägungstabelle unter Berücksichtigung einer vorgetragenen Ände-
rung. Darüber hinaus wird der Bebauungsplan als Satzung beschlos-
sen.
TOP 6 Bauleitplanverfahren; Aufstellungsbeschluss Bebauungs-
plan „Gartengrundstücke am Friedhof“
Der Verwaltung liegt ein Antrag auf Umwandlung der Gartengrund-
stücke am Friedhof zu Baugrundstücken vor. Aktuell besteht hier kein 
Baurecht, da das Gelände planungsrechtlich im Außenbereich liegt. 
Möglich wäre eine Bebauung durch Erstellung eines Bebauungspla-
nes gem. § 13a BauGB. Dies wurde auch mit der Kreisverwaltung 
Germersheim vorbesprochen. Die Kreisverwaltung stellte eine Geneh-
migung in Aussicht. Weiterhin wären die Grundstücke zu erschließen. 
Zwar ist mit der Friedhofstraße eine Zufahrt vorhanden, jedoch fehlen 
Gehweg, Kanalanschluss und Anschlüsse sonstiger Versorgungsträ-
ger.
Der Antrag wurde im Gemeinderat vorberaten und darum gebeten, 
zunächst eine Eigentümerversammlung durchzuführen, um die Inte-
ressen der Grundstücksbesitzer abzufragen. Die Herstellung von 
Baurecht soll nur erfolgen, wenn sich alle Eigentümer darüber einig 
und bereit sind, ihr Grundstück als Bauplatz zu erschließen bzw. zu 
verkaufen.
In der Eigentümerversammlung am 12.12.2018 wurden die Grund-
stückseigentümer unter anderem über sämtliche voraussichtlich 
anfallenden Kosten informiert, außerdem wird eine Neuordnung der 
Grundstücke erforderlich, da einige Grundstücke relativ schmal sind.
Alle Grundstückseigentümer könnten durch den Verkauf eines Grund-
stückes, sowie der Neuaufteilung aller Grundstücke durch eine Tei-
lungsvermessung, einen angemessenen und für jeden erwünschten 
Bauplatz erhalten.
Alle Eigentümer signalisierten Interesse an der Herstellung von Bau-
land und erklärten sich bereit, sämtliche Kosten des Verfahrens und 
der Erschließung zu tragen. Mit einer Vereinbarung zum Bebauungs-
plan werden die Grundstückeigentümer auch zur Finanzierung der 
erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung der Pietät des Friedhofs ver-
pflichtet.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt vor. Das Gebiet wird 
später im Entwurf des Bebauungsplanes in 7 neu verteilte Grundstü-
cke aufgeteilt, inkl. öffentlicher Gehwege von 1,50m.
Sofern der Gemeinderat der Aufstellung des Bebauungsplans 
zustimmt, wird die Verwaltung aufgefordert, ein Planungsbüro mit der 
Erstellung eines Entwurfes zu beauftragen.
Herr Job schlägt für die Beauftragung des Bebauungsplanentwurfs 
das Planungsbüro Fischer aus Mannheim vor. Das Planungsbüro hat 
bereits für die Gemeinde gearbeitet und er erinnert an die guten Erfah-
rungen mit dem Büro Fischer.

Sitzungen

Bau- und Friedhofsausschuss Ottersheim
Am Montag, dem 25.02.1019, 20.00 Uhr findet im Rathaus in Otters-
heim eine Sitzung des Bau- und Friedhofausschusses der Gemeinde 
Ottersheim statt.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Sanierung der Grundschule - Schul- und Kulturhalle
1a Gesprächspunkte
1b Magnethalterungen für Brandschutztüren
1c Umnutzung der Bühne zum Gymnastikraum
2. Sanierung der Grundschule - Schulgebäude
2a Aktueller Planungsstand
3. Grundschule - Sprunggrube am Spielplatz „Am Bäckerweg“
4. Sanierung Bäcker- und Brühlgrabenweg
5. Verkehrssituation
5a Parksituation Ottostraße
5b Verbesserung der Verkehrssituation in der Schulstraße
6. Vergabe von Arbeiten
6a Sanierung Parkettboden im Bürgerhaus
6b Gartengrundstücke am Friedhof - Beauftragung eines Planers
7. Einwohnerfragestunde
8. Informationen - Anfragen

Gemeinderat Zeiskam
Am Mittwoch, dem 27. Februar 2019, 19.00 Uhr findet im Rathaus in 
Zeiskam eine Sitzung des Gemeinderates Zeiskam statt.

Tagesordnung
Öffentlicher Teil
1. Einwohnerfragestunde
2. Umsetzung Datenschutzgrundverordnung
3. Annahme von Spenden
4. Bauleitplanverfahren/Änderung des Flächennutzungsplanes II zur 

Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Errichtung eines Feu-
erwehrgerätehaus in der Ortsgemeinde Ottersheim

5. Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigegeräts
6 . Parksituation Bahnhofstraße (K 1)
7. Verbindungsweg zwischen Umgehungsstraße und Hauptstraße
8. Zuschussantrag für Schullandheimaufenthalt der 4. Klassen 

Fuchsbach Grundschule
9. Sportheim Zeiskam - Sanierung Heizungsanlage
10. Grundschule Zeiskam - Sanierung WC-Anlage
11. Bauanträge - Bauvoranfragen - Befreiungsanträge
11a Bauantrag Neubau eines 1 Familienwohnhauses mit einer Dop-

pelgarage, Am Pfarrgarten
12. Informationen - Anfragen
12a Anfrage der Telekom über einen möglichen Standort zur Aufstel-

lung eines neuen Funkmastes

Aus der Sitzung des Gemeinderates 
Ottersheim am 11.01.2019

TOP 4 Bauleitplanverfahren; 11. Änderung des Flächennutzungs-
plans II der VG Bellheim; Zustimmung der Ortsgemeinde
Der Verbandsgemeinderat Bellheim hat aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in 
Ottersheim beschlossen. Durch den im Rahmen der Aufstellung des 
Flächennutzungsplans III erfolgten Flächentausch wird die Mischge-
bietsfläche südlich der Gemeinde frei, diese Fläche bietet sich zur 
späteren Errichtung des Feuerwehrgerätehauses an.
Die Verbandsgemeinde Bellheim unterstützt dieses Projekt, indem der 
vorliegende Änderungsplan 11 des Flächennutzungsplans II der Ver-
bandsgemeinde im Parallelverfahren zu der Aufstellung des genann-
ten Bebauungsplans durchgeführt wird.
Am 11.01.2019 (in gleicher Sitzung zu einem späteren Tagesordnungs-
punkt) steht der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Feuerwehr-
gerätehaus“ auch zur Beratung. In der Sitzung am 05.12.2018 wurde 
seitens des Verbandsgemeinderates der Feststellungsbeschluss zur 
Flächennutzungsplanänderung gefasst.
Mit der Flächennutzungsplanänderung wird die zurzeit gültige Flä-
chendarstellung (Wohnbaufläche) im Änderungsbereich aufgehoben 
und durch die Darstellung einer Fläche für Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung „Feuerwehr“ ersetzt. Die Änderung in der Gesamt-
fortschreibung kann nicht zeitnah erfolgen, deshalb ist aus Sicht der 
Verwaltung eine Einzeländerung erforderlich.
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b) LKW-Durchfahrtsverbot der L509
Ortsbürgermeister Job bezieht sich auf ein Schreiben der Kreisver-
waltung vom 27.11.2018. Wie bereits bei der letzten Anfrage am 
12.01.2017 mitgeteilt, wird ein LKW-Durchfahrtsverbot der L509 mit 
selbiger Begründung abgelehnt.
c) Vergabe Linienbündel Germersheim
Herr Job verweist auf das Schreiben des Landrats vom 20.11.2018. 
Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 startete das Linienbündel 
Germersheim. Das Linienbündel wurde in drei Losen ausgeschrieben 
und endet zum 31.12.2020. Im weiteren Verlauf des Schreibens wird 
die Möglichkeit eingeräumt, aus Sicht der Gemeinde Anregungen und 
Wünsche vorzubringen. Der Vorsitzende stellt das Schreiben zur Dis-
kussion.
Einige Ratsmitglieder bitten um Erklärung, was das Linienbündel bein-
haltet, in dem die Ortsgemeinde Ottersheim betroffen ist und gegebe-
nenfalls Einfluss nehmen kann.
Ein Ratsmitglied macht den Vorschlag, die Bevölkerung und insbe-
sondere die betroffenen Bürger mit einzubeziehen. Die gewonnen 
Informationen sollen zusammengeschrieben und an die Kreisverwal-
tung weitergegeben werden.
Der Gemeinderat weist zudem auf die nicht angepasste Fahrweise der 
Busfahrer und die Nichteinhaltung des Tempolimits im Ortsgebiet hin. 
Hin und wieder kommt es sogar vor, dass der Busfahrer an der Halte-
stelle vorbeifährt und wartende Kinder nicht mitnimmt. Die Kreisver-
waltung bzw. die zuständige Stelle ist seitens der Verwaltung darauf 
hinzuweisen.
d) gemeindeeigene Veröffentlichungen
Ein Ratsmitglied fragt nach dem oder den Orten, an dem gemeind-
liche Mitteilungen bekannt gegeben werden können. In der Vergan-
genheit wurden z. B. Sterbefälle am schwarzen Brett am Rathaus 
veröffentlicht.
Herr Job bittet um Anregungen und Ideen für zukünftige öffentliche 
Mitteilungen und übergibt die weitere Beratung dem zuständigen Aus-
schuss.
TOP 3 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
TOP 1 Vertragsangelegenheiten

a) Dem Abschluss einer Vereinbarung zwischen Grundstückseigen-
tümern und der Gemeinde wird zugestimmt.

Aktuelles aus dem Rathaus

Parken an den Holz- und Sandwiesen
Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass das Parken von 
Fahrzeugen in den Holz- und Sandwiesen nicht erlaubt ist und ent-
sprechend gebührenpflichtig verwarnt werden kann. Die Wiesenwege 
dürfen lediglich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren wer-
den. Ansonsten bitten wir die Spaziergänger, ihre Fahrzeuge auf dem 
in der Nähe befindlichen Parkplatz am Waldfriedhof abzustellen.
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass die Holz- und Sandwiesen Teile 
eines geschützten FFH-Gebiets sind. Daher sollten die ausgewiese-
nen Wiesenwege zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt nicht ver-
lassen werden. Insbesondere bitten wir, Hunde stets an der Leine zu 
führen, da durch das Umherlaufen die Tiere, gerade während der Brut-
zeit, massiv stören werden.
Wir bitten die Bevölkerung um Beachtung!

Termin der Umweltsammlung im Landkreis 
Germersheim wird verlegt

Ab 2019 findet die Aktion im September statt
„Die Umweltsammlung im Landkreis Germersheim wird zukünftig 
nicht mehr im März, sondern im Spätsommer stattfinden“, teilt Land-
rat Dr. Fritz Brechtel mit. „Aufgrund der immer wieder auftretenden 
widrigen Witterungsverhältnisse bei den Sammlungen im März, zum 
Teil mit Schnee, haben wir uns entschlossen, den Termin ab diesem 
Jahr in den September zu verlegen. Mit der Verlegung kommen wir 
auch dem Wunsch zahlreicher Verbandsgemeinden und der beiden 
Städte im Kreis entgegen“, so Brechtel.
Der Termin für die diesjährige Aktion steht bereits fest. Sie wird am 
Samstag, den 21. September 2019 stattfinden. Bei der Umweltsamm-
lung im Landkreis Germersheim finden jedes Jahr viele Freiwillige 
zusammen um die Natur von Unrat zu befreien
„Wir hoffen, dass sich Vereine, Schulen und alle weiteren engagierten 
Gruppen und Personen auf den neuen Termin einstellen und die Verle-
gung der Umweltsammlung in eine wärmere Jahreszeit weitere Perso-
nen zum Mitmachen animiert bzw. der Sammlung sogar zu weiterem 
Schwung verhilft. Wir danken allen, die sich freiwillig engagieren. Ob 
bei der Umweltsammlung oder in anderen Bereichen, der ehrenamt-
liche Einsatz der Bürgerinnen und Bürger kann gar nicht ausreichend 
gewürdigt werden“, so Landrat Brechtel und der für Umwelt zustän-
dige Kreisbeigeordnete Michael Braun.

Beschluss:

1. Der Gemeinderat Ottersheim fasst einstimmig den Aufstellungs-
beschluss zum Bebauungsplan „Gartengrundstücke am Fried-
hof“.

2. Die Beauftragung des Planungsbüros Fischer wird zurückgestellt. 
Alternativangebote sollen eingeholt werden. Die Verwaltung wird 
beauftragt, mit anderen Verwaltungen Kontakt aufzunehmen, um 
sich über deren Erfahrungswerte auszutauschen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig
3. Die Verwaltung wird beauftragt, eine entsprechende Vereinbarung 

mit den Grundstückeigentümern abzuschließen. Die Vereinbarung 
wird erst mit der letzten Unterschrift durch eine der Vertragspar-
teien wirksam.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig
TOP 7 Beleuchtung am Brühlgraben „Tuchbleichpäddel“
Im Jahr 2016 wurde durch Einreichen einer Liste mit 65 Unterschriften 
die Beleuchtung des Teilbereichs Brühlgraben und Tuchbleichpäddel 
zwischen Germersheimer Straße und Friedhofstraße / Altsheimer Weg 
und Obere Langestraße gefordert. Nach dem Einholen des Angebots 
hat der Gemeinderat grundsätzlich den Beschluss gefasst, diese 
Maßnahme zu realisieren.
Zuvor wollte er auch die Anlieger des Bereiches zwischen Germers-
heimer Straße und Riethstraße befragen. Diese wurden zu einer Bür-
gerversammlung am 04.06.2018 eingeladen. Dabei hatte sich die 
überwiegende Mehrheit gegen eine Beleuchtung ausgesprochen. 
Einige, die sich anfangs durch Unterschrift der angesprochenen Liste 
für eine Beleuchtung ausgesprochen hatten, votierten nun gegen die 
vom Gemeinderat bereits beschlossene Umsetzung.
Daraufhin hat der Gemeinderat angeregt, erneut die Anwohner des 
Bereichs Germersheimer Straße und Friedhofstraße / Altsheimer Weg 
und Obere Langestraße zu befragen. Diese Anwohnerversammlung 
fand Ende November 2018 statt.
Bei dieser Anwohnerversammlung stimmten nur noch zwölf Befürwor-
ter für die Beleuchtung.
Die Kosten belaufen sich laut dem letztem Angebot für diesen 
Beleuchtungsabschnitt auf ca. 30.500 €. Für den gesamten Bereich 
vom Altsheimer Weg bis Riethstaße belaufen sich die Kosten auf rd. 
57.000 €.
Im Gemeinderat kommt überwiegend zum Ausdruck, die vorgetrage-
nen Sachargumente aus der Einwohnerversammlung zu Grunde zu 
legen und deshalb von der Installation der Beleuchtungsanlagen in 
den genannten Bereichen abzusehen.

Beschluss:
1. Der Gemeinderat Ottersheim lehnt mehrheitlich die Aufstellung 

einer Beleuchtungsanlage mit Solarenergie ab.
2. Der Gemeinderat lehnt mehrheitlich die Installation einer Beleuch-

tungsanlage im örtlichen Bereich der Friedhofstraße bis hin zur 
Germersheimer Straße West-/Ostbereich ab. Die Maßnahme soll 
bis auf weiteres zurückgestellt werden.

3. Der Gemeinderat lehnt mehrheitlich die Installation einer Beleuch-
tungsanlage im Bereich der Langen Straße und des Altsheimer 
Wegs Nord-/Südbereich (Tuchbleiche) ab. Die Maßnahme soll bis 
auf weiteres zurückgestellt werden.

TOP 8a Brühlgrabenweg
Von mehreren Nutzern des Brühlgraben- und Bäckerwegs wurden 
Beschwerden vorgebracht, dass aufgrund von Verschleißerscheinun-
gen der Deckschicht die Wege, vor allem von älteren bzw. beeinträch-
tigten Menschen, nicht mehr gefahrlos genutzt werden können.
Die Kostenschätzung hierfür beläuft sich auf ca. 15.000 € bis 20.000 
€ je nach Materialbedarf.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Sanierung des Brühl-
graben- und Bäckerwegs. Der Betrag für den Sanierungsaufwand 
wird auf maximal 10.000 € festgesetzt. Der Ortsbürgermeister wird 
ermächtigt, das weitere Vorgehen zu besprechen und den Auftrag zu 
vergeben.
TOP 9a Bauvoranfrage - Wohnhausneubau, Riethstraße, 76879 
Ottersheim
Die Bauherren beabsichtigen, das bisher unbebaute Grundstück mit 
einem Wohngebäude in offener Bauweise zu bebauen. Zu diesem 
Zweck haben sie eine Bauvoranfrage mit Ansichtsplänen und einem 
Erdgeschossgrundriss eingereicht (§ 72 Landesbauordnung (LBauO).
Beschluss:
Der Gemeinderat Ottersheim beschließt einstimmig das gemeindliche 
Einvernehmen zu erteilen.
TOP 10 Umsetzung Datenschutzgrundverordnung
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Übertragung der Funktion der behördli-
chen Datenschutzbeauftragten der Ortsgemeinde Ottersheim auf die 
Verbandsgemeinde Bellheim (gem. § 67 Abs. 5 GemO) einstimmig zu.
TOP 11 Informationen - Anfragen
a) Ortsbürgermeister Job gibt den nächsten Sitzungstermin am 
21.03.2019 bekannt.
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Jugendschutzbestimmungen entgegen. Auch das Ordnungsamt der 
Verbandsgemeinde Bellheim sowie die zuständige Dienststelle der 
Polizei Germersheim stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Pflegestützpunkt
Der Pflegestützpunkt informiert und berät hilfs- und pflegebedürf-
tige, kranke oder behinderte Menschen und ihre Angehörigen über 
alle Unterstützungs- und Finanzierungsmöglichkeiten. Wir beraten 
Sie unabhängig, unverbindlich, kostenlos und unter Wahrung der 
Schweigepflicht. Bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Termin im 
Pflegestützpunkt oder bei Ihnen zu Hause: Pflegestützpunkt Rülz-
heim, Kuhardter Str. 37, 76761 Rülzheim. Tel. 0 72 72 - 75 03 42 (Fr. 
Geiger), E-Mail: stephanie.geiger@pflegestuetzpunkte.rlp.de, Tel.: 
07272/972968 (Frau Pfirrmann)

Sprechstunde in Bellheim
Frau S. Geiger bietet einmal im Monat, mittwochs, 14.00 - 18.00 Uhr, 
Beratungsgespräche in der Verbandsgemeindeverwaltung Bell-
heim an.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin direkt mit dem Pflegestützpunkt 
Rülzheim, Frau Geiger.
Die nächsten Termine:
27. März 2019

Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz
Zur Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements hat der 
Ministerrat des Landes Rheinland-Pfalz die Einführung einer 
Ehrenamtskarte beschlossen. Die Verbandsgemeinde Bellheim 
hat diese Ehrenamtskarte für ihren Zuständigkeitsbereich ein-
geführt. Mit ihr können alle Vergünstigungen, die die beteiligten 
Kommunen und das Land dafür bereitstellen, landesweit genutzt 
werden.
Informationen über Voraussetzungen und Beantragung erhalten 
Sie bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bellheim, Frau Anja Zin-
ser, Telefon: 07272/7008-0, E-Mail: a.zinser@vg-bellheim.de.

Aus der Jugendarbeit

bellAGFJ Bellheim

Anstehende Angebote im Familienbüro:
Eltern-Café
31.01. Eltern-Café mit Hebammensprechstunde

14.02. 09:30-11:30 Eltern-Café
28.02. 09:30-11:30 Eltern-Café mit Hebammensprechstunde
Spielgruppe
Ab Ende Januar wird eine Spielgruppe im Familienbüro stattfinden. 
Diese ist ein Spielangebot für Kinder ab 2,5 Jahren und ihre Eltern. 
Immer donnerstags ab 31.01. von 15:45 bis 17:00. Wir bitten um kurze 
telefonische Anmeldung; gerne auch über sms/whatsapp.
Bei Anliegen und Fragen bitten wir Sie uns telefonisch zu kontaktieren 
und einen persönlichen Termin zu vereinbaren:
Sandra Münz - 01525 6444 366
Tatjana Hundemer - 0162 261 4571
Marita Dahm - 01525 6444 356.

Informationsabend zur Jägerprüfung 
2019/2020

Am Mittwoch, 17. April 2019, 19.00 Uhr, findet in Rheinzabern in 
der Gaststätte „Zum Römerbad“ ein Informationsabend zur Jäger-
prüfung 2019/2020 statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden 
die anerkannte Jagdschule der Kreisjagdgruppe Germersheim, die 
Untere Jagdbehörde sowie der Kreisjagdmeister als Vorsitzender des 
Jägerprüfungsausschusses über die Voraussetzungen der Zulassung 
zur Jägerprüfung, die Ausbildung und den Ablauf der Jägerprüfung 
berichten.
Bei der Jägerprüfung ist eine Schießprüfung, eine schriftliche und eine 
mündlich-praktische Prüfung abzulegen.
Interessierte Personen sind zu dieser Veranstaltung herzlich einge-
laden. Telefonische Anmeldungen bei der Kreisverwaltung Germers-
heim, Untere Jagdbehörde, Tel. 07274/53-145.

Fasching und Jugendschutz
An Fasching wird oft ausgelassen gefeiert, doch im Zusammenhang 
mit Alkohol sollte es kein „Feiern ohne Grenzen“ geben. In dieser Zeit 
wird oftmals fahrlässig mit der Abgabe von alkoholischen Getränken 
an Kinder und Jugendliche umgegangen.
Die Abgabe und der Konsum von Alkohol, sowie Aufenthaltszeiten bei 
Veranstaltungen sind im Jugendschutzgesetz (JuSchG) geregelt.
Beispielsweise ist den Mitgliedern einer Tanzgarde unter 14 Jahren 
die Anwesenheit bei Prunksitzungen im Rahmen der Brauchtums-
pflege bis 22 Uhr erlaubt. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren können 
bis 24 Uhr vor Ort sein, sofern keine jugendgefährdenden Programme 
dagegen sprechen. Diese Einschränkungen können durch die Beglei-
tung eines Erziehungsbeauftragten aufgehoben werden, doch muss 
dieser dann auch dauerhaft seiner Aufsichtspflicht nachkommen. 
Erziehungsbeauftragt kann eine vertrauenswürdige, volljährige Person 
sein, die von den Personensorgeberechtigten mit der erzieherischen 
Begleitung einer oder eines Jugendlichen beauftragt ist.
Die Abgabe von Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren ist nach 
dem Jugendschutzgesetz verboten. Ab 16 Jahren ist der Konsum 
von Bier und Wein sowie Mixgetränken mit Bier und Wein erlaubt. 
Harte Alkoholika wie Schnäpse, Liköre und deren Mixgetränke – so 
genannte branntweinhaltige Getränke – dürfen an Jugendliche weder 
abgegeben, noch darf ihnen der Konsum in der Öffentlichkeit erlaubt 
werden. Gleiches gilt auch für Tabakwaren und seit kurzem auch für 
elektronische Shishas und elektronische Zigaretten. Verstöße gegen 
die genannten Bestimmungen nach dem Jugendschutzgesetz können 
mit Geldbußen bis zu einer Höhe von 3.000 Euro geahndet werden.
Faschingsumzüge werden leider häufig zu ́ Trinkstätten´ für Kinder und 
Jugendliche. Aufgrund von Erfahrungen und Beobachtungen durch 
die Polizei-und Ordnungsbehörden, kann eine fröhliche und ausge-
lassene Laune durch übermäßigen Alkoholkonsum schnell in eine 
aggressive Stimmung umschlagen. Deshalb ergeht der Appell an alle 
Erwachsene, sich ihrer Vorbildfunktion bewusst zu sein und sich ent-
sprechend zu verhalten.
Nach dem Jugendschutzgesetz müssen Veranstalter und Gewerbe-
betreibende auch die geltenden Vorschriften des Gesetzes in einer 
deutlich erkennbaren Form, beispielsweise direkt an der Kasse, 
Theke, Ausschank- und Abgabestelle, aushändigen. Wie bereits in 
den Jahren zuvor wird es auch beim diesjährigen Faschingsumzug 
in Bellheim Kontrollen geben, um die Sicherheit und den Schutz der 
Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten. Darüber hinaus verweisen 
wir auf die Allgemeinverfügung anlässlich des Faschingsumzugs in 
Bellheim, wonach es in dem darin bezeichneten öffentlichen Bereich 
verboten ist, mitgebrachte alkoholhaltige Getränke in der Öffentlich-
keit mitzuführen und/oder zu verzehren.
Das Jugendamt der Kreisverwaltung Germersheim bietet allen Interes-
sierten, insbesondere den Eltern und Gewerbetreibenden, Informatio-
nen und Beratung an und nehmen auch Hinweise zu Verstößen gegen 

Öffnungszeiten der Jugendzentren der 
VG-Bellheim in den Winterferien und 

der Faschingswoche

Hauptstraße 99, 76756 Bellheim, 

07272-91115, jugendpflege@vg-bellheim.de

Juze H99 in Bellheim
Rosenmontag, 04.03.:   geschlossen
Faschingsdienstag, 05.03.:   geschlossen
Montag, 25.02.:  16.00 – 19.00 Uhr Offener Treff
Mittwoch, 27.02. und 06.03.:   16.00 – 19.00 Uhr Offener Treff
Donnerstag, 28.02. und 07.03.:  16.00 – 20.00 Uhr Offener Treff
Freitag, 01.03. und 08.03.:   17.00 – 22.00 Uhr Offener Treff

Kinder- und Jugendtreff Knittelsheim
Geschlossen von 25.02. bis 10.03.
Nächste Öffnung: Mittwoch, 13.03.

Jugendheisl Ottersheim
Geschlossen vom 25.02. bis zum 10.03.
Nächste Öffnung: Montag, 11.03.

Kinder- und Jugendtreff Zeiskam:
Mittwoch, 27.02. und 06.03.:   16.00-18.00 Uhr Offener Treff
Freitag, 01.03. und 08.03:  16.00-19.00 Uhr Offener Treff
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Zeisk 19.00 Weltgebetstag der Frauen in der kath. Kirche
Lu 19.00 Weltgebetstag der Frauen im Haus der Kirche
Sa., 02.03.
Bellh 16.30 Gottesdienst im Haus Edelberg
Kn 18.00 Rosenkranzgebet
18.30 Vorabendmesse, Amt für Egon Lutz
Weing 18.00 Rosenkranzgebet
18.30 Vorabendmesse, Amt für die Verstorbenen der
Familien Urschel und Beck
So., 03.03. – 8. Sonntag im Jahreskreis
Bellh 09.00 Amt
Ott 09.30 Amt für Otto und Amalie Kreiner und Angeh., Alice Hellmann 
und Martina Förderer; für Magdalena, Josef und Lore Weimann; für 
Anna und Albert Kröper
Zeisk 10.30 Amt für Familie Geiger und Becker; 2. Sterbeamt für Josef 
Geiger
Bellh 18.30 Abendmesse entfällt

Für unsere Gebetskreise:
Bellh Do., 19.30 Gebetskreis charismatische Gemeinde-
erneuerung in der Beichtkapelle
Zeisk Mi., 27.02., 18.30, Bibelgesprächskreis im ehem. Pfarrhaus
Singstunden der Kirchenchöre:
Bellh Mo., 19.00 Pfarrheim St. Michael Bellheim
Kn Do., 19.30 Dorfgemeinschaftshaus Knittelsheim
Weing Di., 20.15 Pfarrheim St. Michael Weingarten
Ott Mo., 19.30 Bürgerhaus Ottersheim

Sonstiges:
Verkauf Fastenkalender:
Nach den Sonntagsgottesdiensten werden wieder die Misereor-Fas-
tenkalender zum Preis von 3,--/Stück verkauft. Er begleitet durch die 
Fastenzeit und gibt Anregungen zur meditativen Auseinandersetzung 
mit Gott und der Welt. Er möchte Impulse geben zum konkreten Han-
deln, besonders mit Blick auf die Armen und die Bewahrung von Got-
tes Schöpfung - ein globales Thema, zu dem Jeder und Jede lokal 
einen wichtigen Teil beitragen kann. Er möchte Wege zum Teilen, zur 
aktiven Nächstenliebe aufzeigen – hier vor Ort und in der ganzen Welt. 
Jeder Wochentag steht unter einem von sieben Themen, die uns durch 
die Tage und Wochen der Fastenzeit begleiten. Nachhaltigkeit, Spiritu-
alität, Eine Welt, Fasten/Ernährung, Nächstenliebe, Freie Impulse und 
Besinnung auf Gott und die Welt.
Das Redaktionsteam des Misereor-Fastenkalenders wünscht eine 
bereichernde und bewegende Fastenzeit!
Weltgebetstag der Frauen:
Kommt, alles ist bereit! Zum Weltgebetstag 2019 aus Slowenien
Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden die sloweni-
schen Frauen ein zum Weltgebetstag. Ihr Gottesdienst entführt uns 
in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria, Slowenien. Und er 
bietet Raum für alle. Es ist noch Platz – besonders für all jene Men-
schen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke 
und Obdachlose. Die Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses Anliegen in 
ihrem Titelbild symbolträchtig umgesetzt. In über 120 Ländern der 
Erde rufen ökumenische Frauengruppen damit zum Mitmachen beim 
Weltgebetstag auf.
Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäi-
schen Union. Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohner*innen 
sind knapp 60 % katholisch. Obwohl das Land tiefe christliche Wur-
zeln hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glau-
ben. Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. 
Dennoch war es über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und 
Menschen aus aller Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und reli-
giöse Einflüsse mit. Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige 
Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fort-
schritt. Heute liegt es auf der „berüchtigten“ Balkanroute, auf der im 
Jahr 2015 tausende vor Krieg und Verfolgung geflüchtete Menschen 
nach Europa kamen.
Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slo-
wenischen Frauen die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein. Der 
Weltgebetstag ist in ihrem Land noch sehr jung. Seit 2003 gibt es 
ein landesweit engagiertes Vorbereitungs-Team. Dank Kollekten und 
Spenden zum Weltgebetstag der Sloweninnen fördert das deutsche 
Weltgebetstagskomitee die Arbeit seiner weltweiten Partnerinnen. 
„Kommt, alles ist bereit“ unter diesem Motto geht es im Jahr 2019 
besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit „mit am 
Tisch sitzen können“. Deshalb unterstützt die Weltgebetstagsbewe-
gung aus Deutschland Menschenrechtsarbeit in Kolumbien, Bildung 
für Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von Roma-Frauen in 
Slowenien und viele weitere Partnerinnen in Afrika, Asien, Europa und 
Lateinamerika. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg enga-
gieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht 
die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in 
Kirche und Gesellschaft. 

Kirchen

Pfarrei Heilige Hildegard von Bingen
mit den Gemeinden St. Nikolaus Bellheim,  

St. Georg Knittelsheim, St. Martin Ottersheim, 
 St. Bartholomäus Zeiskam, St. Johannes Lustadt,  

St. Laurentius Lustadt, St. Michael Weingarten
So erreichen Sie uns:
Kath. Pfarramt Hl. Hildegard von Bingen, Hintere Straße 1, 76756 
Bellheim, Tel. 07272/973050, Fax 07272/9730519, Mail: pfarramt.bell-
heim@bistum-speyer.de
Öffnungszeiten:
Mo. + Fr., 09.00-12.00 Uhr, Mi., 09.30-12.00 Uhr, Di. + Do., 15.00-
17.00 Uhr
Bitte beachten:
Am Rosenmontag und Faschingsdienstag ist das Pfarrbüro geschlos-
sen!
Hl. Messen können jederzeit auch telefonisch im Pfarramt Bellheim 
sowie in Knittelsheim (Herr Starck – Sakristei oder Tel. 06348/8969) 
und Zeiskam (Frau Humbert, Tel. 06347/6322) bestellt und bezahlt 
werden
Kontaktadressen:
Pfr. Thomas Buchert: thomas.buchert@bistum-speyer.de
Kpl. Nils Schubert: nils.schubert@bistum-speyer.de
Diak. Hanspeter Imhoff: hanspeter.imhoff@bistum-speyer.de
PR Martin Fischer: martin.fischer@bistum-speyer.de
Seelsorglicher Notdienst der Pfarreien Bellheim, Germersheim, 
Rülzheim: 0176/66024810
Do., 21.02.
Ott 08.30 (!) Hl. Messe für Eugen und Hilde Job und verst. Angehörige, 
für Alois und Anna Messemer; für Hildegard u. Leo Lutz; für Ottilie u. 
Otmar Kröper
17.00 Anbetung
Bellh 18.00 Rosenkranzgebet
Kn 18.30 Hl. Messe entfällt
Fr., 22.02. – Kathedra Petri
Ott 17.00 Rosenkranzgebet
Bellh 18.30 Hl. Messe
Sa., 23.02. – Hl. Polykarp, Bischof von Smyrna, Märtyrer
Lu/Oberd 18.00 Rosenkranzgebet
18.30 Vorabendmesse
Ott 18.00 Rosenkranzgebet
18.30 Vorabendmesse, Amt f. Franz Gutting; f. Ludwig Gadinger; f. 
Maria Hilsendegen und Angehörige
So., 24.02. - 7. Sonntag im Jahreskreis
Bellh 09.00 Dankamt nach Meinung; für Heinz Kopf, Gerhard Will und 
Christine Lutz, best. v. Kath. Kirchenchor
Kn 09.30 Amt für Gertrud und Lorenz Walburg und ver-storbene 
Angeh.; 1. Sterbeamt für Maria Hauck
Weing 10.30 Amt für Bernhard Kraus
Ott 17.00 Rosenkranzgebet
Bellh 18.30 Abendmesse, Amt für Arnold Schlindwein und Hannelore 
Geißert; Gem. 2. Sterbeamt für Maria Nuber und für Margareta Lieb; 
1. Sterbeamt für Rudolf Arbogast (Pfr. Buchert)
Mo., 25.02.
Ott 17.00 Rosenkranzgebet
Zeisk 18.30 Hl. Messe
Di., 26.02.
Ott 17.00 Rosenkranzgebet
Bellh 18.30 Hl. Messe
Lu/Oberd 18.30 Hl. Messe
Mi., 27.02.
Ott 09.00 Hl. Messe für Maria Puhl und Angehörige; für Elisabeth Föh-
linger, best. v. d. kfd
Weing 09.00 Hl. Messe
Ott 17.00 Rosenkranzgebet
Bellh 18.00 Anbetung
Do., 28.02. Monatlicher Gebetstag um geistliche Berufungen
Ott 17.00 Anbetung
Bellh 18.00 Rosenkranzgebet
Kn 18.30 Hl. Messe
Fr., 01.03.
Bellh 09.00 (!) Hl. Messe
Ott 17.00 Rosenkranzgebet



AMTSBLATT VERBANDSGEMEINDE BELLHEIM - 15 - Ausgabe 8/2019

Prot. Kirchengemeinde  
Bellheim-Knittelsheim

Wer? Kinder von 0 – 3 Jahren mit
Mamas, Papas oder anderen
Begleitpersonen

Wo? Prot. Kita Villa Kunterbunt
Bellheim, Kirchgässel 1

Wann? Freitags von 10 Uhr bis 11:30 Uhr

Was? Zeit zum Spielen, Reden, Krabbeln
und Singen

Es geht los am 15.03.2019.
Anmeldung ist nicht nötig, einfach

vorbeischauen und mitmachen – es ist
kostenlos!

Infos: Caroline Leppich,
Telefon: 0176 81187056
E-Mail: leppich.caroline@gmail.com

Es freut sich auf Euch

Vereinsnachrichten aus der VG

Südpfalz Tiger
Vermeidbare Niederlage in Rodalben

Tiger-Herren verlieren 31:33 (15:18) in Rodalben
Die erste Herrenmannschaft der Südpfalztiger 
spielte am vergangenen Wochenende in Rodalben 
bei der heimischen Turnerschaft. Doch leider muss-
ten sie nach einem spannenden Spiel die Heimreise 

ohne Punkte antreten und kehrten mit einer vermeidbaren 31:33-Aus-
wärtsniederlage zurück. SG-Trainer Jens Zwissler fand am Ende des 
Spiels, dass seine Mannschaft in den wichtigen Momenten der Par-
tie die falschen Entscheidungen traf und die Gastgeber über schnelle 
Tempogegenstöße zu einfachen Toren kamen. In der siebten Minute 
glich Maximilian Hauck nach Rückstand erstmalig aus (3:3), doch 
lief das Team immer wieder einem Rückstand hinterher. Zwei Tore 
in Folge der Tigerherren brachte in der 13.Minute die erste Führung 
überhaupt durch Felix Kästel und dem wieder sehr gut aufgelegten 
Lars Spielmann (7:8), doch konnte diese Führung nicht gehalten wer-
den und die Gastgeber glichen postwendend wieder aus. In dieser 
Phase Mitte der ersten Halbzeit bekamen die Südpfalztiger ein wenig 
spielerisches Oberwasser und nutzten dies zur erneuten Zwei-Tore-
Führung (8:10, Kästel, Hellmann, 15.). Dies nahm TSR-Trainer Felix 
Quindt zum Anlass, die Auszeit zu nehmen. Neu und besser eingestellt 
drehten die Hausherren das Spiel binnen fünf Minuten und gingen mit 
12:11 in Führung (20.). Jetzt entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe 
und beiden Mannschaften gelang es nicht mehr, sich entscheidend 
abzusetzen. Erst kurz vor dem Pausensignal nutzte Rodalben Unacht-
samkeiten im SG-Aufbauspiel konsequent aus und traf zweimal zum 
Pausenstand von 18:15 (30.). Zuvor ging durch ungeschickte Ballver-
luste und daraus resultierende Fehlwürfe der Ball zu schnell verloren 
und die Hausherren konnten durch schnelle Gegenstöße zu einfachen 
Toren gelangen.
Nach dem Seitenwechsel wurde das SG-Spiel leider nicht besser und 
ruhiger, der rote Spielfaden, der lange Zeit im ersten Spielabschnitt 
vorhanden war und Sicherheit brachte, wurde nicht mehr aufgenom-
men. Immer wieder mussten die Südpfalztiger einem Rückstand hin-
terher laufen, dabei kostete dies viel Kraft und Konzentration. 

Am 1. Freitag im März werden allein in Deutschland hundertausende 
Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Ver-
anstaltungen besuchen. Gemeinsam setzen sie am Weltgebetstag 
2019 ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander: Kommt, alles 
ist bereit!
Weltgebetstagsgottesdienste finden in unserer Pfarrei statt am:
Freitag, 1. März: in Zeiskam um 19.00 in der kath. Kirche
in Lustadt um 19.00 im Haus der Kirche
Freitag, 8. März: in Ottersheim um 18.00 Uhr in der evgl. Kirche
in Knittelsheim um 19.00 Uhr in der evgl. Kirche
in Weingarten um 19.00 Uhr im Pfarrheim
Die Schönstattbewegung Frauen und Mütter lädt ein zum Frau-
enfrühstück
Thema des Vortrages: „Du wirkst“
Referentin ist Schwester Anna-Theres Reiling, Schönstatt-Vallendar
Donnerstag, 14. März 2019, Beginn 08.30 Uhr, Ende ca. 11.15 Uhr
Kosten 8 € Info und Anmeldung: Schönstattzentrum Marienpfalz, 
Josef-
Kentenich-Weg 1, 76863 Herxheim, Tel.Nr. 07276/7618, Fax
07276/919353, marienpfalz@t-online.de

Veranstaltungen in der Heilbach:
Aus der Tiefe leben - Christliche Meditation
29. – 31. März 2019 (Fr, 18 Uhr – So, 13 Uhr)
„Geh deinen Weg bis zu dir selbst. “
Meister Eckhart regt uns an, warum eine Begegnung mit Gott nur im 
Vollzug einer Begegnung mit meinem „wahren“ Selbst möglich ist. 
An diesem Wochenende machen wir uns mit Hilfe von kontemplati-
ven Übungen drinnen und draußen in der Natur gemeinsam auf den 
jeweils eigenen inneren Weg.
Inhalte: Meditation, Geh-Meditation; Wanderung, Impulse; Schwellen-
gang in die Natur;  Sanfte Körperübungen; Gebärdengebet; Schwei-
gen; Vom Herzen sprechen (Council); Tägliche Geistliche Begleitung 
(GB);  Agape Feier (gemeinsam gestalteter „Gottesdienst“)
Bitte mitbringen:
Rucksack, Wanderkleidung, Wanderschuhe, Regenschirm, Trinkfla-
sche, Schreibzeug, Bibel, Persönlicher Gegenstand
Leitung: Werner Vorreiter, Seelsorger, GB, Qi Gong-Lehrer, Naturthe-
rapeut; Dr. Frank Heimann, Council-Facilitator, Absolvent der Living 
School, AC, Fr. Richard Rohr

Heilungsweg des Evangeliums
3. – 7. April 2019 (Mi, 14 Uhr – So, 13.30 Uhr)
Ein Seminar für Kranke und Gesunde
In den Heilungsberichten des Evangeliums wird uns dargelegt, dass 
Gottes Wort die Kraft hat, auch schwere und sogar angeborene 
Krankheiten zu heilen. In der Verbindung mit Gott oder Christus, dem 
Heiler in uns, erkennen wir, worauf es ankommt. „Dein Glaube hat dir 
geholfen“, hat Jesus damals Geheilten gesagt. 
Auch von uns heute wird erwartet, dass wir dem göttlichen Wort glau-
ben und seiner Zusage unser Vertrauen schenken. Ein Weg für Kranke 
und Gesunde – die Hilfe und Heil bei Gott suchen und erfahren wollen.
Leitung: Christa Schneider (St. Ingbert)
„Mit Jesus beten – Vater im Himmel“.
3. – 7. April 2019 (Mi, 18 Uhr – So, 10 Uhr)
Schweige-Exerzitien in der Heilsbach
Ein Wagnis? – Eine Chance!
Zum Tagesablauf gehören der Gottesdienst am Morgen, zwei Impuls-
vorträge über den Tag, die Meditation am Abend.
„Auf die Bitte der Jünger: „Herr, lehre uns beten“ – gibt ihnen Jesus 
die Worte des Vater Unser.“
Darin offenbart er ihnen alles, was ihm wichtig ist – sein „Glaubensbe-
kenntnis“. (Pp Franziskus)
Exerzitien sind Tage der Ruhe und der Erholung für Leib und Seele 
– indem wir stille werden und in uns hineinhören: Was will Gott mir 
sagen, mir ganz persönlich?
Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Frauen und Männer.
Leitung: Pfr. Norbert Kaiser, kfd-Diözesanpräses (Hettenleidelheim)
Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Veranstaltungen, im 
Büro der Heilsbach: An der Heilsbach 1, 66996 Schönau/Pfalz, Tel.: 
06393/802-0, Fax: 06393/802-288, 
Email: heilsbach.schoenau@t-online.de
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 Die zwei Wochen Pause kommen gerade richtig, da sich so die Spie-
lerinnen auskurieren können und die Mannschaft am 10.03. um 18.00 
Uhr gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt wieder in gewohnter 
Formation auftreten kann.
Es spielten und trafen für die Südpfalztigerladies: Cate Borger, Denise 
Wingerter (beide Tor), Sandra Hammann (8/5), Theresa Prinz (5/1), 
Laura Baldauf (3), Lynn Bleh (2), Lisa Benz (1), Simone Gierschner (1), 
Sabine Kern (1), Jana Dörr, Meike Höhl, Katrin Settelmeier

Herren 2: TSG Hassloch 2 – Südpfalztiger 20:23 (11:8)
Wundertüte
Die Südpfalztiger konnten endlich wichtige Punkte im Abstiegskampf 
einfahren. Die Hasslocher Bären waren schwer einzuschätzen, da sich 
der Kader gegenüber dem Vorrundenspiel aufgrund der Auflösung der 
mA-Jugend total verändert hatte. Unsere Mannschaft tat sich zunächst 
auch sehr schwer: in den ersten 10 Minuten hatten wir bereits drei Ver-
warnungen kassiert, aber außer Fehlwürfen nichts zählbares zusam-
mengebracht (3:0). Die Tiger waren verunsichert, aber innerhalb einer 
Minute traf endlich Luca Dudenhöffer 2x und verkürzte auf 3:2. Ein 
langer Pass von Torwart Joel Götz auf Christian Müller brachte uns in 
der 18. Minute in Führung (5:6), Hassloch glich aber postwendend aus 
und behielt in der ersten Hälfte Oberwasser (11:8 zur Pause).
Im zweiten Durchgang konnten sich die Tiger dann deutlich steigern. 
Gestützt auf eine stabile Abwehr gelang es uns durch eine 4er Serie 
den Spielstand von 13:11 auf 13:15 zu drehen (40. Minute). Vier Minu-
ten später glichen die Hausherren erneut aus, bevor wir wieder 4 mal 
in Folge trafen und uns erstmals absetzen konnten (16:20; 50. Minute). 
In Überzahl kam Hassloch 2 ½ Minuten vorm Ende nochmals auf 
20:21 heran. Gut, dass unsere Herren 2 die Nerven behielten: Sebas-
tian Geis traf 2x von außen und die Mannschaft feierte den verdienten 
20:23 Sieg.
Trainer Hermann Rempel: „Kompliment an meine Mannschaft. Damit 
hatte keiner gerechnet. Hassloch hatte die Punkte eigentlich schon 
fest eingeplant. Wir sind schwer in die Gänge gekommen und die TSG 
konnte in der 1. Halbzeit ihr Konterspiel voll ausspielen. In der Halb-
zeit habe ich meinen Spielern gesagt, dass sie ihre Angriffe länger 
ausspielen sollen, auch wenn sie dadurch häufig ins Zeitspiel kam. 
Hassloch konnte dadurch nur noch Tore aus dem Positionsspiel erzie-
len und musste dafür einen hohen Aufwand betrieben. Dadurch kippte 
das Spiel ab der 40. Minute. Die Abwehr hatte die TSG Angreifer 
immer besser im Griff und behielt im Angriff die Nerven. Hervorheben 
möchte ich Luca Dudenhöffer, der uns mit seinen Rückraumtoren im 
Spiel hielt und alle sieben Strafwürfe im Hasslocher Gehäuse unter-
brachte. Unser gutes Abwehrspiel war dann auch der Schlüssel zum 
Erfolg. Das war „a la bonheur“. Respekt.“
Gespielt haben: Luca Dudenhöffer (12/7), Patrik Sefrin (2), Müller 
Christian (2), Moritz Schöllhorn (2), Sebastian Geis (2), Geiger Fabian 
(1), Tobias Hörn (1), Luca Faath (1), Stefan Keiber, Dominik Mathes, 
Kevin Kassab, Max Geiger (bis 15. Minute) und Joel Götz im Tor

Damen 3 unterliegen trotz guter Leistung in der 
ersten Halbzeit der HSG Landau/Land 2 mit 27:22.

In der gestrigen Partie trafen die Südpfalztigerladies auf die HSG 
Landau/ Land 2. Nachdem man im Hinspiel zahlreiche Gegentore der 
Landauerinnen aus dem Rückraum hinnehmen musste, lag der Fokus 
in der Anprache vor dem Spiel auf der eigenen Abwehr. Von Beginn 
an agierten die Mädels im Deckungsverbund der 6:0 Abwehr sehr gut 
und traten frühzeitig an die Schützinnen des gegnerischen Rückraums 
heraus.
Im Angriff konnten die Südpfalztigerladies trotz einigen vergebenen 
Chancen durch einfache Auslösehandlungen zum Torerfolg kommen, 
sodass man nach 17 Spielminuten mit 8:6 führte.
Gegen Ende der ersten Halbzeit mussten unsere Mädels zwei Zeit-
strafen hinnehmen, woraufhin sich in der eigenen Abwehr größere 
Lücken für die Gegnerinnen ergaben, die mitunter aufgrund des ein 
oder anderen Absprachefehlers im Deckungsverbund entstanden. 
Man ging somit mit einem Spielstand von 14:12 für die HSG in die 
Halbzeit.
Die Tigerladies kamen entschlossen in die Partie zurück und wollten 
die Punkte auf jeden Fall mit nach Hause nehmen. Allerdings erwisch-
ten die Damen der HSG Landau/Land 2 eindeutig den besseren Start 
in die zweite Hälfte. Während unsere Damen vor allem in dieser Phase 
des Spiels häufig zu ungenau in ihren Torabschlüssen waren bzw. an 
der gegnerischen Torfrau scheiterten, konnten sich die Gegnerinnen 
nach 40 Spielminuten mit 20:13 absetzen.
In den letzten 20 Spielminuten konnten unsere Damen leider nicht 
mehr an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen, da sowohl der 
Positionsangriff und die Würfe aus dem Rückraum, als auch die 
Abwehr der Südpfalztigerladies nicht mit der nötigen Konsequenz 
agierten, um den Rückstand nochmal aufholen zu können. Man unter-
lag dem Gegner aus Landau daher letztendlich mit 27:22.
Für die kommende Partie gilt es nun an die gute Leistung der ersten 
Halbzeit anzuknüpfen und dies dann auch konsequent über 60 Minu-
ten durchzuziehen.

So kämpfte sich Zwisslers Mannschaft nach einem Vier-Tore-Rück-
stand zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder bis auf ein Tor durch 
Maximilian Hauck heran (nach 19:15 (31.) auf 23:22 (40.)), doch kon-
terte Rodalben geschickt und ging innerhalb weniger Minuten erneut 
mit drei Toren in Führung (25:22, 42.). Aber das Kämpferherz der 
Tigerherren wollte die Partie noch nicht verloren geben und obwohl 
in Unterzahl spielend schaffte Felix Kästel den 26:25-Anschlusstreffer 
(46.). In dieser entscheidenden Phase des Spiels kam es dann leider 
zu den unglücklichen Entscheidungen und Ballverlusten, die am Ende 
dafür sorgten, dass die Südpfalztiger auf die Verliererstraße gerieten. 
Zwisslers Mannschaft konnte nicht mehr ausgleichen, Rodalben zog 
erneut mit drei Toren neun Minuten vor dem Schlusssignal davon 
(30:27, 51.). Dieser Rückstand war nicht mehr aufzuholen, zu viel Kraft 
musste OBK zuvor investieren und so verliert die SG das Spiel am 
Ende unglücklich mit 31:33.
Zwissler: „Eigentlich haben wir uns heute selbst geschlagen. In den 
wichtigen Momenten des Spiels haben wir die falschen Entscheidun-
gen getroffen, Bälle verloren und Konter eingefahren. Dadurch haben 
wir letztlich das Spiel verloren.“
Nach dieser vermeidbaren Niederlage stehen die Südpfalztiger wei-
terhin auf dem dritten Platz der Pfalzliga (20:12 Punkte) und sind am 
9.März Gastgeber der HSG Mutterstadt / Ruchheim (7.Platz mit 15:17 
Punkten).
Es spielte und traf für die Südpfalz-Tiger: Würges (1), Hellmann (8), 
Risser (1), Kröper, Latzko Ph., Weber, Rieder (2), Spielmann (9/3),Käs-
tel (6), Hauck (4), Weinerth (Tor)

Damen 2: HSG Mutterstadt/Ruchheim –  
Südpfalz Tiger 30:21 (15:12)

Durchhänger in zweiter Hälfte kostete Chance auf Sieg
Zu Gast bei der HSG Mutterstadt/Ruchheim trat unsere zweite 
Damenmannschaft weiterhin ersatzgeschwächt auf und musste sich 
nach einem versäumten Start in die zweite Halbzeit mit 30:21 (15:12) 
geschlagen geben.
Das Spiel startete zunächst ausgeglichen, wenn es auch bis zur 8. 
Spielminute dauerte bis die Südpfalztigerladies ihren ersten Ball im 
Tor unterbrachten. Laura Baldauf, die nach einigen Monaten Hand-
ballpause in diesem Spiel ihr Debut für die Südpfalztigerladies gab, 
traf zum 2:1. Doch auch die Gastgeberinnen fanden in dieser Phase 
nur bedingt den Weg durch die Abwehr der Gäste. So stand es nach 
11 Minuten erst 3:3. Die Tigerladies spielten im Angriff konzentriert ihre 
Konzepte und kamen so zu schönen Toren. Auch die Abwehr stand 
kompakt. Hier musste Laura Baldauf bei ihrem Debüt bei den Süd-
pfalztiger direkt die Deckung des Zentrums übernehmen und machte 
ihre Sache gut. Mit Lena Humbert und Sabrina Wolke fehlte am Sams-
tag verletzungs- bzw. krankheitsbedingt der etatmäßige Innenblock 
der Abwehr. Häufig zwang man den Gegner zum Zeitspiel, doch die 
HSG traf vor allem aus dem Rückraum in diesem Spiel nahezu nach 
Belieben. So schafften es die Mädels nicht einmal vorzulegen und 
geraten in der 20. Spielminute in einen zwei Tore Rückstand (10:8). 
Man konnte diesen Rückstand durch einen 7-Meter-Wurf von Sandra 
Hammann zwar wieder auf 12:11 verkürzen, lief aber dennoch dauer-
haft einem ein bis zwei Tore Rückstand hinterher. Die Mädels verloren 
zum Ende der ersten Halbzeit hin etwas den Faden und spielten ihre 
Positionsangriffe nicht mehr so konsequent wie noch zu Beginn des 
Spiels. Kleinere Unkonzentriertheiten führten zu Ballverlusten, die die 
Gastgeberinnen zu nutzen wussten und so ging es letztendlich bei 
einem Stand von 15:12 in die Pause.
Die Mädels hatten diese Runde bereits bewiesen, dass sie Rück-
stände wieder aufholen können und wollten in der zweiten Hälfte die 
kleinen Fehler vermeiden und sich wieder auf das besinnen, was in der 
ersten 30 Minuten Erfolg brachte. Doch ganz anders als dieser Vorsatz 
aus der Kabine präsentierte sich die Mannschaft wieder auf der Platte. 
Im Angriff wirkten sie konzeptlos und sie kassierten durch einfache 
Ballverluste mehrere Tore hintereinander. In der Abwehr ließ man sich 
durch einfache Auslösehandlungen zu weit hinten rein drängen und 
so kam der Rückraum der HSG zu guten Wurfpositionen. Bis zur 35. 
Spielminute blieben die Tigerladies erneut torlos und kassierten im 
Gegenzug vier weitere Treffer der HSG. Es schien sich ähnliches abzu-
spielen wie auch schon in der Woche zuvor und der Abstand wurde 
immer größer. Beim Stand von 23:14 (42. Spielminute) nahm Trainerin 
Manu Bast die Auszeit. Die Südpfalztigerladies stellten von nun an 
auf eine 5:1-Abwehrformation um und wollten sich so wieder zurück 
ins Spiel kämpfen. Lynn Marie Bleh schaffte es zwar in der 51. Spiel-
minute den Abstand zu den Gegnern ein wenig zu verkürzen (26:19), 
doch den Mädels fehlten an diesem Tag die Wechselmöglichkeiten 
und die Durchschlagskraft, um in diesen Spielminuten noch etwas 
am Spielstand zu ändern. In der 57. Spielminute sollte die HSG sogar 
auf zehn Tore davonziehen (29:19). Letztendlich trennten sich beide 
Mannschaften bei einem Spielstand von 30:21.
So hatte man sich dieses Spiel natürlich nicht vorgestellt. Die Süd-
pfalztigerladies bleiben nun zwei Spiele hintereinander ohne Punkte 
und wollen in den kommenden beiden Heimspielen unbedingt wieder 
etwas für ihr Punktekonto tun.
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Unsere Jungs kämpften aber weiterhin um jeden Ball und kamen so 
auch wieder heran. Kurz vor der Pause verkürzten wir auf 16:18. Ein 
Tor des Gegners kurz vor der Pause und es ging mit 16:19 in Kabine.
Hellwach kamen die Tiger aus der Kabine und kamen auch gleich 
wieder auf zwei Tore heran. In der 31. Spielminute hatten wir beim 
Stand von 19:21 die Chance zum 20:21, vergaben diese aber leider 
und mussten im Gegenzug das 19:22 hinnehmen. Wie schon in der 
ersten Halbzeit hatten wir jetzt wieder fünf Minuten, in denen nicht viel 
zusammenlief und wir auch einige ganz freie Torchancen nicht nutzen 
konnten. Die Jungs aus dem Hunsrück nutzen dies aus und zogen 
bis zur 36. Spielminute auf 19:27 davon. Die Südpfalz Tiger nahmen 
die Auszeit. Die Jungs schworen sich noch einmal ein und nahmen 
sich vor bis zum Ende alles zu geben. Das klappte auch ganz gut und 
wir zeigten zumindest im Angriff wieder viele schöne Aktionen. Lei-
der hatten wir das ganze Spiel über aber große Probleme die starken 
Rückraumspieler des Gegners erfolgreich zu stören. Wir kamen acht 
Minuten vor Schluss noch einmal auf fünf Tore heran. Am Ende stand 
ein 29:36 an der Anzeigetafel.
Alles in Allem war es ein sehr gutes, wahrscheinlich sogar das beste 
Spiel unserer Jungs in dieser Runde. Auch wenn es wieder nicht für 
einen Sieg gereicht hat, können die Tiger stolz auf diese Leistung sein! 
Alle eingesetzten Spieler gaben alles und zeigten eine sehr anspre-
chende Leistung. Das macht Hoffnung für die noch verbleibenden 
Spiele.
Toll gekämpft haben: Felix Dettbarn (Tor), Max Mürrle (Tor), Matthias 
Ortlieb (1), Frederick Hetzel, Lars Seiller, Nick Offenbacher, Marc Mes-
semer (7), Johannes Horn (4), Jakob Yüksel (3), Jonas Drumm (3), 
Maximilian Stadel (3), Paul Reineck (8), Philipp Bentz

mD-Jgd: TSG Haßloch – 
 Südpfalz Tiger 1 18:25 (10:14)

Unnötig hektisch wurde es in einem Spiel mit sechs Zeitstrafen und 
zwei roten Karten gegen unsere Mannschaft. OBZK war von Beginn 
an die spielbestimmende Mannschaft und hätte eigentlich einfach nur 
ihr Spiel machen müssen. So ließen sie sich durch nicht geahndete 
Schrittfehler (gefühlt bei jedem Angriff) und Fouls der Gastgeber, zu 
sehr aus ihrem Spielfluss bringen. Oft wurde im Angriff bereits nach 
Sekunden der Abschluss gesucht, ohne einen überlegten Torwurf vor-
zubereiten.
Trotzdem war die Überlegenheit unserer Mannschaft klar ersichtlich 
und spiegelte sich im Spielverlauf nach dem 2:2 in der 6. Minute bis 
zum 3:7 in der 8.Minute wieder. Überhastete Abschlüsse ließen Haß-
loch wieder auf 7:8 herankommen (12.Minute). Ein kleiner Zwischen-
spurt brachte jedoch rasch wieder die drei Tore Vorsprung zum 7:10 
eine Minute später. Bis zur Pause erhöhte die SG über 8:11 auf 9:13 
und schließlich ging es beim 10:14 zur Halbzeit in die Kabinen.
Nach dem Wiederanpfiff hatte OBZK immer noch nicht so ganz ihre 
Linie gefunden, schloss überhastet ab und ließ dadurch die Gastge-
ber bis zum 14:15 und 15:16 herankommen (25.und 27.Minute). Lei-
der verlor der Schiri nun vollends den Überblick, was in zahlreiche 
2-Minutenstrafen (teils gerechtfertigt, teils nicht) mündete. Unsere 
Spieler ließen sich anstecken und konnten ihre klare Überlegenheit 
nicht ausspielen. Drei von Finn gehaltene Siebenmeter und Erfolge im 
Angriff brachten über das 15:18 zum 17:22 (36.Minute) einen beruhi-
genden 5 Tore Vorsprung. Bis zum Spielende konnte unsere reduzierte 
Mannschaft diese Führung noch zum 18:25 Endstand ausbauen.
Die SG OBZK geht damit als Dritter der Pfalzliga in die Faschings-
pause.
Es spielten: Jason Berge (Tor), Finn Scherthan (Tor), Matthias Ortlieb, 
Tilo Müller, Nico Faath, David Bruckert, Loris Mariani, Frederick Het-
zel, Maximilian Stadel, Julian Bauchhenß, Jonas Ohmer und Sebas-
tian Klüh.

mE 2: Südpfalz Tiger – TV Offenbach 2 12:17 (5:6)
Keine Punkte im Heimspiel

Es spielten für die Tigerladies: Denise Wingerter und Theresa Schmitt 
(beide Tor), Sina Engel (7/4), Michelle Orth (4), Nele Guldenschuh (2), 
Simone Gierschner (2), Lea Meyer (2), Sarah Reichling (2), Julia Möss-
mer (1), Sarah Doser (1), Emely Gutzler (1) und Alina Flohn

wC-Jgd: TuS Brotdorf – Südpfalz Tiger 29:32 (15:16)
Wichtiger Auswärtserfolg im Saarland
Zur letzten langen Auswärtsfahrt, die wieder mit dem Bus absol-
viert wurde, war die wC-Jugend am Samstag 16.02. zu Gast bei der 
TUS Brotdorf. Es galt bei diesem Spiel wieder an Selbstvertrauen zu 
gewinnen und das im Training Erlernte besser umzusetzen. Es sollte 
wohlmöglich ein Sieg eingefahren werden und die zuletzt unglückli-
chen 3 Spiele ohne doppelten Punktgewinn vergessen zu machen. 
Zu diesem Vorhaben muss auch unterstützend erwähnt werden, dass 
die Eltern und Begleitenden sich immer bestens zum Wohle Aller mit 
einbringen. Sie sorgen sich immer für genug Material gegen Hunger 
und Durst an Bord und machen diese Fahrten mit langen Pausen zu 
kurzweiligen „Familienausflügen“. Hierfür ein extra Kompliment und 
Dankeschön an alle Beteiligten.
Die Vorzeichen zu diesem Auswärtsspiel waren nicht ganz optimal. 
So war in letzter Zeit die ein oder andere Spielerin krank, verletzt oder 
ging angeschlagen ins Spiel. Zudem war eine unserer beiden Torhüte-
rinnen beim RLP-Lehrgang als Vorbereitung zur DHB-Sichtung Anfang 
März und konnte so auch nicht beim Spiel dabei sein. Hier wünschen 
wir unserer Torhüterin Lea viel Glück, drücken ihr die Daumen bei den 
Sichtungsspielen.
Unser Team begann das Spiel in Brotdorf recht konzentriert und kam 
über 1:2, 4:7 mit schnellen Tempogegenstößen bis zur 10. Minute gut 
ins Spiel. Unachtsamkeiten und plötzlich auftretende Unkonzentriert-
heiten ließen den Gegner jedoch wieder ins Spiel zurückkommen. Auf 
einmal war die Lockerheit weg, technische Fehler schlichen sich ein, 
die die TUS für sich mit leicht erzielten Toren zu einer 9:8 Führung 
nutzte. Was aber unsere Mädels an diesem Tag mit ihren Auslösehand-
lungen von allen Positionen spielten, war gut mit anzusehen und dar-
auf hatte der Gegner das ganze Spiel über keine Antwort parat. So 
konnte die der ständige 1-Tore-Rückstand kurz vor der Pause wieder 
zu der wichtigen 15:16 Führung gewandelt werden.
Nach der Pause waren es 5 konzentrierte Minuten die uns schnell übers 
Konterspiel auf weitere 4 Tore zum 16:20 davonziehen ließen. Das war 
auch die fast durchgehende Tordifferenz, die in der 2. Hälfte gehalten 
werden konnte. Immer wieder dasselbe Bild: Auslösehandlung mit 
konzentriertem Stoßen in die Schnittstellen und Pass zur besser posi-
tionierten Mitspielerin. Wenn es mal vom Gegner unterbunden wurde, 
dann meist nur mit Folge von Strafwurf oder 2-Minuten-Strafe. An 
dieser Stelle auch ein großes Kompliment an die gut leitende Schieds-
richterin Kleer von der HSG Ottweiler, die das Spiel sehr gut im Griff 
hatte und aufkommende Härte von Anfang an bestrafte. Eine klare 
Linie, die man sich gerne wünscht und auf die sich jedes Team einstel-
len kann. Eine durchgehende Führung in der 2. Hälfte führten zu einem 
letztlich ungefährdeten 29:32 Auswärtssieg und die Erleichterung wie 
auch Freude war bei den Mädels sichtbar. Eine bessere Abwehrarbeit 
hätte ggf. einen leichteren Sieg ermöglicht. Wobei bei der momenta-
nen Abwehrumstellung des Kreisläufers von Mann- auf Raumdeckung 
auch normal ist, dass hier Fehler passieren und Räume entstehen. 
Das braucht seine Zeit und wird sich auch verbessern. Auch kann in 
diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass unsere Kreisläufer ihre 
Angriffsarbeiten in den Auslösehandlungen gut machen. Die Sperre 
steht gut und ist somit ein wichtiger Anteil am Spielerfolg. Sie leiden 
lediglich noch darunter, in freistehender Position zu wenig gesehen zu 
werden. Aber auch dies wird sich im Laufe der Zeit positiv auszahlen.
Für die Tiger kämpften: Meira Scheurer (Tor) Sina Krieger, Kira Schnei-
der (5), Vanessa Bauchhenß (2), Johanna Benz (9/1), Isabel Sauer, Zoe 
Bauchhenß (2), Nele Graf (4/3), Milena Faath (1), Emily Schuler, Lea 
Föhlinger (1), Felicitas Rheude, Celine Bauchhenß (8/1) Lara Kloos 
(verletzt und unterstützend dabei)

mC-Jgd: Südpfalz Tiger 1 -  
JSG Hunsrück 29:36 (16:19)

Na bitte ... es geht ja doch! Gut gekämpft im besten Spiel der 
Runde!
Am Sonntag war die Spielgemeinschaft der JSG Hunsrück bei uns 
zu Gast. Unsere treuen und wie immer lautstarken Fans rieben sich 
verwundert die Augen. Waren das da auf dem Feld die Jungs der Süd-
pfalz Tiger, die sich in den letzten Wochen oft kampf- und emotionslos 
ihren Gegnern ergaben und ohne viel Gegenwehr immer wieder klare 
Niederlagen hinnehmen mussten? – Ja sie waren es und sie zeigten 
endlich einmal was in ihnen steckt. Von Anfang an zeigten wir schöne 
Aktionen im Angriff und waren bis zum 5:4 auch immer mit einem Tor 
in Führung. Dann hatten wir aber immer größere Probleme, die beiden 
stärksten Rückraumspieler des Gegners in den Griff zu bekommen. 
Sie kamen oft ganz unbedrängt zum Abschluss und ließen unserem 
Torwart keine Chance. Jetzt hatten wir auch im Angriff fünf Minuten, in 
denen wir etwas unkonzentriert waren und schon waren wir mit 5:10 
in Rückstand. 
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Termine der Parteien

SPD-Gemeindeverband Bellheim
Einladung zur Mitgliederversammlung

des SPD-Gemeindeverbandes Bellheim am 19.03.2019 um 19.00 Uhr 
im Schützenhaus Bellheim
Im Teil 1 der Zusammenkunft findet die ordentliche Mitgliederver-
sammlung nach §4 der Satzung des SPD-GV Bellheim statt, im Teil 2 
die Listenaufstellung zur Wahl des VG-Rates Bellheim.
Tagesordnung Teil 1: Mitgliederversammlung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
3. Berichte und Aussprachen
a) des Vorsitzenden, b) des Schriftführers, c) des Kassierers, d) der 
Kassenprüfer
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Berichte aus
a) VG-Rat Bellheim, b) Gemeinderat Bellheim, c) Gemeinderat Otters-
heim, d) Gemeinderat Zeiskam, e) Gemeinderat Knittelsheim
6. Aussprache
7. Neuwahlen:
a) Vorsitzende(r), b) StellvertreterInnen, c) BeisitzerInnen, d) 
Kassierer(in), e) Schriftführer(in), f) KassenprüferInnen
8. Verschiedenes
Anträge, Diskussionsthemen etc., die unter Punkt „Verschiedenes“ 
behandelt werden sollen, bitten wir spätestens bis zum Versamm-
lungsbeginn dem Vorstand schriftlich vorzulegen.
Tagesordnung Teil 2 : Listenaufstellung zur Wahl des VG-Rates 
Bellheim
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Vorstellung und Genehmigung der Tages- und Geschäftsordnung
3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Zählkomission
4. Wahl einer Versammlungsleitung
5. Wahl eines Schriftführers / einer Schriftführerin
6. Wahl von zwei VersammlungsteilnehmerInnen zur Abgabe der 
Erklärung an Eides statt
7. Wahl einer Vertrauensperson und einer stellvertretenden Vertrau-
ensperson
8. Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkomission
9. Beschlussfassung über Mehrfachbenennungen von Bewerberinnen 
und Bewerbern
10. Vorstellung Verbandsgemeinderatsliste
11. Wahl der Verbandsgemeinderatsliste
Schlussworte

Natur und Umwelt

Frösche und Kröten sind auf dem Weg zu 
ihren Laichgewässern

Sobald die mildere Witterung einsetzt, beginnt wieder die alljährli-
che Amphibienwanderung. Um von ihren Lebensräumen zu ihren 
angestammten Laichgewässern zu gelangen, müssen diese beson-
ders geschützten Tierarten stark befahrene Straßen überqueren. Ein 
äußerst gefährliches Unterfangen für die doch relativ langsamen Tiere.
Eine Lösung, um den wandernden Kröten zu helfen, sind beispiels-
weise Amphibienschutzzäune, die von ehrenamtlichen Helfern der 
Naturschutzverbände, wie zum Beispiel der NABU Ortsgruppe der 
VG Lingenfeld, der NABU Ortsgruppe Bellheim, des Vogel- und 
Naturschutzvereins in Rülzheim, dem Naturschutzverbund Südpfalz, 
aber auch dem Forstamt Bienwald und der Hainbuchenschule in 
Hagenbach errichtet und kontrolliert werden. Diese befinden sich 
an besonders gefährdeten Stellen (am Mehlsee an L 538 zwischen 
Schwegenheim und Gommersheim, am Silbersee entlang der L 538 
zwischen Bellheim und Westheim, der Ortsstraße Kandel, an der K 16 
südlich von Minfeld und an der K 19 Hagenbach - Langenberg, dem 
Weg südlich des Strandbads in Rülzheim hinter dem Moby Dick). In 
den frühen Morgenstunden sammeln die Helfer die Tiere entlang der 
Zäune ein und bringen sie sicher über die Straße, von wo die Amphi-
bien dann ungefährdet zu ihren Laichgewässern weiterwandern. Ein 
Wirtschaftsweg bei Wörth am Oberwald entlang dem Altrhein wurde 
bereits zum Schutz der wandernden Kröten gesperrt.
Im Interesse der engagierten Helfer und natürlich auch der Tiere 
appelliert die Kreisverwaltung an alle Verkehrsteilnehmer, in diesen 
Bereichen besondere Vorsicht walten zu lassen und den Geschwin-
digkeitsbegrenzungen entsprechend langsam zu fahren.

Die mE2 verlor am Sonntag ihr Heimspiel in der Rheinberghalle gegen 
Offenbach2 mit 12:17(5:6).
In der ersten Halbzeit konnten unsere Jungs noch gut mithalten. Sie 
erkämpften sich durch geschicktes Stellungsspiel und Torwartpara-
den einige Bälle und konnten im Angriff durch gute Laufwege vorm 
gegnerischen Tor ihre Würfe im Tor unterbringen. Allerdings kam auch 
bei 5 Posten und Lattentreffer Pech dazu. So wechselte man die Sei-
ten beim knappen Spielstand vom 5:6.
Die Jungtiger bekamen aber in der zweiten Hälfte Offenbachs bester 
Spieler, der 10 von den 17 Toren erzielte, nicht in den Griff. Die Punkte 
gingen diese Mal an Offenbach.
Es spielten: Nico, Luca, Jonas B., Jonas E., Finjas, Eric, Julian, Max, 
Stefan, Moritz und Iven.

Spiele am Wochenende:
Samstag, 23.02.2019:
13.30 Uhr: F-Jgd – Haßloch*Lingenfeld/Schwegenheim
16.30 Uhr: mA – JSG Hunsrück
18.30 Uhr: Damen 1 – TV Engers
14.30 Uhr: TuS Heiligenstein – mC 2

Was sonst noch interessiert

Schönstattbewegung
Frohes Frauenfrühstück

Die Schönstattbewegung Frauen und Mütter veranstaltet ein frohes 
Frauenfrühstück im Schönstattzentrum Marienpfalz, Josef-Kentenich-
Weg 1, Herxheim.
Donnerstag, 28. Februar 2019, Beginn 8.30 Uhr, Ende ca. 11.15 Uhr
Kosten 8 €
Info und Anmeldung: Schönstattzentrum Marienpfalz, Tel.Nr. 
07276/7618, Fax 07276/919353, marienpfalz@t-online.de

Mutter-/Elternsegen  
für werdende Mütter und ihre Familien

Unter dem Motto „Leben braucht Segen“ lädt die Schönstattbewe-
gung Frauen und Mütter ein zu einem Mutter-/Elternsegen:
Die Segensfeier findet statt am Samstag, 2. März 2019, 16 Uhr in der 
Kapelle des Schönstattzentrums Marienpfalz, Herxheim
Der Schutz des ungeborenen Lebens und der Wunsch, werdende 
Eltern die Herausforderungen dieser Zeit nicht allein tragen zu lassen, 
sind die Auslöser dieser Initiative.
Eingeladen sind alle werdenden Mütter, die ihr Kind von Anfang an 
unter den Schutz Gottes gestellt wissen möchten mit ihren Familien 
und Freunden.
Nähere Informationen und Anmeldung bei Maria Götz, Tel.
Nr.07276/5921.

Sozialstation  
Rülzheim-Bellheim-Jockgrim e.V.

„Trauerabend“ - Einladung zu 
einem Gesprächsabend für 

trauernde Menschen
Die Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim e.V. bietet für trau-
ernde Menschen ein Treffen an, im dem unter Anleitungen von Maria 
Bär, Trauerbegleiterin, die Möglichkeit besteht in einem geschützten 
Rahmen über die eigene Trauer zu sprechen und sich mit anderen 
Trauernden auszutauschen. Es werden Informationen über das Wesen 
der Trauer gegeben aber auch Impulse, die helfen können, die eigene 
Trauer gut zu leben.
Trauer ist ein wichtiger Teil des menschlichen Lebens. Jeder Mensch 
wird mit Verlust und Trauer konfrontiert, jedoch hat unsere moderne 
Gesellschaft die Trauer zu einem Tabuthema gemacht. Deshalb gilt 
es wieder zu lernen, sich mit der Trauer auseinanderzusetzen, sie 
als natürlicher (aber unendlich schmerzhafter) Bestandteil unseres 
Lebens anzunehmen.
„Trauer kann man nicht überwinden wie einen Feind. Trauer kann man 
nur verwandeln: den Schmerz in Hoffnung, die Hoffnung in ein tiefes 
Leben“ (Sascha Wagner).
Termin: 7. März 2019, 19.00 bis 21.00 Uhr.
Ort: Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim e.V., Kuhardter Str. 37, 
76761 Rülzheim
Kosten: 10 €
Anmeldung: Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim e.V. Telefon: 
07272 -919177.
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OG Tag von
Tag bis

Veranstalter Veranstaltung Veranstaltungsort Uhrzeit

Bellheim Fr., 22.02.19 Sa., 
23.02.19

Katholischer Frauenbund Frauenfasching Festhalle 19.00 Uhr

Bellheim Sa., 23.02.19 Verein zur Förderung u. Erhaltung 
kircheneigener Gebäude u. Pfarr-
gemeinde St. Nikolaus

Kesselfleischessen Pfarrheim St. Michael 11.00 Uhr

Bellheim So., 24.02.19 KGB / TSG Kinderfasenachts-Party Festhalle 14.00 Uhr

Bellheim Fr., 01.03.19 Kath. Frauenbund Frauenfasching Festhalle 19.00 Uhr

Bellheim So., 03.03.19 TSG + KGB Bellheim Faschingsumzug durch Bel-
lonia

Start: Bahnhof 13.30 Uhr

Ottersheim Sa., 23.02.19 IG Bärenfasnacht Bärenfasenacht Schul- und Kulturhalle ab 18.00 Uhr

Ottersheim Do., 28.02.19 Kegelclub Bäreschuwler Schmutziger Donnerstag /
Altweiberfasching

Bäreschuwler-Heis‘l 19.00 Uhr

Ottersheim Fr., 08.03.19 Kath. Frauengemeinschaft Weltgebetstag Ev. Kirche 18.00 Uhr

Ottersheim So., 03.03.19 Kegelclub Bäreschuwler Faschingsparty nach den 
Umzügen

Bäreschuwler-Heis‘l 16.00 Uhr

Knittelsheim Fr., 01.03.19 kfd-Kath. Frauengemeinschaft Faschingsveranstaltung „Cats 
go Western“

Gemeindehaus ab 19.31 Uhr

Knittelsheim Fr., 08.03.19 Kirchengemeinden Weltgebetstag Ev. Kirche 19.00 Uhr

Knittelsheim Sa., 02.03.19 Förderverein mit JuPa Kinderfasching/Jugenddisco Gemeindehaus ab 15.01 Uhr 
bzw. ab 18.31 
Uhr

Zeiskam Fr., 01.03.19 Kirchengemeinden Weltgebetstag der Frauen Kath. Kirche 19.00 Uhr

Veranstaltungskalender

Brennholz Kohler
GanzjähriGer BrennholzverKauf

Michel Kohler
rheinaue 5 · 76771 hördt
Mobil 0151 / 44520895
fax 07272 / 9738879
www.holzmichel-hoerdt.de
info@holzmichel-hoerdt.de

LW-Service auf einen Klick: www.wittich.de
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Ortsgemeinde 
Bellheim

Unsere Glückwünsche
26.02.19 Rudi Paulina  95 Jahre
27.02.19 Fuhrer Elli  70 Jahre
27.02.19 Rothschmitt Berthold  70 Jahre
28.02.19 Höhn Ruth  70 Jahre
28.02.19 Reichling Gudrun  75 Jahre
29.02.19 Spuhler Waltraud  75 Jahre

Goldene Hochzeit
28.02.19 Brigitta Höfer und Friedrich Höfer

Aus der Gemeinde

Gemeindebücherei Bellheim 
Schulstr. 2 c, Tel. 07272/ 7008-605
Unser Bestand im Internet unter: www.bibliotheken-rlp.de
E-Mail-Adresse: r.best@vg-bellheim.de
Öffnungszeiten:

Montag: 14.30 - 18.00 Uhr
Dienstag: 09.00 - 12.30 Uhr 14.30 - 19.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 14.30 - 18.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.30 Uhr 14.30 - 18.00 Uhr

„Petronella Apfelmus“ –  
Spannende Hörbücher mit der kleinen 

Apfelhexe
Die kleine Hexe Petronella Apfelmus wohnt in einem Apfel, 
der in einem Apfelbaum im Garten einer alten Mühle wächst. 
Zusammen mit den emsigen Apfelmännchen und dem Hirsch-
käfer Lucius pflegt sie in dem Garten viele alte Apfelbaum-
sorten. Doch als die Mühle wieder vermietet wird, ist es mit 
der Ruhe vorbei und Petronella will die neuen Mieter mit allen 
Mitteln vertreiben. Aber die neugierigen Zwillinge Lea und Luis 
sind nicht halb so garstig, wie die kleine Hexe befürchtet hat, 
sondern eigentlich richtig nett. Gemeinsam erleben sie viele 
spannende und lustige Abenteuer.
Verhext und festgeklebt (1)
Oh Schreck! Wie soll die Apfelhexe Petronella die lästige 
Familie, die in das alte Müllerhaus eingezogen ist, wieder los-
werden, bevor diese hinter ihre Geheimnisse kommt? Aber 
dann stellen sich die Kinder Lea und Luis als richtig nett her-
aus und sie können Petronellas Hilfe gut gebrauchen.
Zauberschlaf und Knallfroschchaos (2)
Als Lea und Luis die geheimnisvollen Kinder aus dem unheim-
lichen Mondscheinzirkus kennenlernen, geraten sie in ein 
aufregendes Abenteuer, denn hier geht so einiges nicht mit 
rechten Dingen zu und mal wieder ist Petronellas Einsatz 
gefragt.
Schneeballschlacht und Wichtelstreiche (3)
Petronella ist krank, doch eigentlich müsste sie ihre Apfel-
wohnung herrichten, da ihre Schwestern zu Besuch kommen. 
Dabei bemerkt niemand den frechen Wichtel Nisse, der sich 
in der Mühle eingenistet hat und für jede Menge Chaos sorgt

Zauberhut und Bienenstich (4)
Die alte Mühle soll verkauft werden - ausgerechnet an den 
fiesen Bäckermeister Kümmerling! Lea und Luis wollen um ihr 
Zuhause kämpfen und Apfelhexe Petronella soll ihnen dabei 
helfen. Petronella bietet all ihre Zauberkünste auf, doch Küm-
merling bleibt unbeeindruckt! Gelingt es ihnen die Mühle zu 
retten?
Hexenbuch und Schnüffelnase (5)
Apfelhexe Petronella hat ihr Hexenbuch verliehen, obwohl 
das nicht erlaubt ist und ausgerechnet jetzt kommt Hexobine 
Höckerbein vorbei. 
Damit nicht genug, werden die Apfelmännchen von einem 
Waldschrat entführt. Luis und Lea sind ja schon viel gewohnt, 
aber der Waldschrat macht ihnen doch Angst. Trotzdem 
machen sie sich mit Petronella auf den Weg, um die Apfel-
männchen zu befreien.
Schnattergans und Hexenhaus (6)
Lea und Luis genießen ihre Sommerferien auf dem Hof von 
Bauer Erdmann. Besonders die Gänse Frida und Fritz haben 
es ihnen angetan! Doch die sollen vielleicht schon bald ver-
kauft werden, etwa um als Braten zu enden? Die Gänse müs-
sen unbedingt gerettet werden! Können die beiden Kinder mit 
Petronellas Milchstraßenstreusel Hexenhilfe herbeirufen?

Überraschungsfest  
für Lucius (Hörspiel mit Kinderliedern)

Die Apfelhexe Petronella plant eine Überraschungsparty zum 
Geburtstag für ihren Freund, den Hirschkäfer Lucius. Doch als 
Petronella leckere Eichensiruphörnchen für Lucius zaubern 
möchte, verhaspelt sie sich und verwandelt sich in ein Eich-
hörnchen. Wer kann ihr jetzt bloß helfen?
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Augentraining für entspanntes Sehen

Immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft leiden an Einschrän-
kungen des Sehvermögens und benötigen eine Sehhilfe. Durch die 
zunehmende Bildschirmarbeit werden die Augen ebenfalls bean-
sprucht.
 In dem Kurs erfahren Sie, wie Sie Ihre Sehkraft stärken können 
und wie Sie Sehschwächen vorbeugen können. Im praktischen Teil 
erhalten Sie Anleitungen zur Lockerung und Stärkung der Augen-
muskulatur, sowie zum gezielten Sehtraining, die Sie auch zu Hause 
oder auf der Arbeit ausführen können. Spezielle Entspannungstech-
niken helfen, das Zusammenspiel zwischen Augen und Körper zu 
optimieren.

Leitung: Gertrud Hertel
Beginn: Donnerstag, 7. März 2019, 18:30 – 20:00 Uhr
Ort: Bellheim, Realschule plus, Klassenraum
Gebühr: 45 Euro, 6 Termine, 12 Ustd.
Arbeitsmaterial: Matte, Decke, bequeme Kleidung, Kissen
Kursnummer: 2019be024

Französisch für Anfänger A 1 – Teil 1

Ein Sprachkurs für Anfänger, der erste Kenntnisse der französischen 
Sprache vermittelt. Sie lernen insbesondere sich mit kurzen und ein-
fachen Formulierungen in alltäglichen Situationen zu verständigen.

Leitung: Michael Demmerle
Beginn: Mittwoch, 13. März 2019, 19:00 – 20:30 Uhr
Ort: Realschule plus Bellheim, Klassenraum
Gebühr: 60 Euro, 12 Termine, 24 Ustd.
Arbeitsmaterial: Lehrbuch wird am ersten Kursabend bekannt 

gegeben
Kursnummer: 2019be011

Französisch A 2 – Teil 1

Die TeilnehmerInnen reaktivieren in knapper und einfacher Form 
Grammatikkenntnisse und Ausdrucksmöglichkeiten in der Fremd-
sprache. Der Kurs richtet sich an Interessenten, die bereits Kennt-
nisse in der Fremdsprache haben. Quereinsteiger, die bereits 
Französisch gelernt haben und ihre Kenntnisse wieder auffrischen 
wollen, sind ebenfalls willkommen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem 
ungezwungenen Sprechen über Alltagsthemen.
Einstufungsberatung beim Kursleiter. Auf Wunsch ist eine Schnup-
perstunde möglich.

Leitung: Michael Demmerle
Beginn: Mittwoch, 13. März 2019, 17:15 – 18:45 Uhr
Ort: Bellheim, Realschule plus, Klassenraum
Gebühr: 60 Euro, 12 Termine, 24 Ustd.
Arbeitsmaterial: Lehrbuch wird am ersten Kursabend bekannt 

gegeben
Kursnummer: 2019be039

Wirbelsäulengymnastik, Kurse A und B

Wirbelsäulengymnastik, Theorie und Praxis. Die TeilnehmerInnen 
lernen durch gezielte Übungen die Rückenmuskulatur aufzubauen 
und zu kräftigen.

Leitung: Evelyn Knochel, Physiotherapeutin
Beginn Kurs A:
Beginn Kurs B:

Mittwoch, 13. März 2019, 17:30 – 18:30 Uhr
Mittwoch, 13. März 2019, 18:30 – 19:30 Uhr

Ort: Bellheim, Realschule plus, Mehrzweckraum
Gebühr: 35 Euro, 10 Termine, 14 Ustd.
Arbeitsmaterial: Bequeme Kleidung, rutschfeste Turnschuhe, 

Matte
Kursnummer: 2019be032/033

Pilates - Schnupperkurs

Pilates ist eine sanfte, aber intensive ganzheitliche Trainingsme-
thode. Die Übungen basieren auf fließenden, präzisen Bewegungen 
unter Einbeziehung der Atmung. Pilates verbessert Kraft, Beweg-
lichkeit und Koordination. 
Die TeilnehmerInnen lernen insbesondere Bauchmuskeln, Becken-
bodenmuskulatur sowie die Stützmuskeln rund um die Wirbelsäule 
zu dehnen und zu kräftigen.

Leitung: Astrid Forster
Beginn: Montag, 18. März 2019, 20:00 – 21:30 Uhr
Ort: Bellheim, Realschule plus, Mehrzweckraum
Gebühr: 22,40 Euro, 4 Termine, 8 Ustd.
Arbeitsmaterial: Bequeme Sportbekleidung, dicke Socken, 

Gymnastikmatte, Handtuch
Kursnummer: 2019be031

Übersäuerung – Hilfe durch Basenfasten

Der Vortrag informiert über die Grundlagen des menschlichen 
Säure-Basen-Haushaltes. 
Sie erfahren, wie Übersäuerung entsteht und welche Auswirkun-
gen sie auf den Körper hat. Weiterhin erläutert der Referent das so 
genannte Basenfasten, eine milde Fastenform, die hilft den Körper 
zu entschlacken. 
Anhand alltagstauglicher Beispiele erfahren Sie, was basische 
Ernährung beinhaltet und wie sie zur Heilung, bzw. Linderung von 
chronischen Krankheiten wie Allergien, Rheuma, Asthma, Migräne 
oder Hauterkrankungen beitragen kann.

Leitung: Ronald Ößwein, Heilpraktiker
Termin: Donnerstag, 14. März 2019, 19:00 – 20:30 

Uhr
Ort: Bellheim, Realschule plus, Vortragsraum
Gebühr: 5 Euro, 1 Termin, 2 Ustd., Vortrag
Kursnummer: 2019be025

Savoir-vivre – Urlaub in Frankreich

Die Referentin, Frau Ariane Fleuranceau, stellt in diesem Vortrag die 
schönsten Sehenswürdigkeiten und Urlaubsziele ihres Heimatlan-
des Frankreich vor. 
Weiterhin gibt sie einen Einblick in die französische Kultur und fran-
zösisches Savoir-vivre.
Eine Cidre-Verkostung und selbstgemachte Crêpes runden den 
Abend kulinarisch ab.

Leitung: Ariane Fleuranceau
Termin: Freitag, 22. März 2019, 19:00 – 21:15 Uhr
Ort: Bellheim, Bürgerhaus, Hauptstr. 140
Gebühr: 15 Euro, 1 Termin, 3 Ustd., Vortrag mit Verkos-

tung
Kursnummer: 2019be001

Gewürze und Heilkräuter im eigenen Garten

Wir würzen meist nach Geschmack ohne daran zu denken, dass 
Gewürze auch Heilkraft haben und Heilkräuter auch Gewürze sein 
können. 
Der Vortrag informiert über verschiedene Kräuter und zeigt, wie Sie 
würzen und heilen verbinden können.
Weiterhin erfahren Sie, wie Sie eine Kräuterspirale anlegen und in 
Ihren Garten integrieren können.

Leitung: Christa Fraatz, Apothekerin
Termin: Donnerstag, 28. März 2019, 19:00 – 21:15 

Uhr
Ort: Bellheim, Realschule plus, Vortragsraum
Gebühr: 8 Euro, 1 Termin, 3 Ustd., Vortrag
Kursnummer: 2019be026
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1978 (GVBl. S. 695), BS 2012-1-2, zuletzt geändert durch Art. 9 des 
Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), sowie § 91 Abs. 1 
Nr. 1 POG und des § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensge-
setzes (LVwVfG) vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308), BS 2010-3, 
zuletzt geändert durch § 48 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 
(GVBl. S. 487), in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) in der Fassung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 
S. 102), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), erlässt die Verbands-
gemeindeverwaltung Bellheim – örtliche Ordnungsbehörde – folgende

Allgemeinverfügung:
1. Anlässlich des Fastnachtumzuges am 03.03.2019 in Bellheim ist 

es ab 12 Uhr bis 17 Uhr verboten, im in Satz 2 näher bezeich-
neten öffentlichen Raum mitgebrachte alkoholhaltige Getränke in 
der Öffentlichkeit mitzuführen und/oder zu verzehren.
Das Verbot nach Satz 1 erstreckt sich auf folgende öffentlichen 
Straßen und öffentlichen Anlagen:
Hintere Straße, ab Einmündung Mittelmühlstraße
sowie auf den öffentlichen Bereich, der von folgenden Straßen 
und Wegen umgrenzt wird:
Fortmühlstraße ab Schulstraße, Hammerstraße, Hintere Straße 
bis Mittelmühlstraße, Schulstraße bis Fortmühlstraße und die 
Schubertstraße bis Albert-Schweitzer-Straße laut beiliegendem 
Planauszug. An den Zugängen zu dem öffentlichen Bereich wer-
den Hinweisschilder mit der Aufschrift „Faschingsumzug - Alko-
holmitbringverbot“ angebracht.

Einwohnerversammlung
Vorankündigung

Die Gemeinde Bellheim lädt zur Einwohnerversammlung am Mitt-
woch, dem 13. März 2019, 19.00 Uhr in der Festhalle Bellheim, 
Zeiskamer Straße 64, ein. Die Tagesordnung wird noch bekannt 
gegeben.
Wir freuen uns über Ihr Kommen.

Ortsbürgermeister Paul Gärtner

Faschingsumzug Bellheim 2019 - 
Alkoholmitbringverbotszone
Öffentliche Bekanntmachung der 

ordnungsbehördlichen Allgemeinverfügung 
anlässlich des Faschingsumzuges am 03.03.2019 in 

Bellheim
Aufgrund der §§ 1 Abs. 1, 9 Abs. 1 Satz 1, 88 Abs. 1 Nr. 1, 89 Abs. 1, 
90 Abs. 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) in der 
Fassung vom 10. November 1993 (GVBl. S. 595), BS 2012-1, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. September 2017 (GVBl. 
S. 237) und des § 1 der Landesverordnung über die Zuständigkeit 
der allgemeinen Ordnungsbehörden in der Fassung vom 31. Oktober 

 

 

Faschingsumzug Bellheim 
2019 

Alkoholmitbringverbotszone 
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Bellheim, einzulegen. Der Widerspruch 
kann

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindever-
waltung Bellheim, Schubertstraße 18, 76756 Bellheim, oder

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem 
Signaturgesetz an vg-bellheim@poststelle.rlp.de

erhoben werden. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die 
Widerspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch vor 
Ablauf der o.g. Frist bei der Behörde eingegangen ist. Bei der Ver-
wendung der elektronischen Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.bellheim.de, 
Impressum, aufgeführt sind.

Bellheim, den 18.02.2019
Verbandsgemeindeverwaltung
Ordnungsamt

Bellheimer Faschingsumzug  
am 3. März 2019

Geänderte Streckenführung
Am Sonntag, dem 3. März 2019 findet wieder der traditionelle 
Faschingsumzug in Bellheim statt. Die Streckenführung muss auf-
grund der Baumaßnahmen in der Hauptstraße gegenüber dem Vor-
jahr erneut geändert werden. Der Zug beginnt um 13.30 Uhr in der 
Bahnhofstraße und führt über die Hauptstraße bis zur Ampelkreu-
zung Rülzheimer Straße. Von dort aus geht es in die Blumenstraße, 
Hammerstraße, Schubertstraße bis zur Auflösung an der Ecke 
Schubert-/Albert-Schweitzer-Straße. Die Abfahrt der Umzugswä-
gen erfolgt über die Richard-Wagner-Straße bzw. über die Albert-
Schweitzer-Straße/Eichenweg auf die Postgrabenstraße.
Aus gegebenem Anlass möchten wir die Teilnehmer mit Umzugs-
wagen darauf aufmerksam machen, dass aus Sicherheitsgründen 
bei allen Wagen mindestens vier Personen zur Begleitung des 
Fahrzeugs eingesetzt werden müssen. Es ist unbedingt darauf 
zu achten, dass diese den Umzugswagen ohne Unterbrechung 
bis zum Ende der Umzugsstrecke begleiten. Diese sollten deut-
lich erkennbar sein (Weste, Binde, Fähnchen o. Ä.). Alkoholisierte 
Personen dürfen als Ordner nicht eingesetzt werden. Aufgrund 
den Erfahrungen aus dem letzten Jahr wird die Einhaltung dieser 
Regelungen sowohl zu Beginn als auch während des Umzugs kon-
trolliert. Bei Verstößen werden der Umzugswagen sowie die Grup-
pierung von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen.
Wir bitten um Beachtung!

Straßensperrung Hammerstraße
Aufgrund von Hausanschlussarbeiten muss die Hammerstraße im 
Bereich zwischen der Einmündung Lindenstraße und Einmündung 
Schubertstraße von Donnerstag, den 21.02.2019 bis Freitag, 
01.03.2019 voll gesperrt werden. In diesem Zusammenhang wei-
sen wir darauf hin, dass die Hammerstraße und Hintere Straße für 
den Verkehr vollständig gesperrt werden; die Zufahrt für Anlieger 
bis zur Baustelle ist frei. Der örtliche Verkehr wird über die Fort-
mühlstraße - Postgrabenstraße – Zeiskamer Straße und umge-
kehrt umgeleitet.
Wir bitten die Bevölkerung und Verkehrsteilnehmer um Beachtung.

Seniorenbeauftragter der OG Bellheim
Rainer Strunk, Tel.: 0173/ 29 63 198, Sprechstunde nach Verein-
barung.

Schäden, Mängel, Verunreinigungen?
Regelmäßige Sprechstunde im Bauhof!

Alexandra Worst ist in der Gemeinde zuständig für Beanstandungen 
bzgl. Beschädigungen, Verunreinigungen und sonstigen Mängeln in 
Grünanlagen, auf öffentlichen Plätzen, Straßen, Fuß- und Radwegen.
Frau Worst bietet eine Sprechstunde an, diese findet jeweils mittwochs 
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Büro des Bauhofs, Karl-Silbernagel-Str. 
19, statt. Wenn Sie irgendwelche Schäden/Mängel festgestellt haben 
wäre es sehr freundlich, wenn Sie Frau Worst darüber informieren wür-
den. Sie ist während dieser Zeit auch telefonisch unter 07272/972983 
zu erreichen. Ebenso können Sie Ihr Anliegen sehr gerne per E-Mail 
mitteilen an: a.worst@vg-bellheim.de sowie unter der Handy-Nummer 
0152/34506608. Vielen Dank!

2. Von dem Verbot nach Nr. 1 räumlich ausgenommen sind gaststät-
tenrechtlich konzessionierte Flächen und Ausschankstellen.

3. Das Verbot des Mitführens (Nr. 1) gilt nicht für Besucher von pri-
vaten, nicht jedermann zugänglichen Veranstaltungen im jeweili-
gen Verbotsbereich sowie für Personen, die dort eine Wohnung, 
Arbeits- oder Betriebsstätte haben und sich unmittelbar auf dem 
Weg dorthin befinden.

4. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot nach Nr. 1 
wird unmittelbarer Zwang in Form der Wegnahme der unrecht-
mäßig mitgeführten alkoholhaltigen Getränke und deren sofortige 
Verwertung angedroht.

5. Die örtliche Ordnungsbehörde behält sich vor, bei Verstößen 
oder bei sonstigen Änderungen der Gefahrenlage, weitergehende 
Anordnungen zu treffen.

6. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird im 
öffentlichen Interesse angeordnet.

7. Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag als bekannt gemacht.

Begründung:
Nach den Erfahrungen der Polizei, der örtlichen Ordnungsbehörde 
und der Kreisverwaltung Germersheim als zuständiger Behörde 
für den Jugendschutz kam es in den vergangenen Jahren bei Fast-
nachtsumzügen zu Gewaltdelikten und Alkoholmissbrauch, insbeson-
dere unter den Jugendlichen. Auch beim Fastnachtumzug in Bellheim 
mussten im vergangenen Jahr stark alkoholisierte Jugendliche ärztlich 
behandelt werden.
Aufgrund der Prognose der örtlichen Ordnungsbehörde, in der neben 
den Erfahrungen der Vorjahre auch die Erfahrungen anlässlich anderer 
großer Fastnachtsumzüge berücksichtigt wurden, wäre – ohne Erlass 
dieser Allgemeinverfügung – auch in diesem Jahr mit den beschriebe-
nen Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu rechnen.
Erfahrungsgemäß führt der Konsum von hochprozentigem Alkohol 
sehr schnell auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Sach-
beschädigungen an den Veranstaltungsorten und in deren Nahbe-
reich. Angesichts dessen ist es erforderlich dort das Mitführen und 
den Verzehr alkoholischer Getränke zu beschränken. Der räumliche 
Geltungsbereich des Verbotes bezeichnet die Bereiche, innerhalb 
derer der Schwerpunkt des Alkoholkonsums und daraus resultieren-
der gewalttätiger Auseinandersetzungen bis hin zum Vandalismus zu 
erwarten ist.
Dieses Verbot wird auf § 9 Abs. 1 Satz 1 des Polizei- und Ordnungs-
behördengesetzes (POG) gestützt. Danach können die allgemeinen 
Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine 
im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung abzuwehren. Eine solche konkrete Gefahr liegt hier 
vor. Erfahrungsgemäß erhalten Jugendliche in den Gaststätten und 
jeweiligen Verkaufsstellen keine branntweinhaltigen Getränke, da das 
entsprechende Verbot des Jugendschutzgesetzes ganz überwiegend 
beachtet wird. Aus diesem Grund und auch aus finanziellen Gründen 
heraus, bringen die insbesondere jugendlichen Besucher alkoholische 
Getränke in großem Mengen zur Veranstaltung mit, um sie dort zu 
konsumieren. Mit der Enthemmung durch den Alkoholgenuss gehen 
regelmäßig Sicherheitsverstöße (z.B. Sachbeschädigungen, Verun-
reinigungen und Gefährdungen des Verkehrs durch – zerschlagene 
– Flaschen, Lärmbelästigungen, Alkoholkonsum durch Jugendliche) 
einher. Aufgrund der vorhandenen Wissensbasis besteht ein kausaler 
Zusammenhang zwischen dem Schaden und dem verbotenen Ver-
halten.
Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und zur Wahrung der 
Rechte der Gaststättenbetreiber konnte von einer Erstreckung des 
Ausschankverbotes auf konzessionierte Flächen und Ausschank-
stellen abgesehen werden. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
wurde das Alkoholverbot auch zeitlich und räumlich begrenzt, weil 
die beschriebenen Sicherheitsverstöße regelmäßig nur während des 
Fastnachtsumzuges, wo sich die Jugendlichen treffen und die Musik 
spielt, auftreten.
Zur Durchsetzung des Verbots ist es geboten und angemessen, die 
unzulässig mitgeführten alkoholischen Getränke durch Anwendung 
unmittelbaren Zwangs wegzunehmen.
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 4 VwGO angeordnet. In Ansehung der betroffenen hochwertigen 
Rechtsgüter – insbesondere Gesundheit und körperliche Unversehrt-
heit von Besuchern, Ordnungskräften und Dritten – muss gesichert 
sein, dass die ausgesprochenen Verbote auch bei Einlegung von 
Rechtsbehelfen Bestand haben und durchgesetzt werden können. 
Dem gegenüber steht, das in der Abwägung geringer einzuschät-
zende Interesse der Besucher, uneingeschränkt Alkohol konsumieren 
zu können sowie das wirtschaftliche Interesse an der Ausnutzung 
besonderer Verkaufschancen für alkoholische Getränke. Diese Inte-
ressen müssen indes hinter dem Interesse am effektiven Schutz der 
oben genannten hochwertigen Rechtsgüter zurücktreten. Außerdem 
handelt es sich vorliegend um eine termingebundene Veranstaltung, 
so dass die Wirksamkeit der Anordnungen zum Zeitpunkt der Veran-
staltung gewährleistet sein muss.
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Freitag, 15. März 2019
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
15.00 bis 18.00 Uhr Konfirmanden
Montag, 18. März
20.00 Uhr Kirchenchor-Singstunde im Prot. Gemeindehaus, Haupt-
straße 103.
Dienstag,19. März
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bellheim
15.00 Uhr Frauenbund
19.30 Uhr Frauengruppe

Aktuelles
Informationen zu Taufen
Liebe Eltern,
Taufen finden in unserer Kirchengemeinde in der Regel jeden 2. Sonn-
tag im Monat statt.
Ausnahmen sind aus organisatorischen Gründen möglich.
Die nächsten Termine sind:
Sonntag, 24. März um 10.00 Uhr in Bellheim
Sonntag (Palmsonntag), 14. April um 10.00 Uhr in Bellheim
Ostersonntag, 21. April um 06.00 Uhr in Bellheim
Ostersonntag, 21. April um 10.00 Uhr in Bellheim
Sollten Sie ihr Kind taufen wollen und keiner der Termine für Sie mög-
lich sein, bitten wir um Rücksprache mit Pfarrerin Heike Messersch-
mitt: Tel: 07272-7000198 (AB) oder per Mail: heike.messerschmitt@
evkirchepfalz.de

Vorschau:
Kleidersammlung für Bethel von 29. April bis 04. Mai 2019:
Wegen der großen Nachfrage führen wir auch in diesem Jahr wie-
der eine Kleidersammlung für die Bodelschwinghschen Anstalten in 
Bethel durch.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros siehe Terminkalender
Termine auch außerhalb der Bürozeiten nach Vereinbarung möglich!!
Tel. 07272 / 21 10, Email: pfarramt.bellheim@evkirchepfalz.de

Pfarramt
Frau Pfarrerin Heike Messerschmitt können Sie unter folgender Tele-
fonnummer erreichen: 07272-7000198 oder per Email: heike.messer-
schmitt@evkirchepfalz.de.

Urlaub Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist von Freitag, den 1. März bis Dienstag, den 5. März 
wegen Urlaubs geschlossen.

Urlaub von Frau Pfrin. Heike Messerschmitt
Frau Pfarrerin Heike Messerschmitt hat von 25. Februar 2019 bis 04. 
März 2019 Urlaub.
Die Vertretung in dieser Zeit für Beerdigungen übernimmt das Pfarrer-
ehepaar Meyer aus Sondernheim, erreichbar unter der Tel.: 07274-5 
00 48 68.

Kath. Pfarrgemeinde St. Nikolaus / Verein 
zur Förderung und Erhaltung kircheneigener 

Gebäude der Kirchenstiftung  
St. Nikolaus Bellheim

Kesselfleischessen am 23. Februar 2019
Die Kath. Pfarrgemeinde St. Nikolaus und der Verein zur Förde-
rung und Erhaltung kircheneigener Gebäude der Kirchenstiftung St. 
Nikolaus e.V. laden die gesamte Bevölkerung zu ihrem traditionellen 
Kesselfleischessen, für Samstag, 23. Februar 2019, ab 11 Uhr, ins 
Pfarr- und Jugendheim St. Michael ein.
Neben Kesselfleisch gibt es auch Bratwurst mit Sauerkraut. Daneben 
wird Hausmacher Wurst zum Kauf angeboten. Auch für Selbstabholer 
wird Kesselfleisch ausgegeben. Wir sind bestens gerüstet und freuen 
uns über zahlreichen Besuch in gemütlicher und entspannter Atmo-
sphäre. Der Erlös ist für die Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Niko-
laus Bellheim bestimmt.

Einladung zum Schlachtfest
mit Kesselfleisch

Bratwurst/Hausmacher
- auch zum Selbstabholen -
Samstag, 23. Februar 2019

ab 11.00 Uhr
Pfarr- und Jugendheim  

St. Michael

Kirchen

Kath. Kirchengemeinde  
St. Nikolaus Bellheim

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen siehe Kirchennachrichten, 
Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen
Fahrdienst zur Sonntagsmesse um 9.00 Uhr
Sonntag, 24.2.: Werner Marz, Tel. 74848

Verein zur Förderung und Erhaltung kircheneigener 
Gebäude der Kirchenstiftung St. Nikolaus Bellheim / 

Kath. Pfarrgemeinde St. Nikolaus
Kesselfleischessen am 23. Februar 2019
Der Verein zur Förderung und Erhaltung kirchen eige ner Gebäude 
der Kirchenstiftung St. Nikolaus e.V. lädt zusammen mit der Pfarrge-
mein de St. Nikolaus die gesamte Bevölkerung zu ihrem tradi tionellen 
Kessel fleischessen für Samstag, 23. Februar 2019, ab 11 Uhr, ins 
Pfarr- und Jugendheim St. Michael ein.
Neben Kesselfleisch gibt es auch Bratwurst mit Sauerkraut. Dane-
ben wird schlachtfrische Hausmacher Wurst zum Kauf angeboten. 
Auch für Selbstabholer wird Kesselfleisch ausgegeben. Wir sind bes-
tens gerüs tet und freuen uns über zahlreichen Besuch in gemütlicher 
Atmo s phä re. Der Erlös ist für die Innenrenovierung der Pfarrkirche St. 
Nikolaus Bellheim bestimmt.

Prot. Kirchengemeinde  
Bellheim-Knittelsheim

Wir laden herzlich ein zu den 
Gottesdiensten:

Freitag, 22. Februar in Bellheim
16.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum „Haus Edelberg“
Sonntag, 24. Februar in Bellheim
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 3. März in Bellheim
10.00 Uhr Gottesdienst
Freitag, 8. März in Bellheim
16.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum „Haus Edelberg“
Freitag, 8. März in Knittelsheim
19.00 Uhr Gottesdienst zum „Weltgebetstag“
Sonntag, 10. März in Bellheim
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 17. März in Knittelsheim
10.00 Uhr Gottesdienst

Präparandengruppe 2020
Freitag, 22. März Jugendgottesdienst in Lingenfeld (Nähere Infos fol-
gen)
Freitag, 5. April 15.00 bis 18.00 Uhr Besuch des Ostergartens in 
Maximiliansau

Konfirmandengruppe 2019
Freitag, 15. März, 15.00 bis 18.00 Uhr
Freitag, 12. April, 15.00 bis 18.00 Uhr

Terminkalender
Freitag, 22. Februar
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
Montag, 25. Februar
20.00 Uhr Kirchenchor-Singstunde im Prot. Gemeindehaus, Haupt-
straße 103.
Dienstag, 26. Februar
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
15.00 Uhr Frauenbund
Mittwoch, 6. März
14.00 Uhr Kirchencafé
Freitag, 8. März
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
Montag, 11. März
20.00 Uhr Kirchenchor-Singstunde im Prot. Gemeindehaus, Haupt-
straße 103.
Dienstag,12. März
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
15.00 Uhr Frauenbund
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In der zweiten Waldprojekt-Woche beschäftigten wir uns mit dem 
Thema Fuchs. Wir lernten unseren ausgestopften Fuchs kennen und 
nahmen ihn genau unter die Lupe.
Wir hatten einen Tag mit viel Schnee. Wir rutschten den Hang hinunter 
und rollten uns riesige Schneekugeln, die anschließend ebenfalls den 
Hang hinunter gerollt wurden. Schneeengel wurden gemacht und mit 
dem Schlitten zogen sich die Kinder gegenseitig durch den Wald.

Am letzten Tag besuchten wir mit dem Zug das Naturkundemuseum 
in Karlsruhe, in dem wir sämtliche Wald-Tiere noch mal genau kennen 
lernen konnten.

Termine der Parteien

CDU-Ortsverband Bellheim
Kandidaten für den Gemeinderat benannt

Der CDU-Ortsverband Bellheim hat bei seiner Mitgliederversammlung 
die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Ortsgemeinderat 
Bellheim nominiert.
Dem Ortsverband sei es bei seiner Kandidatenauswahl gelungen, viele 
neue Bürgerinnen und Bürger für die politische Arbeit zu begeistern, 
so die übereinstimmende Aussage des Versammlungsleiters Martin 
Brandl MdL sowie des CDU-Ortsvorsitzenden Thorsten Metz.
Wie bei allen vorhergehenden Gemeinderatswahlen hat die CDU für 
alle 24 Listenplätze Kandidatinnen und Kandidaten gewählt und auf 
Mehrfachbenennungen verzichtet.
Die Liste führt Hermann-Josef-Schwab an, der schon im August 2018 
einstimmig auch als CDU-Bürgermeisterkandidat für die Ortsge-
meinde Bellheim nominiert wurde.
Auf den weiteren Plätzen wurden in dieser Reihenfolge nominiert: 
Thorsten Metz, Jürgen Böhm, Sebastian Gehrlein, Gerhard Schlind-
wein, Franz Kern, Heinz Dollt, Ulrike Kopf, Max Balzar, Petra Kuch-
nowski, Christian Müller, Martin Kopf, Bernhard Wolff, Martina Kopf, 
Jürgen Brinz, Matthias Lutz, Dr. Simone Wolff, Benedikt Wagner, 
Marco Schmitt, Axel Drumm, Stephan Wehbring, Heinz Büry, Manfred 
Schmid, Lorenz Lenhart.
Ersatzkandidaten: Tobias Baumgärtner, Alfred Gadinger.

Kindergärten

Prot. Kindertagesstätte „Villa 
Kunterbunt“

Waldprojekt der Schulanfänger
Diesen Winter waren wir an unserem neuen Wald-
stück am „Neuhaus“ im Bellheimer Wald. Mit dem 

Wetter hatten wir großes Glück und konnten uns über Schnee, Eis 
oder Sonne freuen.
Mit elf Schulanfängern und Hund „Kalle“ erkundeten wir zwei Wochen 
lang unseren neuen Platz.
Die Pfützen und der Bach waren eingefroren, was den Kindern großen 
Spaß bereitete, denn sie konnten mit Stöcken und Ästen jeden Tag 
aufs Neue versuchen, das Eis zu zerschlagen und zu zerbrechen.
Mit farbigem Wasser ließen wir Eisscheiben gefrieren, die anschlie-
ßend als farbige Aufhänger an die Bäume gehängt wurden. Nun 
Konnten wir beobachten, wie sie kleiner wurden und schließlich ganz 
geschmolzen sind.

Auch unser Naturtrainer Hubert besuchte uns wieder. Wie die Eich-
hörnchen versteckten wir „Futter“ und schauten am Ende des Vormit-
tags, wer sich sein Versteck merken konnte.
Als Abschluss der ersten Woche grillten wir an den Holzwiesen. Mit 
geschnitzten Stöcken wurden Wienerle gegrillt und natürlich konnten 
sich die Kinder an der Feuerschale aufwärmen.
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Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungen des Frauenbun-
des, ZV Bellheim selbstverständlich allen interessierten Frauen 
offen stehen! Auch Nicht-Mitglieder sind uns immer herzlich will-
kommen!
Nähere Infos bei Irene Schwöbel, Tel.: 07272 / 7000218.
(Veranstaltungen des Diözesanverbandes Speyer e.V. finden Sie 
unter www.frauenbund-speyer.de. Das Jahresprogramm kann bei 
Irene Schwöbel angefordert werden).

Prot. Frauenbund Bellheim-Knittelsheim
„Kirchencafé“

Herzliche Einladung zum nächsten Kirchencafé-Nachmittag.
Wir treffen uns am Mittwoch, den 6. März 2019, ab 14.00 Uhr, im 
prot. Gemeindehaus in Bellheim.
Wir wollen miteinander erzählen, kurze Geschichten hören, Kaffee und 
Kuchen genießen und freuen uns auf viele Gäste aus Bellheim und 
Knittelsheim.
Auch Neuinteressierte sind herzlich willkommen, einfach vorbei-
schauen!
Es grüßen die Frauen vom Kirchencafé!

Pfälzerwald-Verein  
OG Bellheim

Jahreshauptversammlung am 15. Feb. 2019 
 um 18 Uhr im „Schützenhaus“

Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Helmut Preissler. Dieser war 
sehr begeistert über den regen Besuch und die damit verbundene 
gute Gemeinschaft aller anwesenden PWV – Mitglieder. Leider ist die 
Mitgliederzahl - altersbedingt - zurückgegangen. Helmut Preissler war 
immer wieder von der großen Anzahl der Wanderer bei allen Veranstal-
tungen erfreut. Sein Dank galt auch allen Vorstandsmitgliedern, wel-
che sich besonders in der Gemeinschaft für den Verein engagierten. 
Natürlich auch den Wanderführern u. Führerinnen, welche im Laufe 
des Wanderjahres sehr gute Wandertouren durchführten, galt sein 
Dank. Helmut Preissler konnte als Neumitglied auch Arno Kern, qua-
lifizierter Wanderführer des Deutschen Wanderverbandes, begrüßen.
Die Wanderfreizeit vom 27. Mai bis 31. Mai 2019 ist voll in der Planung 
und liegt unserem Vorstand besonders am Herzen.
Brigitte Laubersheimer berichtete von allen Wanderungen im vergan-
genen Jahr. Besonders die Wanderfreizeit an der Mosel oder Führun-
gen durch Trier und Luxemburg sowie die Fahrt nach Frankfurt waren 
sehr informativ. Für dieses Jahr hat sich der Verein bemüht, den Wan-
derplan wieder abwechslungsreich zu gestalten, so dass niemand 
überfordert wird, denn in unserem Alter müssen wir uns nicht irgend-
wem beweisen. Im vergangenen Jahr wurden Wanderungen zu Fuß, 
mit der Bahn, mit Radtouren oder Bus durchgeführt. Hierbei wurde 3 
144 km gewandert. Mit dem Rad waren es 321 km.
Brigitte Laubersheimer regte auch an, sich Gedanken über die Struk-
tur des Vereins zu machen, denn wir sind alle in einem gesunden Alter 
!
Manfred Schlindwein berichtete von einem soliden Kassenbestand, 
was auch von den anwesenden Kassenprüfern Alfred Weiß und 
Richard Lepple bestätigt wurde.
Danach erfolgte einstimmig die Entlastung der Vorstandschaft.
Nun erfolgte noch die Ehrung verschiedener Mitglieder. Hier ist beson-
ders die 45-jährige Mitgliedschaft von Anneliese Schwab hervor zu 
heben. Auch 40- und 30-jährige wurden geehrt.
Nach dem Ablauf der Jahreshauptversammlung wurden zur Auflo-
ckerung durch Gerhard und Margit sowie Brigitte verschiedene Bilder, 
Filme usw. gezeigt, was allgemein sehr gut ankam.
Hallo Wanderfreunde - unsere nächste Wanderung am Sonntag, den 
10. März 2019 führt uns nach Neupotz zur Rheinniederung . Wir treffen 
uns mit PKW als Fahrgemeinschaften um 09.30 Uhr an der Dr.-Schnei-
der -Halle. Die Wanderstrecke beträgt ca. 9 km mit anschließender 
Einkehr. Wanderführer sind Richard Lepple und Inge.

Fahrt vom 1. bis 5. Mai 2019  
nach Bad Tennstedt/Thüringen

Von 01.05. bis 05.05.2019 findet die Fahrt nach Bad Tennstedt/ Thü-
ringen statt. Bad Tennstedt ist auch eine Partnerstadt zu Kozmin 
Wlkp/Polen.

Vereine und Gruppen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kath.  Deutscher Frauenbund 
Zweigverein Bellheim e.V. 

www.frauenbund-speyer.de/bellheim/ 

Küchenhelfer Frauen-Fastnacht
Liebe Küchenhelferinnen, bitte an den jeweiligen Veranstaltungster-
minen (22.02., 23.02., 01.03.), an dem ihr euch zum Helfen eingetra-
gen habt, um 17:00 Uhr in der Festhalle sein. Bitte bringt ein gutes 
Messer mit, zum Aufschneiden der Brötchen.
Schon jetzt bedankt sich der Frauenbund ganz herzlich bei allen 
Küchenhelferinnen!

Achtung! Terminänderung Seniorennachmittag:
im Februar am Do., 28.02., 14 Uhr!!!
Liebe Seniorinnen und Senioren,
am 28.02.19 um 14 Uhr ist es wieder soweit,
Seniorennachmittag vom KDFB im Bellheim im kath. Pfarrheim.
Die fünfte Jahreszeit hat uns alle im Griff,
darum feiert alle am Seniorennachmittag mit.
Mit Ahoi und Helau wollen wir etwas närrisch sein,
darum schaut doch alle mal bei uns rein.
Gute Laune und Frohsinn müsst Ihr mitbringen,
dann lässt es sich bestimmt auch gut singen.
Ohne Fleiß keinen Preis, so ist es Sitte,
deshalb besuchen wir erst mal unsere Mitte.
Bei Tanz und Gymnastik geht es rund,
das macht die Gelenke wieder gesund.
Damit auch der Kopf bleibt aktiv und fit,
macht alle beim närrischen Gedächtnistraining mit.
Auf geht’s ihr närrische Seniorenschar,
wer nicht selbst kommen kann, ruft bei Regina an.
Die Telefonnummer ist euch bestimmt bekannt,
für die, die sie nicht kennen, wird sie hier genannt:
Regina Mendel: 07272 / 6791.
Nicht lange warten, meldet euch an,
damit unser Fahrdienst planen kann.
Mit einem dreifachen Ahoi grüßt euch der Kath. Frauenbund
und wünscht euch wie immer ein paar frohe Stund.
Das Vorstandsteam: Judith Müller-Irene Schwöbel-Irmtraud Purr und 
Regina Mendel, AK Leiterin

Basteln von dekorativen Kränzen - Di. 02.04.
Unter Anleitung von Klara Kappesser und Rosita Gensheimer wollen 
wir gemeinsam dekorative Kränze zum Aufhängen basteln und treffen 
uns dazu an oben genanntem Termin um 19.00 Uhr im Frauenbund-
zimmer, im Kath. Pfarrheim. Selbstverständlich sind zu diesem Bas-
telabend auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen. Da das Material 
besorgt werden muss, ist eine Anmeldung erforderlich.
Anmeldung bitte bis spätestens 16.03. an Klara Kappesser, Tel.: 1339.

Walking-Treff: immer montags und donnerstags
Jeden Montag und Donnerstag laden wir alle Frauen, die Sport und 
Geselligkeit lieben, zu unseren Walking-Treff‘s herzlich ein. Die Ver-
antwortliche, Hildegard Hinderberger, freut sich über viele Frauen, 
selbstverständlich auch Nichtmitglieder, die sich von den Angeboten 
animieren lassen. Die Zeiten sind:
Montag um 15:00 Uhr, Treffpunkt am Schützenhaus.
Donnerstag um 08:30 Uhr, Treffpunkt ebenfalls am Schützenhaus.
Kontakt: Hildegard Hinderberger, Tel. 07272-9006872.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2019
Mittwoch, den 27.03.2019, um 20:00 Uhr im Kath. Pfarrheim Bellheim
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Lied und gehen dann zu den 
nachfolgenden Tagesordnungspunkten über:
1. Gemeinsames Singen eines Liedes
2. Begrüßung und Totengedenken
3. Ehrungen
4. Jahresbericht des Vorsitzendenteams
5. Tätigkeitsbericht der Gruppenleiterinnen (Kurzfassung)
6. Finanzbericht
7. Bericht der Kassenprüferinnen
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Anträge sind spätestens bis Mittwoch, den 13. März 2019 bei Irene 
Schwöbel, In den Dornen 6, 76756 Bellheim, Tel.: 07272/7000218, 
einzureichen.
Einladung ergeht nur auf diesem Wege.
Das Vorstandsteam freut sich sehr auf Euer/Ihr Kommen!
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Damit die Bilder den direkten Zugang zum Bildarchiv finden, können 
Sie uns Bildmaterial auch über Mail zukommen lassen unter: kontakt@
kulturverein-bellheim.de. Bitte achten Sie dabei auf eine ausreichende 
Dateigröße. (Eigene Scanns mit mind.300 dpi). Eine weitere Möglich-
keit Ihre Bilder dem „Historischen Arbeitskreis“ zukommen zu lassen, 
bietet jeder Dienstag von 9 Uhr bis 12 Uhr am „Alten Sägewerk Mit-
telmühle“. Hier können wir Ihr Bildmaterial gleich digitalisieren und Sie 
können Ihre Bilder wieder mit nach Hause nehmen. Eine weitere Mög-
lichkeit ist die Kontaktaufnahme unter der Nummer 01738996243.
Sie sind an Historie interessiert, haben Spaß an Bellheimer Geschichte, 
haben Lust alte Schriften zu lesen oder lesen zu lernen, Ausstellungen 
in der Kulturwerkstatt „Alter Kindergarten“ und am „Alten Sägewerk 
Mittelmühle“ mitzugestalten oder wollen bei den Projekten des „Histo-
rischen Arbeitskreises“ mitarbeiten? Nehmen Sie einfach über die vor-
genannten Kontaktmöglichkeiten Verbindung mit uns auf. Wir freuen 
uns auf Sie.

KGB und TSG Aktuell
Bellonias Prinzessinnenpaar on Tour

Auch wir sind am Sonntag, den 24.02., 14.00 Uhr 
bei der Kinderfasenacht in der Festhalle in Bell-
heim. Ganz unter unserem Motto: „Superhelden 

feiern dieses Jahr Fasenacht in Bellonia“ wird es in der Festhalle rund 
gehen. Es gibt viel Unterhaltung für die Kinder.
Wir freuen uns schon riesig auf das nächste Wochenende eure Nina 
I. und Kira I.

Terminvorschau:
Kinderfasenacht am 24.02. ab 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr in der Festhalle 
in Bellheim.
Aufbau 11.00 in der Festhalle.

Kath. Kirchenchor  
St. Nikolaus Bellheim

Bericht von der 
Jahreshauptversammlung am 

11.02.2019
In ihrem Jahresrückblick berichtete die Vorsitzende 

Anna Elisabeth Hormuth von den Herausforderungen, welche die 
große Renovierung unserer Pfarrkirche für unsere Pfarrei und den Kir-
chenchor im vergangenen Jahr mit sich brachte. Als vorübergehendes 
Domizil durfte die Pfarrei die protestantische Kirche für ihre Gottes-
dienste mitbenutzen. Für dieses großzügige Angebot, das ganz im 
Zeichen gelebter Ökumene steht, äußerte auch Präses Pfarrer Buch-
ert Worte der Dankbarkeit.
Die Vorsitzende berichtete über vielfältige Aktivitäten. Insgesamt 
zählte sie 16 öffentliche Auftritte im Jahr 2018 auf. So habe der Chor 
die kirchlichen Hochfeste gesanglich mitgestaltet, wirkte auch bei den 
Gottesdiensten für die Kommunionjubilare mit und gestaltete Ster-
beämter für verstorbene Mitglieder mit. Im Februar gründete sich ein 
Projektchor anlässlich des Festgottesdienstes am 27. Mai 2018 zum 
50-jährigen Bestehen des katholischen Kindergartens. Aus diesem 
Projektchor ging schließlich der Frauenchor Cantate Domino hervor. 
Am 28. Oktober 2018 feierten wir die festliche Wiedereröffnung der 
Kirche.

Einen besonderen Höhepunkt stellte das Konzert zugunsten der Reno-
vierung der Pfarrkirche am 25. November 2018 dar, das gemeinsam 
mit Cantate Domino und den Frohsinnchören durchgeführt wurde.

In diesem Jahr werden wir uns auch mit Vertretern aus Made/Holland 
in Bad Tennstedt treffen. Bei diesem Treffen wollen wir Bellheim ver-
treten. Gleichzeitig werden wir Erfurt und Weimar besichtigen und der 
Abschluss wird in Leipzig sein.
Preise sind noch nicht bekannt, jedoch wird es in einem niedrigen 
Rahmen sein.
Die Plätze sind begrenzt, bitte um zeitnahe Anmeldung, die Vorberei-
tungszeit ist kurz: Irma Geißert, e-mail i.geissert@gmx.de
Telefon: 07272/8849, Mobil: 0175 78 23 823.

Freundes- und Förderkreis  
der Grundschule Bellheim e.V.

Bei der Mitgliederversammlung des Freundes- und Förderkreises 
standen Neuwahlen auf der Tagesordnung.
Herr Jürgen Petrick wurde als erster Vorsitzender und Frau Nicole Pos-
pich wurde als zweite Vorsitzende im Amt bestätigt. Als Kassenwart 
wurde Hans-Peter Sauer und als Schriftführerin wurde Frau Isolde 
Vongerichten wiedergewählt. Frau Silke Delb und Herr Rudolf Kadel 
wurden als Kassenprüfer bestätigt. Frau Carmen Weindel und Herr 
Christian Geppert wurden als Beisitzer gewählt. Frau Kirsten Frank ist 
Kraft ihres Amtes als Schulelternsprecherin Teil des Vorstands.
Der Verein begleitet die Grundschule bei ihren vielfältigen Aktivitäten 
und Vorhaben, von denen einige ohne die Existenz des Vereins nicht 
möglich wären. Der Schulhof und der Schulgarten sind Großprojekte, 
die nur durch die Unterstützung des Vereins umgesetzt werden konn-
ten. Auch bei der digitalen Ausstattung wurde finanzielle Unterstüt-
zung geleistet. Herr Petrick, Herr Sauer und Herr Kadel blieben dem 
Verein treu, obwohl ihre Kinder die Grundschule schon längst verlas-
sen haben und gewährleisten durch ihren ehrenamtlichen Einsatz eine 
überaus erfreuliche Kontinuität. Umso mehr ist es irritierend, dass 
nicht mehr alle Familien erkennen, dass die Mitgliedschaft in diesem 
Verein die Arbeit in der Schule unterstützt und damit ihren Kindern 
zugutekommt.

Kulturverein Bellheim e.V.
Bellheim hat Geschichte

Der Erlass einer ortspolizeilichen Vorschrift im Februar vor 145 
Jahren
Einblick in „Bewegte Zeiten“ - aus dem Vereins- und Organisationen-
Archiv des Historischen Arbeitskreises, das zur Zeit aufgebaut wird.
Die Brandordnung von 1873
Im Februar 1874 wurden in Bellheim mit dem Erlass einer Ortspoli-
zeilichen Vorschrift die Pflichten der Bellheimer Bürger im Brandfalle 
neu geregelt. Die Informationen verdanken wir der Aufhebung eines 
„Localpolizeibeschlusses“ vom 29. April 1951. In 20 Artikeln regelte 
die neu aufgestellte Ordnung die Pflichten der Bellheimer im Brandfall.
Um einen kleinen Einblick in die damalige Vorschrift zu geben, sei hier 
kurz aus dem Art. 2 zitiert: „Jeder Bürger und Einwohner hat bei Strafe 
die Verbindlichkeit, bei einem ausgebrochenen Brande, so schnell 
als möglich, mit allen seinen zum Löschen tauglichen Leuten an die 
Brandstätte, oder wenn er eine besondere Anstellung bei der Feuer-
ordnung hat, an den Ort seiner Bestimmung sich zu verfügen, und 
wenn er ein Chef ist, sein Amt genau zu verrichten; falls er aber ein 
Untergeordneter ist, seinen Vorgesetzten pünktlich zu gehorchen...“.
Beigefügt findet sich ein „Verzeichniß derjenigen Bürger, welche bei 
der vorstehenden Feuerlöschordnung angestellt sind“. Den Anfang 
dieser Liste zeigt das Bild zu diesem Beitrag. Es folgen über 200 
namentlich genannte Bellheimer Bürger unter Nennung der ihnen 
zugeteilten Aufgaben im Brandfalle.´, wie zum Beispiel: Die Personen 
an der großen und kleinen Spritze, die Schlauchträger, die Laternen-
träger, die Besorger der Feuereimer (Löscheimer) um nur einige zu nennen.

Historischer Arbeitskreis
Zur Zeit arbeitet der „Historische Arbeits-
kreis“ an einem neuen Bildband über Bell-
heim. Dieser soll eine Fortführung des 
Bildbandes von Heinz Settelmeier sein. 
Zahlreiches Bildmaterial wird hierzu aufgear-
beitet, schließlich soll der Bildband „Neues“ 
von Bellheim zeigen. Schlaglichter will der 
neue Bildband auch in die Vereinswelt und 
in Organisationen der Bellheimer werfen, da 
die Quellen bis in die erste Hälfte des 19. 
Jahrhunderts zurückreichen. Für weiteres 
Bildmaterial aus der Bevölkerung sind wir 
dankbar, ob Aus- oder Innenraumansich-
ten, Tätigkeiten im Handwerk oder Handel, 
Bilder von Bellheimern (auch sogenannte 

Sterbebilder, Zeitungsberichten oder Soldatenbilder sind hilfreiche 
Quellen), Festen oder festliche Anlässe sind uns gerne willkommen.
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Dr. Hans Halbgewachs 1. Kyu Judo, 4. Dan JuJutsu, Trainer für Selbst-
verteidigung
Rolf Remm 3. Dan JuJutsu, Level 1 FFA, Trainer für Selbstverteidigung
Birgit Bein 3. Dan JuJutsu, Level 1 FFA, Trainerin für Selbstverteidi-
gung
Giulia Heiser 1. Kyu Ju-Jutsu
Angeboten wird sowohl Erwachsenen-Training, als auch Training für 
Jugendliche ab 9 Jahren. Mitmachen in unserem Verein und teilneh-
men am Training kann jedermann ohne Vorkenntnisse.
Bushido Bellheim e.V. verlangt keine Aufnahmegebühr und keine 
Arbeitsstunden.
Das Training findet zweimal wöchentlich (außer in den Sommerferien) 
für Erwachsene und einmal wöchentlich für Jugendliche statt.
Vor allem Neueinsteiger können durch das große Trainerteam sehr 
schnell integriert werden.
Trainiert wird in der Spiegelbachhalle in Bellheim.
Trainingszeiten für Erwachsene:
Montags von 20:00 bis 22:00 Uhr
Freitags von 18:00 bis 20:00 Uhr
Trainingszeiten für Jugendliche:
Freitags von 18:00 bis 20:00 Uhr.
Bei Fragen zum Training bitte Rolf Remm, 07272 74828 oder 0174 
3197677, anrufen.

RC Silber.Pils Bellheim e.V.
Fast schon Frühling für die Radsportler

Während unsere Team-Fahrer seit Mittwoch, den 
13.02. auf Mallorca bei herrlichem Sonnenschein 
trainieren können, werden die „Daheimgebliebenen“ 
auch bei uns von der Sonne verwöhnt. Wenn es auch 

noch etwas Nachtfrost hat, so gehen am Tag doch die Temperaturen 
bereits auf frühlingshafte Höhen und machen das Radfahren auch bei 
uns zum Vergnügen.

In ca. 4 Wochen wird bei uns, in der Südpfalz, die Radsportsaison 
2019, in Lustadt eröffnet. Darauf freuen sich sicherlich alle Radsport-
freunde, ganz besonders unsere Fans, die dem Team „Erdinger alko-
holfrei“ die Daumen drücken.
In diesem Jahr hat auch ein neuer „Radsponsor“ die Zusammenar-
beit mit unserem Club begonnen. Das Fahrradfachgeschäft „Radsport 
Geil“ in Offenbach, Raiffeisenstr. 9, hat die Team-Rennmaschinen 
der Marke „Merida“ zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei 
um hochwertige Rennräder, wie sie auch im Profi-Sport zum Einsatz 
kommen. Carbon- Rahmen zählen schon längere Zeit zum Standard, 

Pfarrer Buchert sprach den Chormitgliedern sowie den Verantwortli-
chen des Kirchenchors für all das Geleistete Dank und Anerkennung 
aus. Sein Dank galt auch den Familienmitgliedern der aktiven Sänge-
rinnen und Sänger, die deren Engagement zum Lobe Gottes unter-
stützten.
In den von Wahlleiter Friedhelm Eichel im Anschluss durchgeführten 
Neuwahlen wurde Anna Elisabeth Hormuth für weitere zwei Jahre als 
Vorsitzende bestätigt. Zur Stellvertreterin wurde nunmehr Christiane 
Balzar gewählt.
Die Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen:
1. Vorsitzende: Anna – Elisabeth Hormuth
2. Vorsitzende: Christiane Balzar
Kassenverwalterin: Heidi Wagner
Schriftführerin: Sigrid Schwab
Notenwart: Günter Flohr
Stellvertretende Notenwartin: Ottilie Eichmann
Kassiererin: Ottilie Eichmann
Ausschussmitglieder: Alwin Büchler, Edith Böhm, Irene Weid, Christin 
Glöckner und Wolfgang Kaiser
Kassenprüfer: Christiane Siegler und Hildegard Schmitt

Die Vorsitzende Anna Elisabeth Hormuth bedankte sich bei der bis-
herigen 2. Vorsitzenden Edith Böhm für die geleistete Arbeit und bei 
Ludwig Müller für seine Tätigkeit im Ausschuss.

Sportvereine

Bushido Bellheim e.V.
Jahreshauptversammlung mit 

Neuwahlen
Am Freitag, den 22. März findet die Jahreshauptversammlung des 
„Bushido-Bellheim e.V.“ mit Neuwahlen statt. Die Veranstaltung 
beginnt um 20:00 Uhr in Bellheim in der Waldstube am Stadion.
Wünsche und Anträge der Mitglieder sind bis zum 15. März 2019 
schriftlich an die Vorstandschaft zu stellen.
Bushido Bellheim e.V. gehören mehrere erfahrene JuJutsu-Trainer 
an, die sich auch in anderen Kampfkünsten Graduierungen erworben 
haben.
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Gleich beim ersten Takt der Kapelle „Three Voices“ füllte sich die Tanz-
fläche. Ihr vielseitiges Repertoire sowie immer wieder verschiedene 
Tanzrythmen wurde vom Publikum mit viel Beifall und einer immer vol-
len Tanzfläche honoriert.
Super die karnevalistische Büttenrede des 9-jährigen Hannes Jen-
newein aus Bellheim mit der Frage, welchen Beruf er eigentlich mal 
lernen soll. Auch Astrid Forster lockerte in den Tanzpausen, das Publi-
kum mit einigen bekannten Spielchen aus früheren Zeiten auf.
Bis weit nach Mitternacht wurde getanzt und gefeiert und alle Besu-
cher waren sich einig, dies war wieder ein Faschingsball wie in alten 
Zeiten und viele verabschiedeten sich zum Schluss, mit der Aussage: 
„Wir kommen nächstes Jahr wieder!“

FC Phönix Bellheim e.V.
Internet: www.fc-phoenix.de

E-Mail: fussball@fc-phoenix-bellheim.de

Einladung  
zur Mitgliederversammlung 2019

Hiermit laden wir recht herzlich zu unserer Mitgliederversammlung ein.
Diese findet am Freitag, dem 12. April 2019 um 19.00 Uhr in der 
Waldstube (Stadiongaststätte) statt.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Mitgliederver-
sammlung
2. Geschäftsbericht des Vorstandes
3. Bericht des Finanzvorstandes
4. Bericht der Aktivität
5. Bericht des Jugendleiters
6. Bericht der AH-Abteilung
7. Prüfungsbericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Anträge
10. Wahl des Wahlausschusses
11. Wahlen (es werden nur die Kassenprüfer neu gewählt)
12. Beschlussfassung
13. Ehrungen
14. Verschiedenes
Anträge zu den zu beschließenden Punkten sind bis spätestens am 
Freitag, 5. April 2019 bei der Vorstandschaft unter folgenden Anschrift 
schriftlich einzureichen: FC Phönix Bellheim e.V. ,Prälat - Storck Str. 
5, 76756 Bellheim
Hinweis: Verspätet abgegebene Anträge können erst für die nächste 
Mitgliederversammlung berücksichtigt werden.

Ehrung vom DFB für den Platz-  
und Stadionwart Gerhard Zahneisen

Gerhard Zahneisen, seines Zeichen schon über 20 Jahre Platz- und 
Stadionwart für unseren Verein FC Phönix Bellheim, wurde am ver-
gangenen Sonntag, den 17.02.2019 im Rahmen einer Feierstunde des 
Fußballkreises Südpfalz, die im Auftrag des DFB (Deutscher Fußball-
verband) und des SWFV (Südwestdeutscher Fußballverband) in Bad 
Bergzabern abgehalten wurde, für seine langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit als Platz- und Stadionwart geehrt und ausgezeichnet.
Es ist kaum mit Worten zu beschreiben, was Gerhard Zahneisen, fast 
jeden Tag, verbunden mit unzähligen Arbeitsstunden, für unseren Ver-
ein und somit auch für die Allgemeinheit innerhalb unserer Gemeinde 
leistet. Das ist Ehrenamt pur und aller Ehren wert! Wir, der FC Phönix 
Bellheim, die Vorstandschaft, die Vereinsmitglieder, die Spieler der AH 
und Aktiven Mannschaften sowie alle Jugendspieler, möchten uns 
hiermit der Gratulation zu dieser Ehrung und Auszeichnung anschlie-
ßen.

Jugendspieler - Moritz Reuther - in U16 - DFB - 
Nationalmannschaft berufen

Unser ehemaliger Jugendspieler Moritz Reuther, der im Alter von 6 
Jahren in der G-Jugend (Bambinis) des FC Phönix Bellheim mit dem 
Fußballspielen begann, und in dem Zeitraum von acht Spielsaisonen 
über die F- / E- / D- und C - Jugend sein Fußball-ABC mit in der 
Jugendabteilung des FC Phönix Bellheim erlernte, wurde als jetziger 
U16 (jüngster Jahrgang der B-Jugend)-Spieler des FSV Mainz 05, zu 
dem er in der vorigen Spielsaison 2017/2018 aufgrund seines vorhan-
denen ausgeprägten fußballerischen Talents gewechselt ist, nun in die 
U16 - Junioren-Nationalmannschaft des DFB (Deutscher Fußballbund) 
berufen. Moritz Reuther war bei dem Internationalen Turnier der UEFA 
(Europäischer Fußballverband), das bei der Stadt Faro (an der Algarve) 
in Portugal ausgetragen wurde, in den Länderspielen gegen Argenti-
nien, Niederlande und Portugal im Spieleinsatz. Wobei er hier in den 
Länderspielen gegen Argentinien und Portugal über die volle Spielzeit 
(80 Minuten) im Spieleinsatz war. Wir, der FC Phönix Bellheim, sein 
Heimat- und Stammverein, wünschen Moritz Reuther weiterhin alles 
Gute in seiner sportlichen Laufbahn, bezogen auf den Fussballsport. 
Möge er hierbei alle seine sich selbst gesteckten Ziele erreichen.

elektronische Schaltwerke und Scheibenbremsen sind derzeit im Vor-
marsch und werden von unserem Team genutzt.
Gerhard Geil, der fleißige Inhaber des gleichnamigen Radsportge-
schäftes, war selbst in jungen Jahren ein talentierter, erfolgreicher 
Radrennfahrer im Radsportverein Landau-Mörlheim und sein Vater 
Heiner Geil war als Rad-Mechaniker tätig. Als der Vater 1989 verstarb, 
führte Gerhard das kleine Radsportgeschäft in Zeiskam zunächst wei-
ter. Im Hauptberuf war Gerhard bei Daimler Banz in Sindelfingen ange-
stellt. Im weiteren Verlauf führte er das Radsportgeschäft in Landau 
weiter, dann in Mörlheim und schließlich in Offenbach, wo es sich kräf-
tig erweitern konnte.
Heute hat das Radsportgeschäft Geil einen guten Namen, bei Sportler- 
wie bei Hobby-Radlern. Mehr als 600 Räder stehen in den Verkaufs- 
und Lagerräumen zur Verfügung. Darunter so bekannte Marken wie 
Merida, Kalkhoff, Focus, Gazelle usw. Unser verstorbener Geschäfts-
führer Josef Moster war vom Hause Geil immer überzeugt und beson-
ders von den Fähigkeiten des Mechanikers Theo Geil, ein Bruder von 
Gerhard Geil, war er geradezu begeistert. Theo war auch oft bei Renn-
Einsätzen als Mannschafts-Mechaniker mit Josef Moster unterwegs 
und besitzt dadurch auch viel Rennsport-Erfahrung. Mit zwei Festan-
gestellten und 2-3 Aushilfskräften in Teilzeit ist das Radsportgeschäft 
Geil gut aufgestellt und eine sichere Anlaufstelle für alle Radfahrer, so 
auch für unseren Club. Wir sind stolz darauf einen solch kompetenten 
Partner an unserer Seite zu haben, der auch unseren Hobby-Senioren 
mit einem E-Bike auf die Sprünge helfen kann.
Die nachstehenden Bilder zeigen unser Team auf Malorca im Trai-
ningslager.

TV Jahn Bellheim e.V.
Internet: www.tv-jahn-bellheim.de

E-Mail: tvjahn-bellheim@t-online.de

Achtung! Aufgepasst!
Der TV Jahn Bellheim startet „DanceStarKids“
Wenn coole Musik läuft, musst Du einfach tanzen? Komm zu uns, 
wir tanzen gemeinsam!
Wir erarbeiten Choreografien zu angesagter und selbstausge-
wählter Musik aus Latino, Pop, Dance …
Bist du zwischen 7 und 12 und willst mit Spaß coole Tanzschritte 
lernen? Dann komm vorbei!
Das Angebot startet am 8. März 2019 und findet wöchentlich frei-
tags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Grundschulturnhalle statt.
Interesse geweckt???
Dann meldet Euch im Geschäftszimmer des TV Jahn Bellheim, 
Hauptstr. 125 dienstags und donnerstags von 09.30 Uhr bis 12.30 
Uhr unter Tel. 07272-972702 - Eure Übungsleiterin Inga freut sich 
auf Euch!
Start vom 1. März auf 8. März verschoben (wegen Ferien-
Fasching).

Gymnastikstunden
Achtung: Termine der Gymnastikstunden am Mittwoch und Don-
nerstag des TV Jahn
Auf Grund der Frauenfastnachtsveranstaltungen können wir am Mitt-
woch, den 20.02.2019 und am Mittwoch, den 27.02.2019 nicht in die 
Festhalle.
Unsere Übungsstunden finden in der Fortmühlhalle (Schulstraße) 
statt. Beginn jeweils um 19.00 Uhr.
Die Donnerstagsgruppe bei Gisela trifft sich am Do., 21.02.2019 im 
Schulsaal der Realschule (wo wir schon einmal trainiert haben) eben-
falls um 19.00 Uhr.
Am Donnerstag, den 28.02.2019 (Schmutziger Donnerstag) treffen wir 
uns um 19.00 Uhr in der Pizzeria „Ischia“ bei Miro.
Kommt kostümiert und bringt gute Laune mit.

Jahnball 2019
Letzter Vereinsball in der Bellheimer Festhalle
Am Samstag, den 16.02.2019 feierte der TV Jahn seinen traditionel-
len, alljährlichen Turnerball in der Festhalle an der Zeiskamer Straße.
Die beiden Vorsitzenden Melanie Schneider und Fritz Fuchs konnten 
auch dieses Jahr einige Ehrengäste begrüßen, darunter den Orts-
bürgermeister Paul Gärtner, den amtierenden Bellheimer Lord Peter, 
dessen Vorgänger Lord Ludwig sowie das letztjährige Bärenpaar aus 
Ottersheim, die das vor kurzem ins Amt gewählte amtierende Bären-
paar vertraten.
Leider fehlten Abordnungen aus anderen Bellheimer Vereinen, denn 
außer dem 1. Vorsitzenden des GBV Bellheim Heiner Leuthner und 
ein paar Mitgliedern des Lordclubs konnte man niemand begrüßen, 
was nicht gerade für einen Zusammenhalt im Bellheimer Vereinsleben 
spricht.
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Abteilung - Aktive
Ergebnisse - Vorbereitung - Testspiele der Aktiven in der Winter-
pause
1. Mannschaft: FV Dudenhofen I - FC Phönix Bellheim I - 8:1
1. Mannschaft: FC Phönix Bellheim I - FV Linkenheim I - 5:2
Vorschau: Vorbereitung - Testspiele der Aktiven in der Winterpause
Samstag, 23.02.2019
2. Mannschaft: 15:00 Uhr, FC Phönix Bellheim II - SV Dierbach II
1. Mannschaft: 17:00 Uhr, FC Phönix Bellheim I - SV Dierbach I
Vorschau: Fortsetzung der Verbandsspiele - Rückrunde
Sonntag,10.03.2019
2. Mannschaft: 13:00 Uhr, FC Phönix Bellheim II - TV Hayna I (19. 
Spieltag: C-Klasse-Ost-Südpfalz)
1. Mannschaft: 15:30 Uhr, FC Phönix Bellheim I - SG Klingenmünster-
Göcklingen I (19. Spieltag: A-Klasse-Südpfalz)

Abteilung - Jugend
Ergebnisse - Vorbereitung - Testspiele der Jugend in der Winter-
pause
D1-Jugend: FC Phönix Bellheim I - SG Siemens Karlsruhe I - 5:3
D1-Jugend: FC Phönix Bellheim I - JSG Graben-Neudorf I - 4:0
C1-Jugend: FC Phönix Bellheim I - FC Friedrichstal I - 4:5
Vorschau: Vorbereitung - Testspiele der Jugend in der Winterpause
Samstag, 23.02.2019
D1-Jugend: 11:00 Uhr, FC Phönix Bellheim I - FC Germania Fried-
richstal I
Sonntag, 24.02.2019
B-Jugend: 11:00 Uhr, FC Bienwald Kandel II - FC Phönix Bellheim
Das Spiel der B-Jugend findet in Minderslachen statt!
Mittwoch, 27.02.2019
A-Jugend: 19:30 Uhr, FC Phönix Bellheim - JSG RömerbergI
Samstag, 02.03.2019
B-Jugend: 15:00 Uhr, FC Phönix Bellheim - FSV Schifferstadt
Vorschau: Hallenkreismeisterschaftspiele der Jugend
Sa., 23.02.2019
G - Jugend (Bambini): ab 09:30 Uhr, 2. Spieltag - Gr. 2 - Vorrunde, in 
Rheinzabern - Sporthalle-Römerbadschule
So., 24.02.2019
F2 - Jugend: ab 10:00 Uhr, 2. Spieltag - Gr. 4 - Vorrunde, in Rheinz-
abern - Sporthalle-Römerbadschule
E - Jugend: ab 13:50 Uhr, Endrunden-Spieltag, in Rheinzabern - 
Sporthalle-Römerbadschule
Hinweis: Die D1 / C2 / A - Jugend sind spielfrei, da keine Teilnahme!

NACHRUF

Am Sonntag, dem 03.02.2019, verstarb unsere ehemalige Mitarbeiterin und Kollegin

Frau Frieda Hubig
im Alter von 87 Jahren.

Frau Hubig war von 1969 bis 1991 für unser Unternehmen tätig und bis zu ihrem 
Ruhestand überwiegend in unserer damaligen Papierfertigung eingesetzt.

Während ihrer 22-jährigen Betriebszugehörigkeit haben wir sie als stets aufrechte, 
gewissenhafte sowie beliebte Mitarbeiterin kennen gelernt. Ihr Berufsweg war allseits 
gekennzeichnet von Pflichterfüllung und unermüdlichem Einsatz. Ihre Leistungen wie 
auch ihr Engagement werden unvergessen bleiben.

Wir danken ihr für die allseits gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit, ihre 
Schaffenskraft sowie ihrer Loyalität gegenüber dem Unternehmen.

Wir werden Frau Hubig in guter Erinnerung behalten und ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Geschäftsleitung, Betriebsrat
und Belegschaft der

Kardex Produktion Deutschland GmbH

AbScHiEd nehmen

Beim Abschied ist es schwer,
die  richtigen Worte zu finden.
Wir helfen Ihnen dabei!
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   WWWaaannnnnn???   Samstag, 02.03.2019  
   15.01 Uhr  bis 18.01 Uhr 
    

   WWWooo???  Gemeindehaus Knittelsheim 
 
 

EEEiiinnntttrrriiitttttt   fffrrreeeiii  

 

 Kinderfasching feiern mit Live-DJ,  
       euren Musikwünschen,  
 Showeinlagen,   
 Spiele & Animation, 
 

 Essen, Trinken, Kaffee, Kuchen,  
 Crepes und alkoholfreien Cocktails. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Faschingsdisco 
   WWWaaannnnnn??? Samstag, 02.03.2019  
   18.31 Uhr bis 22.01 Uhr   

         WWWooo??? Gemeindehaus Knittelsheim 
 

EEEiiinnntttrrriiitttttt   fffrrreeeiii  

 Für Jugendliche von 9 bis 17 Jahren. 
 

Fasching feiern mit fetziger Musik, 
Live-DJ, euren Musikwünschen,  
 coolen Getränken, gutem Essen  

und alkoholfreien Cocktails. 
 
 
 

Veranstalter beider Events: 
Förderverein für Kinder und Jugend Knittelsheim e.V. in Zusammenarbeit 

mit dem Jugendparlament Knittelsheim,  
Kontakt: Michael Amberger, Tel. 06348 614691 

Bei unserer Veranstaltung werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht.  
Mit Ihrem Besuch erklären Sie sich grundsätzlich damit einverstanden, dass  
Sie darauf eventuell zu erkennen sind und die Aufnahmen im Rahmen unserer  

Publikationen und/oder in Presseberichten veröffentlicht werden. 

Häckselplatz Knittelsheim
Der Häckselplatz ist ab Samstag, dem 2. März wieder zu den 
gewohnten Zeiten geöffnet.
Nicht auf den Häckselplatz gehören: Holtplatten, Holzbretter, 
Holzkisten, Holzbalken, Dachlatten, Plastik, Drahtzäune, gebeiztes 
bzw. gestrichenes oder sonst behandeltes Holz, großes Wurzelwerk, 
Küchenabfälle, Obst, große Baumkronen.
Entsorgt werden kann: maximal 2 m langes und im Durchschnitt 15 
cm dickes Geäst, Zweige, Hecken und Rasenschnitt.
Bitte beachten: Material, das den o.a. Vorschriften nicht entspricht, 
wird nicht angenommen.

Gemeindebücherei Knittelsheim
Lesen ist ein Abenteuer und macht klug.

In unserer Bücherei findet ihr alles:

- Bilderbücher und Vorlesegeschichten sowie Foliensachbücher für 
die Kleinen

- Erstlesebücher für Schulanfänger
- Aktuelle Jugend- und Sachbücher, Comiks, sowie CD´s, DVD´s 

und Spiele
- Für Erwachsene aktuelle Neuerscheinungen an supertollen Krimis 

und Romanen. Auch Zeitschriften sind im Sortiment.
Bitte nutzt die Einrichtung, die auch Kommunikationsstätte ist.
Die Ausleihe ist kostenlos.
Öffnungszeit: dienstags von 16.30 bis 18.00 Uhr.

Vorankündigung:
Am Fastnachtdienstag, dem 5. März 2019, ist die Bücherei geschlos-
sen.

Aus der Gemeinde

Reh gerissen

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde 
im Knittelsheimer Wald vor einigen 
Wochen ein Reh durch einen freilau-
fenden Hund gerissen.
Immer wieder kommt es in heimi-
schen Wäldern, Äckern und Wiesen 
vor, dass Hundehalter ihre Tiere unan-
geleint führen. Im Außenbereich soll-
ten die Hunde nur dann von der Leine 
gelassen werden, wenn die Hunde in 
der Nähe ihres Besitzers bleiben. Die 
Leine sollte in jedem Fall immer parat 
gehalten werden, um bei Begegnun-

gen mit anderen Menschen und Tieren Rücksicht zu nehmen und die 
Hunde kurzzeitig wieder anleinen zu können. Zudem sollte verhindert 
werden, dass die Hunde in den Ruhe- und Rückzugsräumen des Wil-
des (die sog. Einstände) eindringen und die Tiere dadurch massiv stö-
ren und beunruhigen.
Wir bitten die Bevölkerung, insbesondere die Hundebesitzer um Ver-
ständnis und Beachtung!

   WWWaaannnnnn???   Samstag, 02.03.2019  
   15.01 Uhr  bis 18.01 Uhr 
    

   WWWooo???  Gemeindehaus Knittelsheim 
 
 

EEEiiinnntttrrriiitttttt   fffrrreeeiii  

 

 Kinderfasching feiern mit Live-DJ,  
       euren Musikwünschen,  
 Showeinlagen,   
 Spiele & Animation, 
 

 Essen, Trinken, Kaffee, Kuchen,  
 Crepes und alkoholfreien Cocktails. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Faschingsdisco 
   WWWaaannnnnn??? Samstag, 02.03.2019  
   18.31 Uhr bis 22.01 Uhr   

         WWWooo??? Gemeindehaus Knittelsheim 
 

EEEiiinnntttrrriiitttttt   fffrrreeeiii  

 Für Jugendliche von 9 bis 17 Jahren. 
 

Fasching feiern mit fetziger Musik, 
Live-DJ, euren Musikwünschen,  
 coolen Getränken, gutem Essen  

und alkoholfreien Cocktails. 
 
 
 

Veranstalter beider Events: 
Förderverein für Kinder und Jugend Knittelsheim e.V. in Zusammenarbeit 

mit dem Jugendparlament Knittelsheim,  
Kontakt: Michael Amberger, Tel. 06348 614691 

Bei unserer Veranstaltung werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht.  
Mit Ihrem Besuch erklären Sie sich grundsätzlich damit einverstanden, dass  
Sie darauf eventuell zu erkennen sind und die Aufnahmen im Rahmen unserer  

Publikationen und/oder in Presseberichten veröffentlicht werden. 

Ortsgemeinde 
Knittelsheim
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Dienstag,12. März
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
15.00 Uhr Frauenbund
Freitag, 15. März 2019
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
15.00 bis 18.00 Uhr Konfirmanden
Montag, 18. März
20.00 Uhr Kirchenchor-Singstunde im Prot. Gemeindehaus, Haupt-
straße 103.
Dienstag,19. März
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
15.00 Uhr Frauenbund
19.30 Uhr Frauengruppe

Aktuelles
Informationen zu Taufen
Liebe Eltern,
Taufen finden in unserer Kirchengemeinde in der Regel jeden 2. Sonn-
tag im Monat statt.
Ausnahmen sind aus organisatorischen Gründen möglich.
Die nächsten Termine sind:
Sonntag, 24. März um 10.00 Uhr in Bellheim
Sonntag (Palmsonntag), 14. April um 10.00 Uhr in Bellheim
Ostersonntag, 21. April um 06.00 Uhr in Bellheim
Ostersonntag, 21. April um 10.00 Uhr in Bellheim
Sollten Sie ihr Kind taufen wollen und keiner der Termine für Sie mög-
lich sein, bitten wir um Rücksprache mit Pfarrerin Heike Messersch-
mitt:
Tel: 07272-7000198 (AB) oder per Mail: heike.messerschmitt@evkir-
chepfalz.de

Vorschau:
Kleidersammlung für Bethel von 29. April bis 4. Mai 2019:
Wegen der großen Nachfrage führen wir auch in diesem Jahr wie-
der eine Kleidersammlung für die Bodelschwinghschen Anstalten in 
Bethel durch.

Öffnungszeiten des Pfarrbüros siehe Terminkalender
Termine auch außerhalb der Bürozeiten nach Vereinbarung möglich! 
Tel: 07272 / 21 10 Email: pfarramt.bellheim@evkirchepfalz.de

Pfarramt
Frau Pfarrerin Heike Messerschmitt können Sie unter folgender Tele-
fonnummer erreichen: 07272-7000198 oder per Email: heike.messer-
schmitt@evkirchepfalz.de.
Urlaub Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist von Freitag, den 1. März bis Dienstag, den 5. März 
wegen Urlaubs geschlossen.
Urlaub von Frau Pfrin. Heike Messerschmitt
Frau Pfarrerin Heike Messerschmitt hat von 25. Februar 2019 bis 4. 
März 2019 Urlaub.
Die Vertretung in dieser Zeit für Beerdigungen übernimmt das Pfarrer-
ehepaar Meyer aus Sondernheim, erreichbar unter der Tel.: 07274-5 
00 48 68.

Prot. Frauenbund Bellheim-Knittelsheim
„Kirchencafé“

Herzliche Einladung zum nächsten Kirchencafé-Nachmittag.
Wir treffen uns am Mittwoch, den 6. März 2019, ab 14.00 Uhr, im 
prot. Gemeindehaus in Bellheim.
Wir wollen miteinander erzählen, kurze Geschichten hören, Kaffee und 
Kuchen genießen und freuen uns auf viele Gäste aus Bellheim und 
Knittelsheim.
Auch Neuinteressierte sind herzlich willkommen, einfach vorbei-
schauen!
Es grüßen die Frauen vom Kirchencafé!

Vereine und Gruppen

Kath. Frauengemeinschaft  
Knittelsheim - kfd

Kommt, alles ist bereit! -  
Zum Weltgebetstag 2019 aus Slowenien

Wir, in Knittelsheim, feiern dieses Jahr den Gottesdienst am Freitag, 
dem 8. März 2019 um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche.
„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 
14 laden die slowenischen Frauen ein zum Weltgebetstag. Ihr Gottes-

Aus der Jugendarbeit

Jugendtreff Knittelsheim
Öffnungszeiten: Mittwoch von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Gemeindehaus Knittelsheim
Kosten: 1,50 €
Das sind unsere Angebote März bis Mai für euch!

13.03.: Wir schauen einen Film
20.03.: Wir knüpfen Freundschaftsbänder
27.03.: Wir basteln einen Zauberstab
03.04: Wir kochen zusammen
10.04.: Wir machen ein Tischkickerturnier
17.04.: Wir basteln Osterdeko
24.04.: in den Osterferien geschlossen
01.05.: am Feiertag geschlossen
Infos unter: jugendpflege@vg-bellheim.de, Tel: 07272/91115
Wir freuen uns auf euren Besuch!

Euer Jugendpflegeteam

Kirchen

Kath. Kirchengemeinde  
St. Georg Knittelsheim

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen siehe unter Kirchennach-
richten, Pfarrei Hl. Hildegard v. Bingen

Prot. Kirchengemeinde 
 Bellheim-Knittelsheim

Wir laden herzlich ein zu den 
Gottesdiensten:

Freitag, 22. Februar in Bellheim
16.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum „Haus Edelberg“
Sonntag, 24. Februar in Bellheim
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 3. März in Bellheim
10.00 Uhr Gottesdienst
Freitag, 8. März in Bellheim
16.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum „Haus Edelberg“
Freitag, 8. März in Knittelsheim
19.00 Uhr Gottesdienst zum „Weltgebetstag“
Sonntag, 10. März in Bellheim
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 17. März in Knittelsheim
10.00 Uhr Gottesdienst

Präparandengruppe 2020
Freitag, 22. März Jugendgottesdienst in Lingenfeld (Nähere Infos fol-
gen)
Freitag, 5. April 15.00 bis 18.00 Uhr Besuch des Ostergartens in 
Maximiliansau

Konfirmandengruppe 2019
Freitag, 15. März 15.00 bis 18.00 Uhr
Freitag, 12. April 15.00 bis 18.00 Uhr

Terminkalender
Freitag, 22. Februar
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
Montag, 25. Februar
20.00 Uhr Kirchenchor-Singstunde im Prot. Gemeindehaus, Haupt-
straße 103.
Dienstag,26. Februar
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
15.00 Uhr Frauenbund
Mittwoch, 6. März
14.00 Uhr Kirchencafé
Freitag, 8. März
08.00 bis 12.00 Uhr Pfarrbüro geöffnet in der Hauptstraße 35 in Bell-
heim
Montag, 11. März
20.00 Uhr Kirchenchor-Singstunde im Prot. Gemeindehaus, Haupt-
straße 103.
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Storchenfreunde Knittelsheim
Nester für die Widerkehr der Störche vorbereitet

Am 16.02.2019 trafen sich die Storchenfreunde Knittelsheim zu ihrem 
ersten Arbeitseinsatz in diesem Jahr.
Wir hoffen, dass viele Störche den Weg nach Knittelsheim finden und 
sich in ihren Nestern richtig wohlfühlen.
Weitere Infos und Livebilder unter www.knittelsheim-storch.de.

Sportvereine

TuS Knittelsheim e.V.
Hallen-Turnier in Rheinzabern

E-Jugend
Am Samstag, den 26.01.19 hatten wir unser zweites 
Hallenturnier in Rheinzabern. Fünf Partien standen 
uns bevor. Wir starteten mit einem tollen 3:0-Sieg 

gegen Landau West II in das Turnier. Schön herausgespielte Tore 
waren unser Erfolg. 1:0 Mika Hirschel, 2:0 Nico Schiffauer, 3:0 wieder 
Mika Hirschel. Im zweiten Spiel mussten wir gegen Rülzheim antreten. 
Voller Vorfreude gingen wir in dieses Spiel rein. Wir waren die spielbe-
stimmende Mannschaft. Es ging nur auf das Rülzheimer Tor doch es 
gelang uns kein Treffer. Und so kam es, Rülzheim machte durch einen 
kleinen Fehler in unserer Abwehr den 1:0- Siegtreffer. Das dritte Spiel 
wollten wir unbedingt gewinnen gegen Hördt. Auch in diesem Spiel 
waren wir wieder die bessere Mannschaft, doch Hörth machte aus 
einer Chance durch einen abgefälschten Schuss den 1:0-Siegtreffer.
Wieder verloren. Jetzt hatten wir Trainer viel Redebedarf mit unserer 
Mannschaft.
Wir mussten sie wieder richtig motivieren. Im vierten Spiel ging es 
gegen Sondernheim. Eine bärenstarke Mannschaft, die bis dahin alles 
gewann. Es war ein richtiger Fight unserer Mannschaft. Durch einen 
Glückstreffer der Sondernheimer konnten sie zwar gewinnen, doch 
die Moral unserer Truppe war dieses Mal sehr lobenswert. Also hatten 
wir nur noch im letzten Spiel die Chance zu punkten, was wir dann 
auch taten. Es ging gegen die Heimmannschaft aus Rheinzabern. In 
diesem Spiel wuchs unser Spieler Nico Schiffauer über sich hinaus. Er 
lenkte das Spiel und schoss alle 3 Tore zum 3:0-Sieg. Es waren zwar 
nur 2 Siege an diesem Tag, doch die andern 3 Spiele gingen unver-
dient verloren, da wir in jedem Spiel die bessere Mannschaft waren. 
Weiter so!
TuS-Landau West II 3:0,TuS-Rülzheim II 0:1,TuS-Hörth 0:1,TuS-Son-
dernheim 0:1,TuS-Rheinzabern 3:0
Es spielten: Jakob Litzenburger, Nico Schiffauer, Mika Hübner, Lina 
Ritter, Lara Zieger, Mika Hirschel, Mourice Weber, Niels Bauer.

dienst entführt uns in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria, 
Slowenien. Und er bietet Raum für alle. Es ist noch Platz - beson-
ders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden, wie Arme, 
Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Die Künstlerin Rezka Arnuš hat 
dieses Anliegen in ihrem Titelbild symbolträchtig umgesetzt. In über 
120 Ländern der Erde rufen ökumenische Frauengruppen damit zum 
Mitmachen beim Weltgebetstag auf.
Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäi-
schen Union. Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohner*innen 
sind knapp 60 % katholisch. Obwohl das Land tiefe christliche Wur-
zeln hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glau-
ben. Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. 
Dennoch war es über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und Men-
schen aus aller Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse 
Einflüsse mit.
Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Slowenien 
als das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Heute liegt es 
auf der „berüchtigten“ Balkanroute, auf der im Jahr 2015 tausende 
vor Krieg und Verfolgung geflüchtete Menschen nach Europa kamen.
Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slo-
wenischen Frauen die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein. Der 
Weltgebetstag ist in ihrem Land noch sehr jung. Seit 2003 gibt es 
ein landesweit engagiertes Vorbereitungs-Team. Dank Kollekten und 
Spenden zum Weltgebetstag der Sloweninnen fördert das deutsche 
Weltgebetstagskomitee die Arbeit seiner weltweiten Partnerinnen.
„Kommt, alles ist bereit“ unter diesem Motto geht es im Jahr 2019 
besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit „mit am 
Tisch sitzen können“. Deshalb unterstützt die Weltgebetstagsbewe-
gung aus Deutschland Menschenrechtsarbeit in Kolumbien, Bildung 
für Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von Roma-Frauen in 
Slowenien und viele weitere Partnerinnen in Afrika, Asien, Europa und 
Lateinamerika.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich 
Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewe-
gung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche 
und Gesellschaft. Am 1. Freitag im März werden allein in Deutschland 
hundertausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottes-
dienste und Veranstaltungen besuchen. Gemeinsam setzen sie am 
Weltgebetstag 2019 ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinan-
der: Kommt, alles ist bereit!
Es ist noch Platz. Wir freuen uns, euch am Freitag, 8. März in der evan-
gelischen Kirche um 19.00 Uhr zu begrüßen.

kfd Knittelsheim lädt zum Katzenfasching
Am Freitag, den 1. März 2019 findet unter einem neuen Konzept der 
Katzenfasching der kfd Knittelsheim statt. „Cats go Western“ lautet 
das Motto. Einlass ist um 19.31 Uhr und um 20.11 Uhr startet ein 
kleines, aber feines Faschingsprogramm mit Tänzen und Büttenreden. 
Anschließend findet eine Tanzparty statt. Wir freuen uns über Euren 
Besuch!
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Bis ca. 21.30 Uhr närrisches Programm, 
anschließend Tanzparty 

 

Wichtiger hinWeis 
an alle einsender von

Fotos
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Fotos mit 
folgender Mindestgröße druckbar sind:
Bei 90 mm Breite (1-spaltig) mind. 850 Pixel in der Breite
Bei 185 mm Breite (2-spaltig) mind. 1.750 Pixel in der Breite.
Das entspricht einer Bildauflösung von 240 dpi.
Fotos mit geringerer Auflösung werden nicht mehr abgedruckt. 
Hierzu ergeht keine besondere Benachrichtigung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
 Ihre Redaktion
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Kirchen

Kath. Kirchengemeinde  
St. Martin Ottersheim

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen siehe unter Kirchennach-
richten, Pfarrei Hl. Hildegard v. Bingen
Messdiener in Ottersheim:
Ott, ab Sa., 23.02. Dienst Gruppe 1

Prot. Kirchengemeinde  
Offenbach-Ottersheim

Bürozeiten im Prot. Pfarramt: Das Büro im Pfarramt Offenbach ist 
regelmäßig mittwochs von 9 bis 12 Uhr besetzt; Tel. 06348-285. Ter-
mine mit Pfarrerin Schieder können Sie jederzeit telefonisch vereinba-
ren. Homepage: www.kirche-offenbach.de
Mittwoch, 20.02.2019
20:00 Uhr Chor der Prot. Kirchengemeinde „Unisono“, Bürgersaal 
Ottersheim
Donnerstag, 21.02.2019
15:00 Uhr Präparanden Gruppe 1, Prot. Gemeindehaus Offenbach
17:00 Uhr Präparanden Gruppe 2, Prot. Gemeindehaus Offenbach
Sonntag, 24.02.2019 (Sexagesimä)
09:00 Uhr Gottesdienst, Prot. Kirche Ottersheim, B. Schieder
Montag, 25.02.2019
20:00 Uhr Sitzung des Presbyteriums bei Gabi Mayr
Sonntag, 03.03.2019 (Estomihi)
10:15 Uhr Gottesdienst, in Offenbach, Prot. Kirche Offenbach, A. Köck

Vorschau
Der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag findet am 
Freitag, den 08.03.2019 um 18.00 Uhr in der Prot. Kirche statt. 
Die Gebetsordnung kommt in diesem Jahr aus Slowenien. Thema: 
„Kommt, alles ist bereit“. Im Anschluss laden wir zu einem gemütli-
chen Beisammensein ein.
Für interessierte Frauenweltgebetstag-Besucherinnen:
Unser Proben zum Üben der Lieder für den Weltsgebetstag finden 
statt am:
Mittwoch, den 27.02.2019 ab 19:00 Uhr im Sängersaal und Freitag, 
den 08.03.2019 um 17:00 Uhr in der ev. Kirche.
wir freuen uns auf Euer Kommen.

Vereine und Gruppen

Kath. Frauenengemeinschaft 
Ottersheim e.V.

Weltgebetstag 2019 - Slowenien
Der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Laienbewegung von 
Frauen. und wird in über 170 Ländern in ökumenischen Gottesdiens-
ten begangen. Jedes Jahr steht ein anderes Land unter Berücksichti-
gung der Situation der dort lebenden Frauen im Mittelpunkt. Rund um 
den Erdball bringen wir im gemeinsamen Gebet ihre Sorgen, Wünsche 
und Hoffnungen vor Gott.
Die Gottesdienstordnung mit dem Motto: „Kommt, alles ist bereit“, 
wurde dieses Mal von christlichen Frauen aus Slowenien verfasst. Im 
Mittelpunkt steht das Gleichnis vom Festmahl aus LK 14,13-24.
Ihr Gottesdienst entführt uns in das Naturparadies zwischen Alpen 
und Adria. Und er bietet Raum für alle. Es ist noch Platz - beson-
ders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden wie Arme, 
Geflüchtete, Kranke und Obdachlose.
Mit der Kollekte werden Partnerorganisationen unterstützt, die Frauen 
weltweit stärken. Besuchen auch Sie den Gottesdienst zum Weltge-
betstag - es lohnt sich!
Alle Frauen und Männer sind zum Mitbeten und Mitfeiern recht herzlich 
eingeladen. Der ökumenische Gottesdienst findet am Freitag, 8. März 
2019, um 18.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Anschließend 
gemütliches Beisammensein.

Aus der Gemeinde

Gemeindebücherei Ottersheim
(Grundschule, Schulstraße)

Entdecke die Welten
Wir haben für dich jede Menge Bücher und viele andere Medien wie 
zum Beispiel Kassetten, Spiele und CDs!
Bei uns kannst du viele alte und neue Freunde treffen: Pippi Lang-
strumpf und Harry Potter, Petterson und Findus, den kleinen Vam-
pir, die drei???, aber auch Karo Karotte, den Kleinen Ritter Trenk und 
natürlich Conni und ihre Abenteuer, auch King-Kong - das Geheim-
schwein, Krimischwein, Weihnachtschwein… - 4 1/2 Freunde, Hexe 
Lilli und das Urmel. Ein wenig gruselig wird es mit den „Geistern in 
der Nebelnacht“ (aus der beliebten Buchreihe „Das magische Baum-
haus“) und rekordverdächtig mit den „Guiness World Records“.
Lass dich entführen in die Zukunft und in die Vergangenheit, in die 
Welt der Technik und in das Land der Phantasie, in ferne Länder und 
in die nächste Nachbarschaft!
Wenn du etwas für die Schule wissen möchtest oder wenn dir lang-
weilig ist, schau bei uns vorbei! Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Unsere Öffnungszeiten:
Sonntag 09.30 Uhr - 11.30 Uhr
Dienstag 18.00 Uhr - 19.00 Uhr

Ottersheimer Bärenfastnacht
Die Ottersheimer Bärenfastnacht ist restlos ausverkauft, worüber 
wir uns sehr freuen!
Für all diejenigen, die leider keine Karte mehr ergattern konnten, 
bieten wir die Möglichkeit,das Programm der Bärenfastnacht kos-
tenlos über eine Live-Übertragung auf einer Leinwand in der Turn-
halle (Schulgang) zu schauen. Gegen den Durst bieten wir auch 
hier Getränke an, sowie Heizer, damit niemand frieren muss. Nach 
dem offiziellen Programm, ab ca. 23:30 Uhr, gibt es die Möglich-
keit für 3 € Eintritt in der Turnhalle gemeinsam mit unserem DJ 
Felix Haag zu feiern.
Wie freuen uns auf euch!

Seniorenbeauftragte
Frau Esther Stadel, Tel: 06348 / 919486.

Aus der Jugendarbeit

Jugendheisel Ottersheim
Öffnungszeiten: Montag von 16.00 bis 18.30 Uhr
Über der Feuerwehr
Das sind unsere Angebote von März bis April für euch!

11.03.: Wir schauen einen Film
18.03.: Wir knüpfen Freundschaftsbänder
25.03.: Wir basteln einen Zauberstab (1,00 €)
01.04.: Wir kochen zusammen (2,00 €)
08.04: Wir machen ein Tischkickerturnier
15.04.: Wir basteln Osterdeko (1,00 €)
22.04.: Ostermontag geschlossen
29.04.: Wir basteln Segelschiffe
Infos unter: jugendpflege@vg-bellheim.de, Tel: 07272/91115
Wir freuen uns auf euren Besuch!

Euer Jugendpflegeteam

Ortsgemeinde 
Ottersheim
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Musikverein Ottersheim e.V.
Rosenmontag-

Musiker-Faschingsparty

Am Rosenmontag, den 04.03. lädt der Musikverein Ottersheim die 
gesamte Bevölkerung zur Musiker-Faschingsparty herzlich ein. Los 
geht’s um 11:11 Uhr in der Landmetzgerei Roland Benz. Bei guter 
Unterhaltung durch den Musikverein und heiterer Stimmung wird aus-
gelassen gefeiert. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

Sportvereine

Kegelclub “Bäreschuwler” e.V. Ottersheim
Fasching im Heisel, Ottersheim, Lange Straße 9
Donnerstag, den 28.02.2019 - Altweiberfasching, 19.00 Uhr,
Sonntag, den 03.03.2019 nach den Umzügen, 16.00 Uhr.
Für gute Musik, Essen und Trinken ist bestens gesorgt.
Bitte Gute Laune mitbringen!

TC´86 Ottersheim e.V.
Generalversammlung

Die diesjährige Generalversammlung des TC´86 
Ottersheim e.V. findet am 16.03.2019 um 18.00 Uhr 
im Clubhaus „ Zur Bärenstube“ statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung des 1. Vorsitzenden
2. Berichte aus den Abteilungen und Ausschüssen
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen
6. Wünsche, Anträge und Verschiedenes
7. Ausblick 2019
Anträge können bis zum 08.03. bei der Vorstandschaft eingereicht 
werden.
Im Anschluss an die Generalversammlung bieten wir Schnitzel + Pom-
mes für die teilnehmenden Mitglieder gegen einen Unkostenbeitrag 
von 5,- Euro an.

Turnverein Ottersheim
www.tv-ottersheim.de

Rosenmontag 

 
 TVO-Kinderfasching       

14.30 – 17.30 Uhr                                     
Jugenddisco (10-15 Jahre)   

   18.30 – 21.30 Uhr 

Schul- und Kulturhalle. Eintritt frei! 

Lieder zum Weltgebetstag 2019
Wie bereits in den Jahren zuvor, wollen wir auch den diesjährigen Got-
tesdienst zum Weltgebetstag mitgestalten. Dazu sind alle Frauen, die 
gerne singen, recht herzlich eingeladen.
Nina Hörner wird die Lieder mit uns einüben. Dazu treffen uns am 
Mittwoch, 27. Februar, 19.00 Uhr im Sängersaal im Bürgerhaus, und 
am Freitag, 8. März, 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche (vor dem 
Gottesdienst). Bitte weitersagen!

Oldtimerfreunde Ottersheim e.V.
„Roschdicher Grubber“  
am 24. Februar geöffnet

Am Sonntag, dem 24. Februar noch nichts vor? Wie 
wäre es mit einem Ausflug in den „Roschdichen Grubber“?
Am Sonntag, dem 24. Februar hat ab 11.00 Uhr der „Roschdiche 
Grubber“ wie an jedem vierten Wochenende eines Monats für alle 
hungrigen und durstigen Gäste geöffnet.
Für Speis und Trank ist wie immer bestens gesorgt. Die Oldtimer-
freunde freuen sich auf zahlreiche Gäste.

Landfrauenverein Offenbach-Ottersheim
Termine März / April Kreisverband Südpfalz

Do., 21.03.2019, 19:00 Uhr Vortrag „Ich sehe was, was du nicht 
siehst“- Augenheilkunde heute, unsere Gesundheit SWR4
Festhalle Heuchelheim
Referent/in: Dr. Jasmin Rezapour, Claudia Dorka, Daniela Engelhardt
TN- Beitrag: 3 EUR
Anmeldung bis 07.03 2019 bei Frau Winkelmann Tel.: 06347 / 919360
Mi., 27.03.2019, 14:00 Uhr „Kaffee und mehr... Musik trifft Pfälzer 
Urgestein
Dorfgemeinschaftshaus Herxheimweyer
Hermann Settelmeyer präsentiert Pfälzer Geschichten mit musikali-
scher Begleitung.
TN-Beitrag: Mitglieder 8 EUR, Nichtmitglieder 10 EUR
Anmeldung bis 12.03 bei Frau Winkelmann Tel.:06347 / 919360
Mi., 10.04.2019 / Do.,16.05.2019 Tagesfahrt nach Wertheim, roman-
tische und mittelalterliche Stadt Landau Alter Meßplatz, Süwegahalle
Ankunft in Wertheim, Fahrt mit dem Burgbähnle durch die historische 
Altstadt und zur Burg Wertheim.
Anschließend Burgführung. Gelegenheit zum Mittagessen im Burgres-
taurant.Rückfahrt mit dem Bähnle in die Stadt. Freizeit für einen Bum-
mel durch die Altstadt oder besuchen Sie das Wertheim Village Outlet.
TN-Beitrag: Mitglieder 40 EUR, Nichtmitglieder: 45 EUR
Anmeldung bis 27.03.bei Frau Winkelmann, Tel.: 06347 / 919360.

MGV Vereinigte Sänger 
Ottersheim 1864 e.V.

www.mgv-ottersheim.de

Einladung zur Mitgliederversammlung 
2019

Hiermit laden wir alle aktiven Sängerinnen und Sänger, die passiven 
Mitglieder und die Eltern des Kinder- und Jugendchores recht herz-
lich zu der Mitgliederversammlung ein. Diese findet am Samstag, 16. 
März 2019 um 20.00 Uhr im Sängersaal des Bürgerhauses statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Vorstands Öffentlichkeitsarbeit
3. Bericht über den Kinderchor
4. Bericht über den QueichKlang
5. Kassenbericht des Vorstands Finanzen
6. Kassenbericht des Kinder- und Jugendchores
7. Kassenbericht des QueichKlang
8. Bericht der Kassenprüfer, Entlastung der Vorstandschaft
9. Bericht der Chorleiter
10. Neuwahlen gem. Satzung
• der Präsident
• der Vorstand Organisation
• der Vorstand Finanzen
• drei Beisitzer
• 2 Kassenprüfer
11. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Anträge sind mindestens drei Wochen vor der Mitgliederversamm-
lung zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt zu stellen.
Alle Anträge sind beim Präsidenten oder einem Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstands schriftlich einzureichen und müssen 
einen Antrag mit ausführbarem Inhalt haben. Der Antrag ist spätes-
tens in der Mitgliederversammlung vom Antragsteller zu begründen.
Für Essen und Getränke wird gesorgt.
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Frauen-Selbstverteidigung beim TVO
Ab dem 9. März 2019 bietet die Kampfsportabteilung des TVO einen 
speziellen Frauen-Selbstverteidigungskurs an. In 10 Trainingseinhei-
ten vermitteln die Kampsportexperten Heinz Hesse und Mike Riether 
unterstützt von Sandra Föhlinger wie sich Frauen in Gefahrensitua-
tionen verhalten sollen und gegen männliche Angreifer verteidigen 
können. Trainiert werden u.a. sicheres Auftreten, verbale Auseinan-
dersetzungen, Deeskalation aber auch effektive Verteidigungstechni-
ken für Frauen und körperliche Auseinandersetzungen mit Angreifern.
Der Kurs findet immer samstags von 15:00 bis 16:00 Uhr in der Turn-
halle Ottersheim statt. Zum Kurs bitte mitbringen: Trainings-/Jogging-
hose oder Leggings, T-Shirt/Sweetshirt. Die Kursgebühr beträgt 50,- € 
für Nicht-Mitglieder und 25,- € für Mitglieder des TVO. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt.
Anmeldungen können ab sofort bei Heinz Hesse (Tel.: 0177-2061534, 
Mail: heinzhesse@web.de) telefonisch oder per email erfolgen.

Vorankündigung Sommerfest
Am Sonntag, 11. August 2019, veranstaltet der Turnverein ein Som-
merfest. Hierzu sind alle Mitglieder - mit Partner -, die sich im TVO auf 
verschiedenste Art und Weise engagieren, herzlich eingeladen. Bitte 
diesen Termin bereits heute im Kalender vormerken. Weitere Infos fol-
gen.

Spielgemeinschaft  
SG Ottersheim-Bellheim-Kuhardt-Zeiskam

Die Berichte zur Spielgemeinschaft befinden sich im vorderen Teil 
dieses Amtsblattes unter - Vereinsnachrichten aus der Verbandsge-
meinde! Homepage: www.suedpfalz-tiger.de

TV 1892 Ottersheim e.V.

VORSTAND GESUCHT !
UNSER VORSTAND

HELMUT STEINER GEHT AUF
EIGENEN WUNSCH IN DEN RUHESTAND

WIR SUCHEN DICH
engagierte/n Frau oder Mann
für die Vorstandsarbeit als Kopf eines 
erfahrenen und motivierten Teams

- Teamarbeit
- Spannendes Ehrenamt 
- Übernahme der Kosten für evtl. Lehrgang 

zum Vereinsmanager
- Fortbildungsseminare über den 

Sportbund

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Infos bei Helmut Steiner direkt oder am 

Infoabend 08.März 2019; 19Uhr;
Clubhaus TV Ottersheim

Auch der Turnverein kann nur 
durch die Unterstützung vieler 
Ehrenamtler und Helfer
existieren.

Vereine sind die Schaltzentralen 
bürgerschaftlichen 
Engagements. 
Was aber wäre der TVO ohne 
seinen Kopf – den Vorstand?

Das Aus für:
Turnen, Tanzen, Gymnastik, 
Handball, Ju-Jutsu und und…….

... denkst (schon länger) daran, 
Dich im ehrenamtlichen 
Bereich zu engagieren

... suchst eine (neue) 
Herausforderung

... bist neugierig und teamfähig

... hast Lust auf die Leitung eines
motivierten Teams

... suchst persönliche 
Entwicklungsmöglickeiten 
und Erfolge

tvottersheim@t-online.de
www.tv-ottersheim.de

immobilien Welt

06502 
9147-0

Bellheim: Büroräume zu vermieten
143 m2 Nutzfläche, klimatisiert.

Verwendungsmöglichkeiten: Kanzleiräume, Steuerberater, Praxen, 
Fuhrunternehmen und dgl. Stellplätze vorm Eingang vorhanden.

Tel. 0172 - 7204820

Gerhard Klein • 0173/3622150 • gtimmobilienservice.de

Wir bauen Neubau-Wohnungen für Sie.
Und suchen dafür passende Bauplätze, Häuser mit  

Anbaumöglichkeiten, Abrissobjekte, Gewerbeobjekte usw.
Wir erstellen Ihnen gerne kurzfristig ein unverbindliches  

kostenloses Angebot.

bauplatz in VG Rülzheim, VG bellheim und
Stadt GeR für vorgemerkte Kunden gesucht. 

immobilienbüro Philipp Schmitt, Rheinzabern. 
Tel. 07272 77 51 54 und philipp.schmitt2@gmx.net

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01
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Kirchen

Kath. Kirchengemeinde  
St. Bartholomäus Zeiskam

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen siehe unter Kirchennach
richten, Pfarrei Hl. Hildegard v. Bingen

St. Bartholomäus Zeiskam
Katholische öffentliche Bücherei Zeiskam, Kronstraße 39
Öffnungszeiten: jeden 1. Mittwoch im Monat von 16.00-18.00 Uhr

Bibelgesprächskreis
Die Teilnehmer des Bibelgesprächskreises treffen sich wieder am Mitt
woch, den 27.02.2019 um 18.30 Uhr in Zeiskam im ehem. Pfarrhaus.

Einladung zum Weltgebetstag der Frauen
Am Freitag, 1. März, um 19.00 Uhr in der kath. Kirche. Anschließend 
gemütliches Beisammensein im ehemaligen Kath. Pfarrhaus

Prot. Kirchengemeinde Zeiskam
Prot. Pfarramt Schwegenheim, Neustadter Str. 2, 67365 Schwegen-
heim Tel. 0 63 44/ 56 49, mail: pfarramt.schwegenheim@evkirchepfalz.
de; homepage : www.prot- kirche -zeiskam.de
Wochenspruch: „Heute, wenn ihr Gottes Stimme hören werdet, so 
verstockt eure Herzen nicht.“ (Hebräer 3,15)
Sonntag, 24.02.
10:15 Uhr, Gottesdienst (Kollekte für die eigene Gemeinde)
Dienstag, 26.02.
10:00 Uhr, Krabbelgruppe in den Räumen der Kita Eden
20:00 Uhr, Kirchenchor im Haus Bethanien
Freitag, 01.03.
19:00 Uhr, Weltgebetstag in der Kath. Kirche
Unsere Gottesdienste im März
Sonntag, 03.03.
9:00 Uhr, Gottesdienst (Kollekte für den Kirchentag)
Sonntag, 10.03.
10:15 Uhr, Gottesdienst (Kollekte für die eigene Gemeinde)
Sonntag, 17.03.
9:00 Uhr, Gottesdienst (Kollekte für die eigene Gemeinde)
Sonntag, 24.03.
10:15 Uhr, Gottesdienst (Kollekte für die Flüchtlings- und Menschen-
rechtsarbeit)
Sonntag, 31.03.
9:00 Uhr, Gottesdienst (Kollekte für die eigene Gemeinde)

Weltgebetstag
„Kommt, alles ist bereit!“ Unter diesem Leitwort bereiteten christliche 
Frauen aus Slowenien den Weltgebetstag 2019 vor. Von Herzen laden 
wir Sie, liebe Frauen und Freunde des Weltgebetstages zum Gottes-
dienst am 01.03.2019 um 19:00 Uhr in die Kath. Kirche ein.

Vortreffen Jubelkonfirmation
Am 18. März findet um 18:00 Uhr ein Vortreffen zur Jubelkonfirmation 
im Haus Bethanien statt.
Die Jubelkonfirmation in Zeiskam feiern wir am 16. Juni 2019.
Eingeladen zum Vortreffen und zur Jubelkonfirmanden sind alle, die in 
den Jahren 1994, 1969, 1959 und 1954 in Zeiskam konfirmiert wur-
den.
Auch wer nicht in Zeiskam konfirmiert wurde, aber an der Jubelkon-
firmation teilnehmen möchte, ist herzlich zum Vortreffen und auch zur 
Jubelkonfirmation eingeladen.

Fundsachen in der Kirche
In letzter Zeit wurden einige Dinge (Regenschirme, Mütze, Brille) in 
der Kirche liegen gelassen. Wer diese Gegenstände vermisst, kann sie 
gerne beim nächsten Gottesdienst in der Kirche abholen.

Internetpräsenz unserer Kirchengemeinde
Sämtliche Informationen über Termine, Veranstaltungen, Kirchbauver-
ein und alle anderen Gruppen und Kreise gibt es auch online auf www.
prot-kirche-zeiskam.de.

Aus der Gemeinde

WollCafé im Rathaus
Immer mittwochs von 15.00 bis 17.00 
Uhr im Rathaus. Handarbeiten und 

erzählen bei Kaffee oder Tee. Einfach reinschauen, Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Bücherei Zeiskam
Die Bücherei Zeiskam, Kronstraße 39, ist Mittwochnachmittags von 
16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 
dem 6. März 2019.

Zweckverband für Wasserversorgung 
„Germersheimer Nordgruppe“

Weicheres Wasser für die Bürger
Der Zweckverband möchte seine Kunden im Rahmen einer Befragung 
zu dem Thema „weicheres Wasser“ beteiligen. In den kommenden 
Tagen erhalten Sie von uns diesbezüglich ein Informationsschreiben 
mit einer Antwortpostkarte. Die Teilnahme ist freiwillig und für Sie kos-
tenfrei. Über eine rege Beteiligung freuen wir uns.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit sich umfangreich auf der 
Internetseite der Verbandsgemeinde Lingenfeld unter www.vg-lingen-
feld.de über das Thema „Enthärtung“ zu informieren.

Aus der Jugendarbeit

Jugendtreff Zeiskam
Aus der Jugendarbeit

Eislaufen und Talent ausüben im Jugendtreff Zeiskam

Am Freitag, dem 22.02.2019 findet wieder 
einer der sehr begehrten Jugendtreffausflüge 
statt. Die Kids fahren mit dem Jugendpfleger 
Dominik Wilhelm nach Ludwigshafen zum 
Eislaufen.
Die angemeldeten Jugendlichen freuen sich 
schon seit Wochen auf diesen Ausflug. Für 
günstige 5 Euro ist dies ein tolles Angebot der 
Jugendpflege Bellheim.
Außer Fußball, Dart und anderen sportlichen 
Aktivitäten kann man sich im Jugendtreff 
auch kreativ beschäftigen. Wie zum Beispiel 
die 15-jährige Juzebesucherin „Kayleigh“, 
die uns schon seit längerem mit ihren frei 
gezeichneten Phantasiekreationen beein-

druckt. Wir können daneben stehen und dabei zusehen wie Kayleigh 
in Minutenschnelle (ohne Vorlage) ein Bild entwirft. Vielleicht möchte 
uns der ein oder andere auch sein künstlerisches Talent zeigen und 
kommt mal bei uns vorbei. Wir freuen uns auf euch!

Ortsgemeinde 
Zeiskam
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3. Reise-Termin: 6 Tage Frühlings-Reise vom 02. - 07.06.2019 ins 
bekannte „Tannheimer Tal / Tirol, „eines der schönsten Hochtäler der 
Alpen - Berge - Almen & Seen, wenn die Almwiesen blühen. *** Fami-
lienhotel - Frühstücken vom Tiroler Büffet - Abendessen Menüwahl 
- Rundfahrten: durchs Allgäu mit Sennerei-Besuch & Kostprobe, ins 
herrliche Lechtal, mit den Pferdeplanwagen zur Alm am Vilsalp-See 
- usw. Wir bitten unsere Lieben Reisefreunde wegen der gesamten 
Planung / Organisation um baldigen Bescheid.
Neue Mitbürger & Senioren sind bei uns herzlich willkommen!
Diese angebotenen Touren können Sie bei unseren nachgenannten, 
langjährigen Partnern wegen der Qualität nachfragen & sich dort 
anmelden.
in Zeiskam: bei Fam. Gerhard Hünerfauth - Tel. 06347 - 2787 - Fax: 
973612
in Bellheim: bei Frau Liesel Schmidt, Tel. 07272 - 6682
in Hatzenbühl: bei Fam. Luzia & Helmut Werling, Tel. 07275 - 3831
in Herxheim bei Fam. Christa & Adolf Schmidt, Tel. 07276 - 909131
in Hochstadt: bei Frau Else Heim - Tel. 06347 - 6830 oder Birgit Wolf, 
Tel. 06347 - 9821006
Sprechen Sie auch unsere Reisefreunde in den oben genannten Orten 
an oder noch besser, fordern Sie bei uns oder den Partnern die DIN A 
4-Flyer mit den Preisen & Leistungen an. Hotel-Prospekte zur Einsicht 
jedoch nur in Zeiskam möglich!

Mitgliederversammlung  
des Fördervereins des GV Frohsinn mit Neuwahlen

Am Samstag, dem 9. März, findet um 19.00 Uhr die Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins des GV Frohsinn im Sängerheim „Zur 
Zwewwl“ statt. Hierzu ergeht die herzliche Einladung an alle Mitglieder.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Rechners
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wahl des geschäftsführenden Vorstands
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Vorschau 2019
9. Sonstiges, Wünsche und Anträge
Ergänzungen zur Tagesordnung und Anträge an die Mitgliederver-
sammlung sind 8 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich und 
begründet beim Vorstand einzureichen.

Mitgliederversammlung des Gesangvereins Frohsinn
Am Samstag, dem 9. März, findet um 20.00 Uhr die Mitgliederver-
sammlung des Gesangvereins Frohsinn im Sängerheim „Zur Zwewwl“ 
statt. Hierzu ergeht die herzliche Einladung an alle Mitglieder.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Rechners
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Bericht des Vorsitzenden
8. Sonstiges, Wünsche und Anträge
Ergänzungen zur Tagesordnung und Anträge an die Mitgliederver-
sammlung sind 8 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich und 
begründet beim Vorstand einzureichen.

Musikverein „Cäcilienverein“ Zeiskam e.V.
Almauftrieb-Party!

Almauftrieb mit Hüttengaudi! Der Countdown läuft! Stimmung garantiert!
Auf Grund der großen Nachfrage veranstaltet der Cäcilienverein 
erneut eine Almauftriebsparty in der Fuchsbachhalle.
Gerne möchten wir die „Almauftrieb-Party“ mit euch zusammen feiern 
und laden euch hiermit ganz herzlich ein. Die Almauftrieb-Party findet 
am Samstag, den 30.03.2019 um 19.00 Uhr in der Fuchsbachhalle in 
Zeiskam statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr!
Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 15 € und an der Abendkasse 
17 €. In dem Eintrittspreis ist ein 0,5 ltr. Festschoppen enthalten.

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Frau Heupel ist erreichbar montags und donnerstags jeweils von 
09:00 Uhr - 12:00 Uhr.

Bankverbindung
Wenn Sie die Arbeit unserer Kirchengemeinde unterstützen wollen, 
würden wir uns sehr darüber freuen! Gerne stellt Ihnen das Pfarramt 
eine Spendenquittung aus!
Bankverbindung: Verwaltungszweckverband Speyer/Germersheim
VR-Bank Südpfalz: IBAN: DE02 5486 2500 0001 0237 30
Bitte im Verwendungszweck immer Prot. Kirchengemeinde Zeiskam 
angeben und den Grund der Überweisung

Vereine und Gruppen

LandFrauen Zeiskam e.V.
Kochkurs „Kraut und Rüben“

Termin: Montag, den 25.02.2019 um 19:30 Uhr im Haus Bethanien.
„Kraut u. Rüben - abwechslungsreiche Ernährung in der kalten Jah-
reszeit. Kursleiterin Ilona Clemens-Müller wird uns bestimmt wieder 
leckere Gerichte vorstellen.
Bitte Geschirr mitbringen.

Gymnastikstunden
Am Donnerstag, den 28. Februar fällt die Gymnastikstunde aus, da 
in dieser Woche Ferien sind.
Ab 7. März wieder wie gewohnt um 18:30 Uhr in der Fuchsbachhalle.

Schwerpunktveranstaltung in Weingarten
Termin: Donnerstag, den 07.03.2019, 19:30 Uhr im Evang. Gemein-
dehaus, Hauptstr. 37
Vortrag: „Da schlägt mir das Herz bis in den Hals hinein!“ Dummer 
Spruch oder Wahrheit? Referent: Dr. Harald Schwacke, Chefarzt der 
Kardiologie im Diakonissenkrankenhaus Speyer.
Anmelden bitte bei Eva Riemer bis spätestens 01.03.2019, damit die 
Landfrauen in Weingarten planen können.

Termine der Kreisverbandes (KV) Südpfalz:
14.03.2019: „Sous-Vide Dampfgaren“ in Altdorf, Gäuhalle
Anmeldung erbeten bis spätestens 01.03.2019
21.03.2019: „Augenheilkunde heute!“ Vortrag in Heuchelheim
Ich sehe was, was du nicht siehst!
Anmelden bitte bis 07.03.2019.
24.-25.05. 2019: 2-tägige Lehrfahrt nach Kehlheim und Regensburg.
Anmeldung bis spätestens 28.02.2019
28.08.2019: Neuer Termin für Fahrt nach Wertheim
Bei Interesse bitte umgehend anmelden, da schon 2 Termine ausge-
bucht sind.
Oben gen. Termine des KV sind ausführlich beschrieben im Anhang 
unseres Programmes 2018/2019.
Auch zu diesen Veranstaltungen anmelden bei Eva Riemer.

Euro-Reiseclub 1997 Zeiskam
Info / Anmelden: Zeiskam bei Jutta & Gerhard Hünerfauth - Tel. 06347 
- 2787 Fax: 973612 in Bellheim: bei Frau Liesel Schmidt, Tel. 07272 - 
6682. Hier erhalten Sie auch Leistungs- / Preis-Flyer, oder fordern Sie 
einfach den DIN A 4-Flyer bei uns an! Wir freuen uns auf SIE. Unser 
Konto Nr. lautet: DE 94 54 85 1440 0025005810 bei der SPK GER - 
Kandel

Vorgesehene Reisen 2019
Auf geht`s zum Schwarzwälder Natur & Genießer Tag mit kleiner 
Kirschblüten-Wanderung rund um das Kirschendorf
1. Reisetermin: 13. 04. 2019 Tagesreise zum Frühling in den Schwarz-
wald, Täler & Kirschblütenzeit in der Ortenau inkl. Mittagessen im Res-
taurant/ Hotel im Oberen Renchtal - Kaffee & Kuchen im naturnahen 
Wolfstal. Wir bitten wegen der gesamten Planung um rechtzeitiges 
Anmelden!
Das besondere „Muttertags - Geschenk“ Tages-Reise mit Bus 
zum Genuss inkl. Main - Schifffahrt in Miltenberg / Bayern
2. Muttertagsfahrt am 12. Mai - Odenwald - Spessart - Mainland inkl. 
Auswahl vom Mittagessen & 1 ½ Std. Schifffahrt ab Miltenberg / Main 
inkl. Kaffee & Kuchen an Bord, das wird ein traumhafter Tag nicht nur 
für Mütter auch für Väter! Bitte auch zu dieser Tagesreise frühzeitig 
anmelden, wegen der gesamten Planung, z. B. Reisebus-Reservie-
rung, Mittagessen - Schifffahrt mit Kaffee & Kuchen sowie ein kleines 
Erinnungs-Geschenk.
Frühlingsfahrt ins herrliche „Tannheimer Tal“ nach Tirol & ins 
bekannte Ost- Allgäu inkl. Sennerei-Besuch mit Kostprobe.
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der Fuchsbachhalle in Zeiskam. Gezielt werden die Muskelgruppen 
trainiert und gedehnt, die Ihr beim Laufen benötigt. Bitte bringt eine 
Gymnastik- oder Isomatte mit. Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder 
kostenlos.
Druslach-Tour am 17.02.2019
Am 17. Februar startete eine Gruppe von zehn Läufern auf den Drus-
lach-Erlebnis-Weg. Wir liefen von Zeiskam aus bis zur Vogelschutz-
hütte nach Lingenfeld und wieder zurück. Unterwegs bekamen wir 
jede Menge Eindrücke über die Natur im Frühling. Es war wieder ein 
super geplanter Ausflug.

Vorschau
4. Flugplatzlaufserie in Speyer
Am kommenden Freitag findet um 20:15 Uhr der zweite Lauf zur Flug-
platzlaufserie in Speyer statt. Zur Auswahl stehen die Distanzen 3,3 
km / 6,7 km und 10 km. Die Anmeldung für alle Läufe ist im Flugplatz-
gebäude in Speyer. Der letzte Termin für die Serie ist am 22.03.
27. Donnersberglauf am 23.02.2019 über 7,2 km und 418 Hm
Am kommenden Samstag beginnt um 15:00 Uhr der Donnersberglauf. 
Start und Anmeldung ist am Bürgerhaus in Steinbach am Donnersberg
Mitgliederversammlung der LSG Zeiskam mit Verleihung der 
Sportabzeichen
Am Freitag, den 22.03.2019 findet um 19:00 Uhr die Mitgliederver-
sammlung der LSG Zeiskam mit Verleihung der Sportabzeichen im 
Fuchsbachsaal in Zeiskam statt.
Die Tagesordnungspunkte:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Feststellen der ordnungsgemäßen Einberufung
3. Feststellen des Stimmrechts
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Bericht des 1. Vorsitzenden mit Jahresrückblick
6. Bericht der verschiedenen Vorstandsmitglieder
7. Bericht der Kassenführerin
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Aussprache zu den Berichten
10. Entlastung der Vorstandschaft
11. Aktivitäten im Jahr 2019
12. Sonstiges (Aktivität an der Kirwe, Info zur geplanten Satzungsän-
derung 2020, etc.)
13. Verleihung der Sportabzeichen
Informationen über die LSG Zeiskam und deren Aktivitäten erteilt 
Andreas Flörchinger (Tel.: 0151-28058198; Mail: a.floerchinger@lsg-
zeiskam.de). Homepage: www.lsg-zeiskam.de

1. Budo-Club Zeiskam e.V.
Training in den Winterferien und über 

Fasching beim 1. Budo-Club
In den Winterferien findet nur am Mittwoch, den 

27. Februar ab 18:00 für die jugendlichen Judokas bis 14 Jahre ein 
gemeinsames Training für alle Gürtelfarben statt. Die Erwachsenen 
und Jugendlichen ab 14 Jahre trainieren mittwochs zur üblichen Zeit 
ab 19:30 Uhr im Dojo. Auch am Rosenmontag ist kein Judotraining.
Die Kickboxer treffen sich zur gewohnten Zeit mittwochs ab 19:30 Uhr. 
Am Aschermittwoch, den 27. Februar nehmen alle Trainingsgruppen 
zu den üblichen Zeiten das Training wieder auf.

Yoga-Kurse in Zeiskam

Dienstags, Mama Yoga mit Baby, 10.00 - 11.15 Uhr
Dienstags, Yoga für Kinder von 6-10 Jahren, 15.30 - 16.30 Uhr
Donnerstag, Yoga für jedes Alter, 9.30 - 11.00 Uhr
Donnerstag, Rückenyoga, 18.30 - 20.00 Uhr
Donnerstag, Yoga für Männer, 20.30 - 22.00 Uhr
Freitags, Yoga für Anfänger, 9.30 - 11.00 Uhr
Wann: Beginn je nach Kurs ab 17.08.2017

Die Vorverkaufsstellen sind ab 18. Februar Bäckerei Reuther in Zeis-
kam und Getränkemarkt „Trink und Spar“ in Schwegenheim sowie bei 
allen aktiven MusikerInnen.
Die Almauftrieb-Party eröffnet der Musikverein Hailfingen um 19.00 
Uhr.
Ab 21.00 Uhr bebt dann die Halle mit den „Lausbuba“, bekannt von 
den Cannstatter Wasen, Oktoberfest London, vielen Rundfunk- und 
TV- Auftritten sowie TOP Firmenevents für Unternehmen.

Für das leibliche Wohl ist mit Weiß-
wurst, Brezeln, Käsespätzle, u.v.m. 
über den ganzen Abend bestens 
gesorgt.
Wir freuen uns, euch bei der 2. Alm-
auftrieb-Party begrüßen zu dürfen!

Sportvereine

Reit- und Fahrverein 
Zeiskam e.V.

Der Reit- und Fahrverein Zeiskam möchte 
alle Vereinsmitglieder zur Generalversammlung am 8. März 2019 
um 20.00 Uhr in den Wirtschaftsraum der großen Reithalle herzlich 
einladen.
Einladung Vereinsjugend zuvor um 18.00 Uhr, ebenfalls im Wirt-
schaftsraum.
Tagesordnungspunkte:
1. Bericht des Vorstandes:
Überblick Vereinsgeschehen und Baumaßnahmen, Überblick Wer-
bemaßnahmen und Sponsoren, Rückblick Turniersaison 2018 und 
Vorausschau auf 2019, Information über den Schulbetrieb und das 
Voltigieren, Wissenwertes über den Fahr-, Spring-, Dressur-, und Viel-
seitigkeitssport
2. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4. Neuwahlen, Wahl der Vorstandschaft
5. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
6. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentliche Beiträge
7. Verschiedenes
Die Vorstandschaft freut sich über eine rege Teilnahme an der Ver-
sammlung.

LSG Zeiskam e.V.
Trainingszeiten für Neueinsteiger und 

Lauferfahrene
Ihr wollt mit dem Laufen beginnen, habt aber bisher die Kurve nicht 
gekriegt? Ihr möchtet gerne Laufen, aber alleine macht es euch keinen 
Spaß? Ihr wollt eure bisher erzielten Zeiten verbessern?
Dann seid Ihr bei uns richtig.
Bei uns ist es egal, ob Du erst mit dem Laufen beginnst, einfach nur 
Mitläufer suchst oder Deine Wettkampfzeiten gezielt verbessern willst. 
Wir teilen uns stets in verschiedenen Gruppen auf, sodass jeder seine 
gewünschten Ziele erreichen kann.

Funktionsgymnastik

Die Teilnehmer der Druslach-Wandertour bei strahlendem Sonnen-
schein am vergangenen Sonntag.

Muskeltraining und Beweglichkeitstraining ist kein lästiges Beiwerk, 
sondern die notwendige Unterstützung zum Laufen. Jeden Donners-
tag (außer an Feiertagen und in den Ferien) treffen wir uns von 18:30 
- 19:30 Uhr zur Stärkung der Bauch-, Bein- und Rumpfmuskulatur in 
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Neben dem Kindertraining bietet der Verein auch wöchentlich Mitt-
wochabends ab 19:30 Uhr den Erwachsenen und Jugendlichen 
Anfängern die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Durch unsere 
geschulten Trainer wird der Einstieg in den Judosport ermöglicht. 
Neben den Judogrund- und Selbstverteidigungstechniken wird im 
besonderen Maße wirbelschonende Gymnastik und Fitness für den 
ganzen Körper geboten. Als Ziel sollte nicht nur das Erreichen einer 
Gürtelfarbe, sondern auch der absolut schonende Einstieg in die kör-
perliche Ertüchtigung sein. Kommen sie zu einem kostenlosen, unver-
bindlichen Probetraining ob Jung oder Alt, ob weiblich oder männlich 
in die Fuchsbachhalle in Zeiskam.
Nähere Informationen zu den üblichen Trainingszeiten montags, mitt-
wochs oder freitags in der Fuchsbachhalle in Zeiskam oder werktags 
von 17:30 Uhr -18:00Uhr unter folgender Nummer 06347-6685).

Kickboxen
Betrachten Sie Kickboxen als ein effektives Trainingsprogramm, bei 
dem Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination verbessert wer-
den. Angesprochen sind Erwachsene jeden Alters. Männer, Frauen 
und Jugendliche ab 14 Jahren, die ihre Kondition, ihre Reaktionsfä-
higkeit und ihre Muskulatur trainieren wollen. Für alle, die durch ein 
ausgeklügeltes Fitnessprogramm Fettpölsterchen verbrennen und 
zugleich ihr Selbstbewusstsein durch Angriff- und Verteidigungstech-
niken stärken möchten, ist Kickboxen genau das Richtige. Wir freuen 
uns auf jeden Interessenten, der an einem unverbindlichen und kos-
tenlosen Probetraining in freundlicher Gesellschaft und unter Anlei-
tung eines sehr erfahrenen und sympathischen Trainers teilnehmen 
möchte. Unter seinem geschulten Blick wird geschwitzt und trainiert 
was das Zeug hält. Egal ob ihr bereits trainiert oder noch vollkommen 
sportfremd seid, hier seid ihr willkommen.
Unsere Trainingszeit: mittwochs ab 19:30 Uhr in der Fuchsbachhalle 
in Zeiskam.
Anmeldung, Kursgebühren und weitere Informationen mittwochs vor 
dem Training. Neueinsteiger oder Neueinsteigerinnen können jederzeit 
das Training aufnehmen. Es besteht die Möglichkeit mit einer Zehner-
karte die Kosten überschaubar zu gestalten.

TC ‚86 Zeiskam e.V.
Einladung 

 zur Mitgliederversammlung 2019
Liebe Vereinsmitglieder,
zur Mitgliederversammlung des TC ´86 Zeiskam e.V. laden wir euch 
herzlich ein: Freitag, den 1. März 2019, 19:00 Uhr in der Jahnstube 
des TB Jahn Zeiskam.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des 1.Vorsitzenden
3. Bericht des Sportwartes und der Jugendwartin
4. Bericht der Kassenwartin
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
6. Abstimmung über Anträge
a.) Mitgliedsbeitragserhöhung
b.) Clubhausdienst wochenweise in Verantwortung der Mannschaften
7. Neuwahl der Vorstandschaft
8. Verschiedenes, Wünsche, weitere Anträge, Diskussion
Die Vorstandschaft bittet um rege Teilnahme - insbesondere da u.a. 
mit dem Tagesordnungspunkt „Neuwahl der Vorstandschaft“ wichtige 
Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden.

TB Jahn Zeiskam e.V.
Stammtisch „Zäskämer Buwe“ 

 im TB Jahn Zeiskam
Der nächste Arbeitseinsatz im Sportzentrum „Sau-
heide“ ist am Samstag, 23. Februar 2019, 9.00 Uhr. 

Bitte beteiligt euch recht zahlreich, damit die vielfältigen Arbeiten erle-
digt werden können.
Anschließend, ab 12.00 Uhr, laden wir alle - auch diejenigen, die nicht 
am Arbeitseinsatz teilnehmen können - zum Wintergrillen, im Bereich 
des Biergartens ein. Wer kommt, möchte sich bitte bei Kurt Mann 
(Handy: 162/293 65 61; Mail: kurt.mann@lotto-rpl.de) anmelden, 
damit beim Einkauf entsprechend disponiert werden kann.

Abteilung Fußball
Vorbereitung: Jahn Zeiskam - Fortuna Billigheim 1:2 (1:1)
Mit dem Tabellenführer und Aufstiegsaspiranten der Bezirksliga stellte 
sich auf dem Bellheimer Kunstrasenplatz ein Gegner vor, der dem 
Verbandsligisten viel abverlangte. Es gab ein Wiedersehen mit den 
ehemaligen Zeiskamer Akteuren Markus Schneider, Patrick Weller und 
Marcel Thiede. 

Wo: Bahnhofstraße 37, im Dojo des Budo-Clubs
Kosten: Je nach Kurs(8/10/12)Termine /
Einheit 10,-Euro
Die Kurse sind als Präventionskurse zertifiziert und werden von den 
gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Prävention bis zu zwei-
mal im Jahr zurückerstattet.
Matten, Decken und Kissen sind vorhanden
Kursleiter: Sabine Grüner-Braun, Ergotherapeutin, Yogalehrerin 
(BYV), Yin-Yoga Lehrerin(BYV)
Weitere Infos unter 06347-919028

Jahresplan 2019
Der 1. Budoclub Zeiskam hat wiederum ein interessantes Programm 
für seine Mitglieder, ob jung oder alt, für 2019 zusammengestellt.
17. März Sportabzeichenverleihung
23. März Osterbasteln
6. und 7. April Osterturnier
11. April Generalversammlung
17. / 18. Mai Budonacht (5-9 Jahre) im Dojo
17. August Kanu fahren mit anschließendem Grillen und Zelten
1. November Schlittschuhlaufen
23. November Adventsbasteln
29. / 30. November Budonacht (ab 9 Jahre) im Dojo
Noch ohne feste Termine sind die einzelnen Gürtelprüfungen.
Haben wir euer Interesse geweckt, dann solltet ihr euch jetzt schon 
die Termine freihalten.

Trainingszeiten beim Budoclub Zeiskam
Weitere Infos hier oder auf unserer Homepage www.1-budo-club-
zeiskam.de
Montags im Dojo
Judo ab 17:30 Uhr - 18:30 Uhr für Kinder mit weißem und weißgelbem 
Gürtel bis 11 Jahre. 18:30 - 20:00 Uhr Judowettkampftraining ab 14 
Jahre
Donnerstags „Neu“
Lauftreff von April bis Oktober ab 18:15 Uhr nach telefonischer
Absprache (06347-60 77 14)
Mittwochs im Dojo
Judo ab 18:00 - 19:30 Uhr für Kinder ab gelbem Gurt
Judo ab 19:30 - 21:00 Uhr für Erwachsene und Jugendliche
Mittwochs in der Fuchsbachhalle
Judo ab 18:00 - 19:15 Anfänger Kinder ab 6 Jahre
Tigerkids ab 18:00 - 19:00 Uhr Kinder ab 4 Jahre
Kickboxen ab 19:30 - 21:30 Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre
Freitags im Dojo
Judo ab 17:00 - 18:15 Uhr für Kinder mit weißem und weißgelbem 
Gürtel
Judo ab 18:15 - 19:45 Uhr für Kinder ab gelbem Gurt
Samstags im Dojo
Judo Kyutraining nach Absprache

Lauf- und Fitnessabteilung:
Treffpunkt beim Budoclub-Lauftreff
Der Lauftreff beginnt immer donnerstags um 18:15 Uhr. Treffpunkt 
nach Rücksprache. Bei uns sind auch Nichtmitglieder recht herzlich 
willkommen. Informationen über den Lauftreff und Laufveranstaltun-
gen erteilt Gerhard Frey (Tel.: 06347/6685; Email: budo@1-budo-club-
zeiskam.de).
Neueinsteiger werden nach telefonischer Absprache individuell 
betreut.

„Tigerkids“ - Judo für die Kleinsten -  
Wir suchen Verstärkung

Kommt doch vorbei und versucht die ersten Kontakte mit der Judo-
matte. Wer es noch nicht versucht hat, sollte es bei den „Tigerkids“ 
immer mittwochs beim 1. Budoclub Zeiskam probieren. Die 4 - 6 Jäh-
rigen sollen mit viel Spaß die erste Berührung mit Judo bekommen. 
Neben vielen Spielen ist auch Gewaltprävention, Wertevermittlung 
und Selbstbehauptungstraining das Ziel dieser Gruppe. Ganz neben-
bei wird die Förderung der Körperwahrnehmung und des Bewegungs-
empfindens, Stärkung der Stütz- und Haltemuskulatur, sowie der 
Förderung grundlegender koordinativer und konditioneller Fähigkeiten 
Punkte in diesem Training sein. Auch die Entwicklung von Werten für 
die eigene Sicherheit und den Erwerb vielfältiger Kompetenzen zur 
Entfaltung der Persönlichkeit sind Bestandteil des Programms, das 
die erfahrene Trainerin verspricht. Das Training findet mittwochs von 
18:00 - 19:15 Uhr statt. Weitere Info und Ansprechpartner auf unserer 
Homepage „1-budo-club-zeiskam.de“.

Judo
Jetzt einsteigen „ neue Anfängergruppe“
Immer mittwochs ab 18:00 Uhr trainiert die Gruppe des Anfängertrai-
nings für Kinder ab 6 Jahren. Spielerisch werden hier die Grundkennt-
nisse des Judosports vermittelt. Neben judospezifischen Elementen 
wird Beweglichkeit, Koordinationsschulung und Einübung sozialen 
Verhaltens ein wichtiger Bestandteil des Trainings sein. 
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Allgemeiner Teil

Mitteilungen anderer Behörden

Mitarbeiter/innen gesucht
Die Kreisverwaltung Germersheim sucht je einen
1. Sachbearbeiter (m/w/d) für den Aufgabenbereich Jagd-, Fischerei- 
und Grundstücksverkehr
2. Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Ausbildungsförderung
Bewerbungsschluss: 9. März 2019.
Die Einstellungsvoraussetzungen und weiteren Anforderungen sowie 
die erforderlichen Kontaktdaten entnehmen Sie bitte den Stellenaus-
schreibungen auf unserer Homepage www.kreis-germersheim.de/
stellenangebote.

Grundkurs für ehrenamtliche Betreuer
Die Betreuungsbehörde und die Betreuungsvereine des Landkreis 
Germersheim führen wieder einen Grundkurs für ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer durch. Der Kurs umfasst fünf Abende und 
findet ab 12. März 2019, 19 Uhr, jeweils dienstags im Gebäude der 
Ökumenischen Sozialstation Rülzheim, Kuhardter Straße 37, 76761 
Rülzheim, statt.
An den fünf Abenden erhalten die Teilnehmer einen Überblick über 
die Arbeit eines gesetzlichen Betreuers und erfahren, was sie bei der 
gesetzlichen Betreuung beachten müssen. Auch wird an einem Abend 
ein Facharzt über Krankheitsbilder informieren, die zu einer gesetzli-
chen Betreuung führen können. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen 
begrenzt, die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro für alle fünf Abende.
Die Anmeldung bis 1. März wird erbeten entweder bei der Betreu-
ungsbehörde, Jürgen Stegner,
Tel. 07274/53-264, bei der Arbeiterwohlfahrt, Christiane Lossin, Tel. 
07275/8919, bei der Lebenshilfe, Holger Bast Tel. 07271/5050341 
oder beim SKFM (Sozialdienst katholischer Frauen und Männer), Mar-
gareta Klein, Tel. 07274/7078211.

Die Zeiskamer mussten auf einige wichtige Spieler, unter anderem 
wieder die beiden Torhüter Alexander Reichert und Steffen Hess, 
verzichten. Die Angreifer Eric Biedenbach (Knieprobleme) und Mau-
rice Hafner (krank) fehlten ebenfalls. Es entwickelte sich ein munteres 
Spielchen, bei dem die Zeiskamer mehr Ballbesitz hatten, allerdings 
oft nicht schnell genug nach vorne spielten. Und in vorderster Linie 
war der einsatzfreudige Christof Wörzler oft auf sich allein gestellt. Die 
Gästeführung dann in der 32. Minute aus heiterem Himmel: Marcel 
Thiede schlenzte eine Freistoß aus 20 m in die obere Ecke, Pita war 
machtlos, ein „gelernter“ Torhüter hätte sicher eine Chance gehabt, 
zumal der Ball in der Torwartecke einschlug. Zehn Minuten später der 
Ausgleich: Cengiz Yavuz köpfte ein Freistoßflanke von Christian Ligin-
ger ein. Zuvor hatten die Zeiskamer mehrere gute Chancen vergeben. 
Auch im 2. Spielabschnitt ließ die Torgefährlichkeit zu wünschen übrig. 
Die Zeiskamer Abwehr überzeugte und ließ wenig zu. Trotzdem kamen 
die Billigheimer in der 58 Minute zum Siegtreffer. Der routinierte Mar-
kus Schneider (35 Jahre), wie der 36-Jährige Patrick Weller, immer 
noch ein Leistungsträger, nutzte einen der vielen Ausflüge des Tor-
warts mit einem Heber aus größerer Distanz zum 2:1. Die verstärkten 
Angriffsbemühungen im letzten Spieldrittel brachten zwar Chancen 
aber keinen Treffer mehr. In der Schlussminute wurde Simon Pongratz 
wenige Meter vor dem Tor gelegt. Der Schiedsrichter zog es vor, statt 
Elfmeter das Spiel abzupfeifen.
Trotzdem insgesamt ein positives Fazit: Die Abwehr und das defen-
sive Mittelfeld standen sicher, nach vorne muss noch mehr gehen. 
Schade, dass der umtriebige Neuzugang Wörzler, nach Foul, in der 76. 
Min. vom Platz musste. Hoffentlich sind die Probleme am Knie nicht 
schwerwiegend. Der andere Winterneuzugang Anis Klicis ist ebenfalls 
ein echte Verstärkung, Die „Jungfüchse“ Simon Stubenrauch (nach 
langer Verletzung) und Lukas Bauer-Humbert überzeugten wie auch 
wie Yavuz, der ebenfalls lange fehlte.
Es spielten: Pita - Mees, Meyer, Klicic ((57. Kolb), Yavuz - BauerHum-
bert, Stubenrauch - Toker (57. Streib), Liginger, Pongratz - Wörzler 
(76. Bahar);
Vorschau:
Samstag, 02.03.19, 18.00 Uhr: Viktoria Herxheim - Jahn Zeiskam
Die Generalprobe steigt beim alten Rivalen Herxheim, der über eine 
tolle Truppe verfügt und in der Landesliga noch Aufstiegschancen, 
zumindest über die Relegation, hat. Bei der Viktoria wirkt Kadir Seker 
mit, den die Zeiskamer aus disziplinarischen Gründen ausgemuster-
ten und der sich in der Winterpause den Herxheimern anschloss.
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Wann ?  am Montag 04.März 2019  
Beginn:  14.11 Uhr – 17:00 Uhr       

Wo ?             in der Fuchsbachhalle in Zeiskam 

Was ?          zu Spiel, Spaß und 
            kunterbuntem Faschingstreiben 

 

Mit Kinderschminken 

Dazwischen gibt es Spiele für alle! 
 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!  

 

 

 



AMTSBLATT VERBANDSGEMEINDE BELLHEIM - 42 - Ausgabe 8/2019

Wir sind der Ortsverband Wörth/ Schaidt des Deutschen Allergie- und 
Asthmabundes und laden regelmäßig Interessierte, Betroffene sowie 
deren Angehörigen mit Allergie, Asthma und Neurodermitis zu unseren 
Selbsthilfetreffen/ Informationsabenden zu den aktuellen
Themen nach Schaidt ein. Der Ortsverband Schaidt besteht seit Sep-
tember 2009 und ist ihr Ansprechpartner für Allergie, Asthma und 
Neurodermitis in der Südpfalz.
Wann: Am Donnerstag, den 28.02.2019 um 19:30 Uhr zum 
Gesprächskreis /Informationsabend.
Wo: Jugendraum des Bürgerhauses in Schaidt, Hauptstraße 121.
Kontakt und Beratung:
Montag und Mittwoch von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Ihre Ansprechpartnerin des Deutschen Allergie- und Asthmabundes 
e.V. (DAAB) Ortsverband Wörth/ Schaidt, Frau Bettina Maier, steht 
Ihnen gerne für Ihre Fragen unter der Telefonnummer 06340/905172 
zur Verfügung.
Folgende Broschüren und Flyern können, kostenlos beim Ortsver-
band Wörth/Schaidt angefordert werden:
Broschüre Gesunder Innenraum
Bewusster Leben-mit Nesselsucht- Urtikaria
Bewusster Leben mit Urtikaria- Tagebuch
Broschüre Allergien bei Kindern
Ratgeber Kinderzimmer
Allergie konkret Eltern: Sonderausgabe zu Allergien, Asthma und Neu-
rodermitis
Flyer: Für Kinder
Die wichtigsten Antworten zu Allergien tipps 4U
Die wichtigsten Antworten zu Asthma tipps 4U
Die wichtigsten Antworten zu Neurodermitis tipps 4U.

„Jugend musiziert“ – feierliche 
Abschlussveranstaltung

Am Wettbewerb „Jugend musiziert“ des Regionalausschusses Süd-
pfalz in Germersheim haben dieses Jahr 54 Kinder- und Jugendliche 
teilgenommen. Der Regionalausschuss ist ein Zusammenschluss der 
Kommunen Stadt Neustadt, Stadt Landau und der Landkreise Südli-
che Weinstraße und Germersheim, die zusammen die finanziellen Vor-
aussetzungen für diesen Wettbewerb geschaffen haben.
Die Preisträger werden in einer selbst gestalteten musikalischen Feier-
stunde am Sonntag, 3. März 2019, 11 Uhr, in der Stadthalle Germers-
heim ihre Urkunden erhalten. Landrat Dr. Fritz Brechtel lädt zu dieser 
Veranstaltung die Bevölkerung herzlich ein.

Parkinson-Selbsthilfegruppe 
 Germersheim

Die nächsten beiden Termine für das Treffen der Parkinson- Selbsthil-
fegruppe sind am Montag, 25.02. und am Montag, 25.03.2019 jeweils 
um 15 Uhr im Vereinshaus von Interkultur e.V. im Fronte Lamotte, Ger-
mersheim.
Thema für den 25.02.: Informationen zum Schwerbehindertenausweis 
und allgemeiner Austausch.
Parkmöglichkeiten: Parkplatz am Fronte Lamotte, von da aus 120 m 
ebener Fußweg.

Einigung über Eckpunkte zur 
Grundsteuerreform wichtiger Schritt

Der GStB sieht in dem jetzt vorliegenden Kompromiss zur Grund-
steuerreform einen wichtigen Schritt und weist auf die Notwendig-
keit eines entsprechenden Gesetzentwurfes zum Jahresende hin. 
Andernfalls würden den Städten und Gemeinden in Rheinland-Pfalz 
über Nacht ersatzlos rund 600 Millionen Euro an Einnahmen wegbre-
chen. Ein Ausfall dieser Mittel hätte zur Folge, dass die kommunale 
Selbstverwaltung in vielen Gemeinden zum Stillstand kommt, da die 
Grundsteuer gerade in finanzschwachen Kommunen vielerorts rund 
30 % der Einnahmen ausmacht. Ausdrücklich begrüßt der GStB auch 
die gefundene Regelung bezüglich der Einführung der Grundsteuer C: 
Künftig sollen die Gemeinden selbst festlegen können, ob sie unbe-
baute Grundstücke besteuern. Damit erhalten sie ein wichtiges Steu-
erungsinstrument, um auf Wohnraummangel oder Leerstände flexibel 
zu reagieren.

Schulbuchausleihe im Schuljahr 2019/2020
Frist für Anträge auf Gewährung von 

Lernmittelfreiheit endet am 15. März 2019!
Noch bis zum 15. März 2019 können Anträge auf Gewährung von 
Lernmittelfreiheit für das Schuljahr 2019/2020 in den Klassenstufen 
5 bis 13 an den allgemeinbildenden Schulen, die sich in Trägerschaft 
des Landkreises befinden, sowie an der Berufsbildenden Schule Ger-
mersheim/Wörth (bestimmte Bildungsgänge: BF I, BF II, HBF I, HBF II, 
Wirtschaftsgymnasium) gestellt werden. Darauf weist die Kreisverwal-
tung Germersheim hin.
Die Anträge sind fristgerecht und mit den entsprechenden Unterlagen 
im Schulsekretariat oder direkt bei der Kreisverwaltung Germersheim 
abzugeben. Ausführliche Informationen zum Antragsverfahren gibt es 
im Internet unter www.LMF-online.rlp.de. Darüber hinaus stehen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Germersheim für 
Fragen unter der Telefonnummer 07274/53-335 zur Verfügung.

Aus Kreis und Region

Leere Wiege
Leere Wiege, Selbsthilfegruppe, Treffen in Landau für Eltern, die ihr 
Kind in der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verloren 
haben.
Kontakt: Ramona Suthues, Tel. 06341 6305862, leere-wiege@gmx.de
Beratung und Unterstützung bei Verabschiedung und Bestattung -
Kontakt: Helga Beisel, Tel. 06347 455, www.leere-wiege.com
Die Angebote sind kostenfrei und der Einstieg in die Gruppe jederzeit 
möglich.

Historisches Museum der Pfalz Speyer
Der Grüffelo kommt nach Speyer!

Kinderbuchzeichner Axel Scheffler liest im Historischen Museum 
der Pfalz
Am Sonntag, 3. März, ist Axel Scheffler zu Gast im Historischen 
Museum der Pfalz. Ab 15 Uhr wird er für sein Publikum zeichnen und 
aus dem von ihm illustrierten Bilderbuch „Der Grüffelo“ lesen. Begüßt 
werden die Gäste vom Grüffelo selbst, der an diesem Nachmittag als 
„Walking Act“ im Museum unterwegs ist. Die Veranstaltung findet im 
Begleitprogramm zur aktuellen Familien-Ausstellung „Das Sams und 
die Helden der Kinderbücher“ statt.
Das Buch „Der Grüffelo“ von Julia Donaldson mit Zeichnungen von 
Axel Scheffler machte das Duo weltweit bekannt.
Karten kosten 5 Euro für Kinder und 8 Euro für Erwachsene und sind 
im Vorverkauf an der Museumskasse oder online unter www.tickets.
museum.speyer.de erhältlich.
Die Sonderausstellung „Das Sams und die Helden der Kinderbücher“ 
ist noch bis zum 5. Mai im Historischen Museum der Pfalz zu sehen. 
Weitere Informationen unter www.sams-ausstellung.de

AVG setzt zusätzliche Züge während der 
Vollsperrung der Rheinbrücke ein

In der Nacht von Samstag, 23. Februar, auf Sonntag, 24. Februar, wird 
die Rheinbrücke bei Maxau im Zuge der Sanierungsarbeiten zwischen 
23 Uhr und 8 Uhr voll gesperrt. Wer bereits in den frühen Morgenstun-
den unterwegs ist, kann eine umweltfreundliche Alternative zum PKW 
in Anspruch nehmen: Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) bietet 
jeweils eine zusätzliche Verbindung auf der Stadtbahnlinie S52 zwi-
schen Germersheim und Wörth (Rhein) an. Die beiden Züge bedienen 
alle Haltestellen entlang der Strecke.
Aktuelle Verkehrsmeldungen gibt es im Verkehrsticker auf der AVG-
Homepage unter www.avg.info/fahrt-planen/verkehrsmeldungen
Zusätzliche Fahrt der Stadtbahnlinie S52 von Germersheim nach 
Wörth
Haltestelle Abfahrtszeit
Bellheim Am Mühlbuckel 04:48
Bellheim 04:49
Zusätzliche Fahrt der Stadtbahnlinie S52 von Wörth nach Ger-
mersheim
Haltestelle Abfahrtszeit
Bellheim 06:29
Bellheim Am Mühlbuckel 06:30

Deutscher Allergie- und Asthmabund
Selbsthilfetreffen/Informationsabend in Schaidt

Der Deutsche Allergie - und Asthmabund e.V. DAAB ist die größte und 
älteste Patienten- und Verbraucherschutzorganisation für Menschen 
mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und COPD.
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KARNEVAL GESELLSCHAFT

BELLHEIM
„Superhelden feiern dieses Jahr Fasenacht in Bellonia“

Kinderfasenacht 
am 24.02.2019 von 14 - 16.30 Uhr 
in der Festhalle Bellheim. Eintritt frei.

Fasenachtsumzug 
am Sonntag, den 03.03.2019.
Beginn 13.31.Uhr
Aufstellung wie immer ab 12.30 Uhr am 
Bahnhof.
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PLANUNG, STATIK, BAULEITUNG

UDO   UDO DAUSCH DIPL.-ING. (FH)

DAUSCH  INGENIEURBÜRO
  76879 OTTERSHEIM
OTTERSHEIM  GäNSEwEIDE 30 • TEL. 06348-7933

Ottersheimer 
 Bärenfasenacht

Fasching bei 
den Bären

•  Bärenfasenacht 
 am 23.02.2019
 in der Schul – und 
 Kulturhalle
 Beginn: 19:01 Uhr 
 (Ausverkauft)

• Fasching 
 im Heisel 
 am Schmutzigen Donnerstag 

 28.02.2019 
 Beginn: 19:00 Uhr

• Faschingsparty mit DJ 
 am Sonntag, 03.03.2019 
 Beginn: ab 16:00 Uhr

• Rosenmontag
 Musikverein: Faschingsparty 
 in der Landmetzgerei Benz  
 Faschingsmusik von der Musikkapelle  
 Weißwurstfrühstück & Kaffee und Kuchen
 Beginn: ab 11:00 – 14:00 Uhr
 Ab 14:00 Uhr: Faschingsparty 
 mit DJ & Barbetrieb

•  Kinderfasching beim TVO 
 in der Schul- und Kulturhalle 
 Beginn: 14:30 – 17:30 Uhr

•  Jugenddisco (10 – 15 Jahre) 
 beim TVO 
 in der Schul- und Kulturhalle
 Beginn: 18:30 bis 21:30 Uhr
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Ottersheimer 
 Bärenfasenacht

Anruf genügt - gerne beraten und besuchen wir Sie!

Unser Thema: Anzeigen in den Amts- u. Mitteilungsblättern

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen für Ihren Erfolg ...

HELAU -
Do simmer debei ...

P Spanierstraße 70  76879 Essingen in der Pfalz/SÜW
T 06347-97208-0  F 06347-97208-10

E info@u-b-werbung.de

Die Ottersheimer Bären, 
freuen sich auf 
Ihren Besuch

EXTREM GÜNSTIG
ONLINE DRUCKEN

Fotolia_48409297

www.LW-flyerdruck.de
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       Viel Spaß 
           beim Karneval 
   in Germersheim

für Physiotherapie und Manuelle
Therapie

Thomas Hinz
(Ehemals Horst Krieger)

76726 Germersheim, An Fronte Karl 10
www.physio-hinz.de
E-Mail: info@physio-hinz.de

Telefon: 07274 8272

Krankengymnastik Manuelle Therapie
Extension/Schlingentisch  Fango
Eisbehandlung  Ultraschalltherapie
Herz-Kreislauftraining
Manualtherapeutische Kiefergelenksbehandlung

Heilpraktiker Physiotherapie

Praxis

GruSSwort 
des Bürgermeisters 
für den Stadtanzeiger 
anlässlich der Fasnachtskampagne 2018/2019
des Vereins Germersheimer rhoischnooke e.V.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Fasnachterinnen und Fasnachter, 

in der laufenden Kampagne 2018/2019 steht der 
Fasching in Germersheim ganz passend unter dem 
Motto: „Die Bauarbeiten sind vorüber, bei der 
Schnook steigt jetzt wieder das Fasnachtsfieber“.
Die Aktiven des Germersheimer Vereins „Rhoi-
schnooke e.V.“ und die zahlreichen kleinen und 
großen Fasnachterinnen und Fasnachter in der 
Stadt bereiten sich schon seit einiger Zeit inten-
siv auf die großen Höhepunkte der laufenden 
Fasnachtskampagne vor.

So ziehen auch in diesem Jahr wieder die großen Prunksitzungen, der 
Gardeball oder der Kinderfasching und zahlreiche weitere Fasnachts-
veranstaltungen unseres Germersheimer Karnevalvereins sicher 
wieder viele Gäste und Besucher in die gut gefüllte Stadthalle und auf 
die Straßen unserer Stadt.
Einer der beliebtesten Höhepunkte ist dabei auch in diesem Jahr si-
cherlich wieder der große Faschingsumzug am 2. März 2019 ab 13.11 
Uhr, zu dem ich Sie alle ganz herzlich einlade. 
Ich wünsche allen Fasnachterinnen und Fasnachtern sowie allen 
kleinen und großen Närrinnen und Narren eine schöne, ausgelassene 
und fröhliche Fasnachtszeit und uns allen gemeinsam viele schöne 
Stunden bei den beliebten Fasnachtsveranstaltungen und beim traditi-
onellen Saal- und Straßenfasching hier bei uns in Germersheim.

Marcus Schaile
Bürgermeister

wie Sie im Schlaf einfach abnehmen! 

Ich möchte Ihnen eine Methode nahelegen, bei der ich eine ziemlich 
interessante und wichtige Erkenntnis gewonnen habe. Stellen Sie sich 
vor, Sie legen sich abends ins Bett zum Schlafen und Ihr Körper fängt an, 
Kalorien und Fett abzubauen.
Lesen Sie den Text bis zum Ende, dann werden Sie wieder Hoffnung 
spüren. Was wir mit unserem Körper können, ist vielen wahrscheinlich 
nicht bewusst. Jedes Lebensmittel und jede gezielte Bewegung bewir-
ken etwas im Körper oder in der Psyche. Denken Sie gründlich darüber 
nach, was passiert, wenn Sie zu viel essen, zu wenig essen oder etwas 
essen, was Ihnen nicht guttut - was bewegt sich in Ihrem Körper und in 
der Psyche? Das Gleiche passiert auch, wenn ich mich gezielt bewege, 
zu wenig bewege oder gar nicht bewege. Im Körper und in der Psyche 
passiert etwas - denken Sie darüber wirklich nach. Jeder hat schon diese 
Erfahrung gemacht, der eine nimmt es bewusster wahr und der andere 
weniger. Wir können uns zu 100% sicher sein, dass bei jedem Lebensmit-
tel, welches wir zu uns nehmen, etwas im Körper passiert. Ob es gut oder 
schlecht für den Körper ist, können Sie selber entscheiden, je nachdem 
wie Sie sich zur Zeit fühlen und wie Sie sich fühlen könnten, wenn Sie 
ihren Wunschkörper hätten. Abnehmen im Schlaf, das geht wirklich und 
davon muss auch keiner mehr nur träumen: Abnehmen im Schlaf funkti-
oniert tatsächlich. Aber nur bei denen, die vorher gezielte Bewegungen 
trainieren, genau dabei werden Kalorien verbrannt. 
Je gezielter Sie trainieren, umso besser für Ihren Körper. Bedenken Sie, 
dass der Körper auch nach dem Training noch Kalorien verbrennen kann. 
Das nennt man den Nachbrenneffekt. In der Nacht, während wir schla-
fen, sorgt der Körper dafür, dass er sich erholt und neue Energien für den 
nächsten Tag gewinnt. Umso effektiver ich trainiere, desto mehr muss 
mein Körper dafür Sorge tragen, dass er mit den Energien aus den Fetten 
am besten versorgt wird. Trainiere ich nur oh la la, dann nimmt er die 
Energien nicht aus den Fetten, sondern als allererstes nur aus den Koh-
lenhydratspeichern, sodass es sich nicht wirklich beim Abnehmen be-
merkbar macht, da sich am nächsten Tag bei ein wenig zu viel Kalorien 
die Kohlenhydratspeicher im Körper sofort wieder auffüllen und man so 
an die wesentlichen Fettreserven, die für das Abnehmen relevant sind, 
nicht herankommt. Die bewährteste Methode im Trainingsbereich ist 
deswegen das Kraft-Ausdauer-Zirkeltraining. Bei diesem Training wird 
der Puls immer schön oben gehalten und der Fettstoffwechsel richtig gut 
angekurbelt, damit der Körper optimal und sehr lange vom Nachbrenn-
effekt profitieren kann. Wenn Sie es nicht mehr alleine versuchen möch-
ten, sondern mit Hilfe und Unterstützung von einem zielgerichteten 
Kraft-Ausdauer-Zirkeltraining, damit auch Sie im Schlaf abnehmen, dann 
sollten Sie sich jetzt Ihren Platz hier im ACTIVITY in Germersheim, An 
Fronte Karl 1, sichern. Rufen Sie uns jetzt unter der Tel. 07274 7117 an!
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Naturheilkunde sinnvoll, denn 
auch naturheilkundliche Verfah-
ren erweisen sich als erfolgreich. 
Sie stellen eine wirksame und 
gut verträgliche Therapie bei Un-
ruhezuständen, Schlafstörungen 
und anderen Belastungsreakti-
onen dar, die vielfach mit Stres-
ssituationen und Burnout einher-
gehen.
In jedem Fall ist es beim Burn-
out eine wichtige Vorausset-
zung, sich zu schonen und von 
Pflichten zu entlasten. Da Kör-
per, Geist und Seele beim Burn-
out aus der Balance geraten, ist 
es dringend nötig, den Rhyth-

mus zu verlangsamen, das heißt 
innezuhalten. Je mehr Zeit sich 
der Burnout-Patient zugesteht, 
desto schneller verläuft der Hei-
lungsprozess. Dazu gehört es 
auch zu lernen, einmal „Stopp“ 
und „Nein“ zu sagen; nur so 
können die wichtigen Auszeiten 
wieder in den Tages- und Wo-
chenablauf integriert und einem 
Burnout langfristig vorgebeugt 
werden. Wichtig: Erfolg bringt 
nur eine dauerhafte Veränderung 
des persönlichen Verhaltens, 
um wieder „Feuer und Flamme“ 
statt ausgebrannt zu sein. Quelle: 
Hevertfür Physiotherapie und Manuelle

Therapie

Thomas Hinz
(Ehemals Horst Krieger)

76726 Germersheim, An Fronte Karl 10
www.physio-hinz.de
E-Mail: info@physio-hinz.de

Telefon: 07274 8272

Krankengymnastik Manuelle Therapie
Extension/Schlingentisch  Fango
Eisbehandlung  Ultraschalltherapie
Herz-Kreislauftraining
Manualtherapeutische Kiefergelenksbehandlung

Heilpraktiker Physiotherapie

Praxis

Wichtige Information!
Bei den vorliegenden Seiten handelt es sich um 

ein  Muster.
Die spätere Veröffentlichung in der Zeitung
kann layouttechnisch sowie inhaltlich hiervon
abweichen bzw. variieren.
Anzeigenplatzierungen neben bestimmten
Texten oder Fotos werden nicht gewährleistet.

 Anzeige
90 x 90 mm

€

 Anzeige
90 x 70 mm

€

Gesunder Tee 
27,5 Liter Tee hat jeder Deut-
sche nach Angaben des deut-
schen Teeverbandes im Jahr 
2013 durchschnittlich getrunken. 
75,5 Prozent davon wurden als 
schwarzer und 24,5 Prozent als 
grüner Tee aufgebrüht. Kräuter- 
und Früchtetees sind dabei noch 
nicht berücksichtigt, denn streng 
genommen sind das keine Tees, 
sondern nach gesetzlicher De-
fi nition „teeähnliche Erzeugnis-
se“. Ihnen fehlt in der Regel die 
anregende Wirkung des Koffeins. 
„Echter“ Tee, egal ob schwarz 
oder grün, stammt vom selben 
Teestrauch Camellia sinensis. 
Welche Sorte daraus wird, ent-
scheidet der Herstellungsprozess.  
Egal ob „echter Tee“ oder tee-
ähnliches Getränk: Tee verbrei-
tet Gemütlichkeit und tut gut – 
vor allem in der kalten Jahreszeit. 
Und Tee ist ein kalorienfreies Ge-
tränk, wenn er nicht mit Zucker 
gesüßt wird.

Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung empfi ehlt gesunden Er-
wachsenen, täglich etwa 1,5 Liter 
Flüssigkeit durch Getränke zu sich 
zu nehmen.
Die benötigte Menge kann bei 
Hitze, Fieber, Durchfall oder 
Ausdauersport auch höher lie-
gen. Ungezuckerte Kräuter- und 
Früchtetees sind neben Mineral-
wasser eine gute Alternative, um 
den Körper mit ausreichend Flüs-
sigkeit zu versorgen.
Möglicherweise kann Tee aber 
auch noch viel mehr: Es gibt Hin-
weise darauf, dass beispielswei-
se der regelmäßige Konsum von 
grünem Tee das Risiko für Krebs, 
Demenz oder Herz-Kreislaufer-
krankungen senken könnte. For-
scher vermuten, dass die darin 
enthaltenen sekundären Pfl an-
zenstoffe, und zwar die soge-
nannten Polyphenole, zu denen 
auch die Flavonoide gehören, da-
bei eine wichtige Rolle spielen.

Bei welchen Symptomen sollte 
man zum Arzt?  
Es empfi ehlt sich, bei allen länger 
anhaltenden Beschwerden und 
Unregelmäßigkeiten des Verdau-
ungstrakts einen Arzt aufzusu-
chen.
Der Facharzt für Untersuchungen 
des Verdauungstrakts ist der Gast-
roenterologe.
Er wird mit Ihnen zusammen ent-
scheiden, welche Untersuchungen 
zur Abklärung Ihrer Beschwerden 
gemacht werden sollten.
Symptome, die die Durchführung 
einer Darmspiegelung notwendig 

machen, sind zum Beispiel: 
• Sichtbares Blut im Stuhl
• Auffällige Veränderungen der 

Stuhlgewohnheiten wie zum 
Beispiel Durchfall und Verstop-
fung im Wechsel

• Anhaltende Schmerzen im 
Bauchbereich

Wenn Sie einen Test auf versteck-
tes Blut im Stuhl gemacht haben 
und dieser positiv war, muss zur 
Abklärung der Ursache auf jeden 
Fall eine Darmspiegelung durch-
geführt werden.

Studie belegt hohen Nutzen 
der Darmkrebsvorsorge 
Die DACHS-Studie (Darmkrebs: 
Chancen der Verhütung durch 
Screening), in die mittlerweile fast 
5000 Darmkrebspatienten und 
fast 5000 Kontrollpersonen ohne 
Darmkrebs aufgenommen wur-
den, ist eine der weltweit größ-
ten epidemiologischen Studien 
zu Darmkrebs.  Mit den verfüg-
baren Daten konnte gezeigt wer-
den, dass das Risiko, innerhalb 
von zehn Jahren nach einer Vor-
sorgekoloskopie an Darmkrebs zu 
erkranken, um rund 90 Prozent 
niedriger ist als bei Personen, die 
keine Vorsorge-Darmspiegelung 
in Anspruch genommen hatten. 
Die aktuellsten Auswertungen des 
Studienleiters Prof. Dr. Hermann 
Brenner vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) in Heidel-
berg zeigen zudem, dass die Über-
lebensraten bei Patienten, deren 
Darmkrebs durch eine Vorsorge-
Koloskopie entdeckt wurde, sehr 

viel höher sind als die Überlebens-
raten von Patienten, deren Tumor 
erst aufgrund von Beschwerden 
diagnostiziert wurde. Beide Er-
gebnisse unterstreichen das hohe 
Potenzial der Darmkrebsvorsorge. 
Im Jahr 2002 wurde die Vorsorge-
koloskopie als gesetzliche Leistung 
der Krankenkassen in Deutschland 
eingeführt. Bis 2005 hatten über 
1,1 Mio. Menschen die präventi-
ve Untersuchung in Anspruch ge-
nommen. All diejenigen haben 
heute Anspruch auf eine zweite 
kostenlose Vorsorge-Darmspiege-
lung. „Die Vorsorgedarmspiege-
lung hat in den ersten 10 Jahren 
rund 180.000 Darmkrebsfälle ver-
hütet und 80.000 Menschen da-
vor bewahrt, an diesem Krebs zu 
sterben, weil ein bereits vorhande-
ner Tumor so früh erkannt wurde, 
dass er heilbar war.“ 

Quelle: www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/24012982

Verlieben Sie sich in die Besten natürlichen FATBURNER, die Ihren 
Stoffwechsel beschleunigen, damit Ihre Hosen ins Rutschen kommen!

Die einen fasten, die anderen 
hungern, damit Sie Ihren Winter-
speck losbekommen.
Wissen Sie was die Profis nut-
zen? Die Profis nutzen natürliche 
gesunde Fat-Burner, die
einen echten Stoffwechsel-
Turbo im Körper zünden. Wenn 
Sie rann wollen an ihren Winter-
Speck, dann sollten Sie neben 
Ihrem regelmäßigen Training die 
richtige Ernährung zu sich neh-
men. Sie müssen nicht einmal 
auf Genuss verzichten. Wenn 

Sie Ihren Gerichten die richtige 
Würze geben, dann geben Sie 
Ihrem im Winter faul gewordenen 
Stoffwechsel, ordentlich Pfeffer 
und sehen zu wie die Pfunde 
purzeln.
Fangen wir an mit der stoffwech-
selanregenden Pflanze Bärlauch, 
der reichlich an Vitalstoffen und 
ätherischen Ölen besitzt, die sich 
zusätzlich positiv auf die Darm-
flora wie auch auf unsere Ver-
dauung auswirkt.

Unsere tolle Knolle, das Gewürz 
Knoblauch sorgt nicht nur für 
einen funktionierenden Stoff-
wechsel, womit ein rasanter 
Blutzuckerspiegel anstieg ver-
ringert wird, dazu wirkt er auch 
entschlackend.
Frischer Ingwer im heißen Was-
ser kann den Appetit und somit 
auch den Heißhunger auf
etwas Süßes zügeln. Eine Studie 
der Columbia University New 
York hat nachgewiesen,
dass die asiatische Knolle mit 
seinen über 25 verschiedenen 
Antioxidantien den Stoffwechsel 
anregt und sich damit positiv auf 
die Kalorienbilanz auswirkt. Ein 
wahrer Booster ist die Gelbwurz, 
besser bekannt als Kurkuma. 
Dieses Gewürz aus der Familie 
der Ingwergewächse verbessert 
die Fettverbrennung.
Ähnlich positive Effekte bewirkt 
das im Pfeffer enthaltene Pipe-
rin. Es hilft dabei mehr Kalorien 
zu verbrennen und Nährstoffe 
besser aufzunehmen.

Eine vergleichbare Körperreak-
tion ruft im Übrigen Chili hervor. 
Er ist mit seiner Schärfe geradezu 
ein Turbo für die Fettverbren-
nung. Hier ist es das Capsaicin, 
das eine Thermogenese auslöst 
und damit die Wärmeproduktion 
im Körper um bis zu 25 Prozent 
erhöhen kann – das überflüs-
sige Fett wird regelrecht wegge-
schmolzen.
Starten Sie jetzt noch mit 2x in 
der Woche einem gezielten Kraft-
Ausdauertraining, das Ihnen die 
nötige Power aktiviert für Ihren 
Fatburner, dann dürften Sie sich 
wieder Vorstellen wie Sie sich in 
Ihre neue Kleider einkleiden!
Versuchen Sie es jetzt, mit Hilfe 
und Unterstützung von zielge-
richtetem ACTIVITY-Training, 
SICHERN Sie sich jetzt noch 
Ihren Platz hier im ACTIVITY 
GERMERSHEIM, An Fronte Karl 
1. 
Rufen Sie uns an und verein-
baren Sie Ihr kostenloses Bera-
tungsgespräch jetzt unter der 
Tel.Nr. 07274 7117 !

Damit aus Stress kein Burnout wird
Durch ständigen Stress aus-
gelöste Erkrankungen gehören 
heute zu den weltweit schwer-
wiegendsten und bedeutends-
ten Krankheitsbildern. So kann 
zu viel negativer Stress zum 
Burnout-Syndrom führen. Burn-
out – das „Ausgebranntsein“ 
oder „Erschöpftsein“ – betrifft 
in seinen unterschiedlichen Er-
scheinungsformen und Schwe-
regraden bis zu 20 Prozent der 

Bevölkerung. Angesichts der 
steigenden Zahl dieser und an-
derer psychischer Erkrankungen 
gibt es dringend Handlungsbe-
darf. Burnout ist eine totale Er-
schöpfung und ist auf keinen 
Fall nur durch „Pausen“ rege-
nerierbar.
Um für eine nachhaltige Gene-
sung zu sorgen, ist eine engma-
schige Zusammenarbeit zwi-
schen Ärzten, Schulmedizin und 

Rückenbeschwerden 
durch Stress oder Probleme
Wenn es im Rücken zieht oder 
zwickt, können Stress oder see-
lische Leiden dahinterstecken. 
„Probleme lasten oft schwer auf 
unserem Rücken“, erläutert der 
Chefarzt für Psychosomatik am 
Zentrum für ambulante Rehabi-
litation (ZAR) in Regensburg, Dr. 
Christian Müller. „Wir wissen, 
dass 80 Prozent der Rückenbe-
schwerden keine körperliche Ur-
sache haben.“ Eingebildet sind 
diese Schmerzen dabei nicht.
„Neben vielen Ursachen 
könnten auch Stress und Kum-
mer zu Veränderungen der Ner-
venvernetzung zwischen den 
Rückenmuskeln führen“, so 
der Experte. „Normalerweise 

wechseln unsere Muskeln zwi-
schen Anspannung und Ent-
spannung.“ Seelische Bela-
stung und persönliche Konflikte 
könnten diese Funktion stören. 
Betroffenen rät Müller, mit ihrem 
Hausarzt darüber zu sprechen. 
„Er kann an einen Facharzt für 
Psychosomatik überweisen.
Leider dauert es oft lange, bis 
ein Therapieplatz frei wird. 
Schneller kommt man eventuell 
in einer Reha unter.“
Um vorzubeugen, sollte man 
dem Experten zufolge Konflikte 
ansprechen, Beziehungen ernst 
nehmen und – auch wenn es 
schwer ist – offene Gespräche 
führen.

Quelle: Patientenmagazin HausArzt
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Die Stecher feiern Fasenacht
in der Dampfnudel

Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“ Rülzheim e.V. lädt ein

Kinder-Fastnachtsparty
Die KGR lädt am Sonntag, dem 24. Februar, ab 13.30 Uhr zum 
Kinderfasching in die Dampfnudel ein. Die Veranstaltung findet 
in diesem Jahr nicht an Fastnachtsonntag, sondern schon eine 
Woche davor statt. Die kleinen Gäste können sich auf ein tolles 
Programm freuen: Die Minis und Bambinis führen ihren Schau-
tanz „Barbie“ auf, die Stecherle erzählen tänzerisch die Geschichte 
„Die Nacht der Verwandlung“. Selbstverständlich sorgen Inge 
und Dieter Bouche mit Spielen wieder für beste Unterhaltung, 
unterstützt vom Prinzenpaar Thomas III. und Jessica I.. DJ Maik 
und Jürgen sorgen für die passende Musik, auch für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt.Ü30 Faschingsparty

Wie schon in den vergangenen Jahren findet am Rosenmontag 
wieder die traditionelle Ü30 Party statt. Gute Stimmung ist garan-
tiert, wenn die DJs Jürgen und Maik die großartigsten Klassiker 
der vergangenen Jahrzehnte und die besten Hits und Schlager 
von heute auflegen. Und das Beste: Der Eintritt ist kostenlos. Also 
nichts wie hin zur großen KGR-Ü30-Party in der Dampfnudel! Be-
ginn ist um 20.11 Uhr

Anruf genügt - gerne beraten und besuchen wir Sie!

Unser Thema: Anzeigen in den Amts- u. Mitteilungsblättern

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen für Ihren Erfolg ...

HELAU -
Do simmer debei ...

P Spanierstraße 70  76879 Essingen in der Pfalz/SÜW
T 06347-97208-0  F 06347-97208-10

E info@u-b-werbung.de

Stuckateur Zeiss
• Innen- & Außenputze
• Altbau & Komplettsanierung 
    Alle Arbeiten werden 

durch einen Handwerker-
verbund ausgeführt.

• Außendämmung
• Fließestrich
• Maler- & Fliesenarbeiten

Haydnstr. 10
Rülzheim 
Tel.: 0172 / 6964317
Mail: czeiss@web.de
www.baufirma-zeiss.de

Meister- 
betrieb

im Handwerk 
seit

30
Jahren

Inh. Christian Zeiss
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Markt

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
Geschäftsstelle der Lebenshilfe
Marktstr. 12 - 76744 Wörth
Telefon: 07271/93419-0
E-Mail: keppel@lebenshilfe-ger.de

Lebenshilfe
gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft
der Lebenshilfe mbH (gDLG)

Zur Schulbegleitung eines Kindes in der IGS Rheinzabern suchen wir 
im Umfang von 32 Stunden/Woche einen Mitarbeiter w/m mit 
pädagogischer Ausbildung und/oder mit persönlicher Eignung

Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören u. a.:
- Strukturierung des Schulalltags
- Unterstützung bei der Kommunikation und der Gestaltung sozialer Kontakte
- Vermittlung von Regeln und das Üben der Einhaltung derselben
- Hilfestellung bei alltagspraktischen Tätigkeiten 

Wir bieten:
- Einbindung in ein nettes Team
- Regelmäßige Teambesprechungen und Fortbildungen
- Betriebliche Zusatzversorgung

sucht eine

Medizinische Fachangestellte 
in Teilzeit zur Verstärkung seines Teams.

Dr. Dietrich Schulte-Bockholt
Facharzt für Orthopädie/Unfallchirurgie

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
An Fronte Diez 2 · Gebäude 61 · 76726 Germersheim 

Telefon: 0 72 74 / 7 07 69 90 oder 01 78 / 8 17 41 56 
E-Mail: dr.dietrich@schulte-bockholt.de

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Lkw-Fahrer/in
für Sattelzug.

Dienstleistungsunternehmen - Containerdienst - Transporte

GÄRTNER
Am Wasserturm, 76756 Bellheim, Tel. 07272/18 31
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STellen Markt

Wir sind für Sie da...

Ullmer & Brüggemann

Ihre Ansprechpartner vor Ort

Mobil: 0170-1842290 
(Herr Ullmer)

Mobil: 0170-1862290 
(Herr Brüggemann)

Tel.: 06347 97208-0 | info@u-b-werbung.de
Fax 06347 97208-10

Spanierstraße 70 | 76879 Essingen in der Pfalz

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...

GartenCenter Edesheim
Staatsstraße 66   67483 Edesheim   Tel. 06323 / 987611

www.gartencenter-edesheim.de

...alles im grünen

   Bereich

GCE
                        F  gibt`s bei uns !      rühling

Stiefmütterchen oder Hornveilchen je 0,49 €
In unserer Baumschule finden Sie eine Riesenauswahl an 
Laubgehölzen, Heckenpflanzen, Stauden, Obst, Rosen u.a.

Sonntags von 10.30 - 12.30 Uhr geöffnet

Job gesucht?
Mit einem Blick ... 
in den Stellenmarkt können Sie  
schnell und bequem fündig werden!

Weitere Jobs unter wittich.de/jobboerse

Go online! Go wittich.de



AMTSBLATT VERBANDSGEMEINDE BELLHEIM - 52 - Ausgabe 8/2019

Hauensteiner Schusterpfad  15,2 km
Dimbacher Buntsandstein Höhenweg   9,8 km
Hinterweidenthaler Teufelstisch-Tour   9,5 km
Geiersteine-Tour   5,4 km
Spirkelbacher Höllenberg-Tour   8,0 km
Rimbach-Steig   16,7 km
Wilgartswieser Biosphären-Pfad   7,5 km

Familienfreundliche Radtouren, sowie Single Trail Tou-
ren, hier finden Sie die richtigen Voraussetzungen. 

Der Moutainbikepark liegt mitten im Biosphärenreservat 
Naturpark Pfälzerwald- zu jeder Jahreszeit „erfahrbar“. 
Finde deine Traumtour, unsere Trails mit der Tour 11 und 
Tour 12. 
Ein wahres Kletterparadies offenbart sich in unserer 
Region, das Biosphärenreservat Pfälzerwald mit seinen 
bizarren Buntsandstein - Felsformationen- vorne weg 
der Koloss mit 14 Meter Höhe und fast 300 Tonnen, 
der sagenumwogene „Teufelstisch“ in Hinterweidenthal 
erwartet Sie in unserer Urlaubsregion Hauenstein.

Fordern Sie gleich  
Ihren Gratisprospekt an!

Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald
Urlaubsregion Hauenstein

Schuhmeile 1 
76846 Hauenstein

Tel. 06392 -92 333 80 
Fax 06392 - 92 333 819

Email: tourismus@hauenstein.rlp.de

Lust auf mehr?
www.urlaubsregion-hauenstein.de

Wandern, Mountainbiken  
und Klettern in der 

Urlaubsregion Hauenstein
Was macht das Wandern in unserer 
Region so besonders? Ist es die intakte 
Natur des Biosphärenreservates Natur-
park Pfälzerwald?
Das Gefühl, hier ist die Welt noch in Ord-
nung?

Sind es die sieben Premiumwander-
wege, wie etwa der Hauensteiner Schus-
terpfad, der mit grandiosen Ausblicken 
und Einkehrmöglichkeiten beglückt?

Oder sind es die Buntsandsteinfelsen, 
die mal abenteuerlich, mal sonnenerhitzt, 
mal kastanienübersät zum Herumklet-
tern verleiten?

Wenn Sie von einer Wandertour - solo 
oder geführt - zurückkehren, werden Sie 
es wissen. Hier sind unsere Routenemp-
fehlungen für puren Wandergenuss:

Foto: Pfalz.Touristik_Ketz
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NEUERÖFFNUNG
in Bellheim, Hauptstraße 273

Kosmetikstudio „Pureskins“
Rebecka und Talea Gödelmann

www.pureskins.de
E-Mail: kontakt@pureskins.de

Tel.: 0176 87171298
Bei Buchungen eines Termins 

erhalten Sie auf die erste Behandlung 10 % Rabatt.

www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297

ONLINE DRUCKEN
EXTREM GÜNSTIG
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Ob Sie Ihren Urlaub sportlich aktiv gestalten wollen oder lieber 
erholsam und beschaulich: Der staatlich anerkannte Luftkurort 
Egloffstein ist dafür der rechte Platz.
Mächtig überragt von der 1000-jährigen Burg Egloffstein liegt der 
kleine Marktflecken im idyllischen Trubachtal, einer lieblichen, 
mit Obstbäumen reich geschmückten Landschaft, die von mar-
kanten Fels- und Waldhängen eingerahmt ist. In der Talaue kön-
nen Sie Ihren Füßen nach einer schönen Wanderung eine pri-
ckelnde Kneipp-Kur gönnen. Egloffstein und seine Nachbarorte 
bieten das richtige Ambiente für ausgedehnte Wanderungen, 
Nordic-Walking aber auch für ruhige Spaziergänge.

Besondere Angebote

18. bis 22.04.2019
Besuch der Osterbrunnen, Osterbrunnen-
Rundfahrt, Burgführung, fränkischer Heimat-
abend, historischer Ortsrundgang.
 Ü/F, p.P. ab 132,00 €

02. bis 05.05.2019
zur Kirschblüte ins Kirschenland  
Fränkische Schweiz
Kirschblütenwanderung, Kaffee und Kuchen im 
Kirschgarten, Besichtigung der Kirschenanlage, 
Burgführung, fränkischer Heimatabend.  
 Ü/F, p.P. ab 109,00 €

06. bis 13.10.2019
Wanderwoche-Herbstromantik  
Fränkische Schweiz
mit geführten Tageswanderungen, Fränkische-
Schweiz-Rundfahrt, Burgführung und Besuch 
des kleinen Mühlenmuseums.
 Ü/F, p.P. ab 211,00 €

AuFgepAsst!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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VORSCHAU

Einkaufen vor Ort!Einkaufen vor Ort!

www.gewerbeverband-bellheim.de

Ihre Fachgeschäfte, Handwerker und 
Dienstleister heißen Sie willkommen.

Farbe macht 
gute Laune!!!

www.hinkelbein-baumpflege.de

Tel: 0 63 47 / 60 80 830 · Mobil: 01 71 / 21 42 318 · Untere Hauptstr. 30 · 67363 Lustadt

Sascha Hinkelbein
Forstwirt

Baumfällungen
Wurzelstockfräsung
Sicher & schnell, speziell 
ausgebildete Baumkletterer, 
Hebebühne verfügbar,
eigener Häcksler.

Unverbindliche Beratung vor Ort!

Hinkelbein
Baumpflege
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salon Thomas

Dienstag-Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch bis 20.00 Uhr
Samstag 08.00 bis 12.30 Uhr

Öffnungszeiten:

Hauptstraße 166
76756 Bellheim

Telefon 07272.2364

Lassen Sie sich 
von uns 
verwöhnen! ©
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Dienstag-Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr
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Lassen Sie sich 
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Der Gewerbeverband VG-
Bellheim e.V. gratuliert der 
Zahnarztpraxis Dr. Andreas 
Meyer & Kollegen zur
erfolgreichen Rezertifi zierung 
nach DIN EN ISO 9001. 

Die Praxis ist bereits seit November 2011 zertifi ziert 
und konnte nun zum dritten Mal in Folge die Auditie-
rung ihres Qualitätsmanagements erfolgreich gestalten. 


